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Entgelt- und Sportstätten- 
vergabeordung

Tagesordnung Stadtratssitzung 
Haushalt am 31. März

Die Osterferien aktiv verbringen –  
Kreative Freizeitangebote unter

 

Reichlich Frühblüher läuten in Leipzigs 
Innenstadt wieder den Frühling ein. Mit 
ihrer Blütenpracht erfreuen insgesamt 
14 700 Stiefmütterchen, Vergissmein-
nicht und Goldlack die Leipzigerinnen 
und Leipziger. Die Gärtner der Abtei-
lung Grünanlagen des Eigenbetriebs 
Stadtreinigung Leipzig haben in der 
vorigen Woche auf dem Rondell vor der 
Thomaskirche am Dittrichring und in der 
Bürgermeister-Müller-Anlage gegenüber 
dem Hauptbahnhof gepflanzt. Und auch 
in den Beeten am Mendebrunnen froh-
locken seit reichlich einer Woche schon 
die bunten Blüten. Mitte Mai werden 
die Frühblüher durch Sommerblumen 
ersetzt, die gegenwärtig von Vertrags-
firmen herangezogen werden. ■

Leipzig im  
Frühlingskleid

Frühling von seiner schönsten Seite:  
Es blüht in den vom Eigenbetrieb Stadt-
reinigung betreuten Beeten. Foto: ESR

Kampf gegen Corona: Testen, testen, testen
Testzentrum der Stadt Leipzig im Neuen Rathaus gut angenommen / Delle bei Impfungen wegen zwischenzeitlichen Impfstopps

Das neue Testzentrum in der Unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses ist erfolgreich angelaufen: Hier können sich seit  
13. März Leipzigerinnen und Leipziger kostenlos auf das Coronavirus testen lassen – zusätzlich zu den bereits bestehenden 
sechs Testzentren in der Stadt. Foto: Christian Modla 

Testen, testen, testen lautet 
derzeit das Credo bei der 
Bekämpfung des Corona- 
virus. Am 13. März hat 
die Stadtverwaltung ihr 
zentrales Testzentrum in 
der Unteren Wandelhalle 
des Neuen Rathauses in 
Betrieb genommen – mit 
guter Resonanz der Bevöl-
kerung. Die Infektionszah-
len steigen – auch wegen 
der zusätzlichen Tests 
– weiter an. Erneute Schlie-
ßungen drohen. Zugleich 
gab es eine Delle bei den 
Erstimpfungen wegen des 
zwischenzeitlichen Impf-
stopps für das Vakzin von 
Astrazeneca.  

Auf 91,8 ist die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz in der Stadt 
Leipzig bis zum Redak-
tionsschluss (25. März/
aktive Fälle: 933) gestiegen. 
Damit droht Bildungsein-
richtungen, Geschäften und 
Museen – Letztere erst seit 
15. März wieder mit Publi-
kumsverkehr (s. S. 2) – die 
erneute Schließung. Laut 
aktueller Allgemeinver-
fügung der Stadt Leipzig, 
die auf der Sächsischen 
Corona-Schutz-Verord-
nung (gültig bis 31. März 
2021) beruht, müssen ab 

einer Inzidenz von 100 an 
fünf aufeinanderfolgenden 
Werktagen zuvor getätigte 
Öffnungen wieder rückgän-
gig gemacht werden.

Ein Grund für die ange-
stiegenen Zahlen sind ver-
stärkte Testbemühungen. 
Im gemeinsam mit der Leip-
ziger Messe eingerichteten 
Testzentrum der Stadt im 

Neuen Rathaus werden im 
Schnitt rund 600 Menschen 
täglich getestet – allein in 
der ersten Woche bis 18. 
März 3607 Personen. Da-
von waren 40 positiv. „Das 
Testzentrum im Neuen 
Rathaus wird sehr gut an-
genommen. Ich danke allen 
Beteiligten für ihr Engage-
ment. Als Stadtverwaltung 

bitten wir die Bürgerinnen 
und Bürger aber auch, 
die parallel in Apotheken 
und bei niedergelassenen 
Ärzten bestehenden Mög-
lichkeiten zur Testung zu 
nutzen. Parallel planen wir 
weitere Testzentren“, sagt 
Verwaltungsbürgermeister 
Ulrich Hörning. Es gibt 
derzeit rund 30 weitere de-

zentrale Testmöglichkeiten 
in Leipzig bei Apotheken 
und niedergelassenen Ärz-
ten (einen Überblick gibt 
es unter: https://www.
le ipzig .de/jugend-fa -
milie-und-soziales/ge-
sundheit/neuartiges-co-
ronavirus-2019-n-cov/
testzentrum/#c224390 
und unter https://www.

kvs-sachsen.de/buerger/
corona-virus/). OBM Burk-
hard Jung verdeutlicht: 
„Wir sind offen für die Bür-
gerinnen und Bürger, wir 
sind für sie da. Das Zentrum 
ist ein weiterer Baustein, 
wie wir die Pandemie in den 
Griff bekommen können.“

Derweil muss bei den 
Impfungen ein Rückstand 
aufgeholt werden. Wegen 
des Stopps der Verabrei-
chung des Impfstoffs von 
Astrazeneca sank in der Wo-
che vom 15. bis 21. März die 
Zahl der Erstimpfungen auf 
2612. In der Woche zuvor 
hatte sie bei mehr als 4000 
gelegen. Aufgrund einer 
Empfehlung des Paul-Ehr-
lich-Instituts war die Imp-
fung mit dem Stoff ab  
15. März ausgesetzt wor-
den, da Hirnvenenthrom-
bosen bei einigen wenigen 
Geimpften aufgetreten wa-
ren. Am 19. März wurde der 
Stopp nach einer Entschei-
dung der Europäischen 
Arzneimittel-Agentur EMA 
wieder aufgehoben. Vor 
der Impfung werden die 
Menschen nun verstärkt 
über Risiken aufgeklärt. Ins-
gesamt wurde der Nutzen 
des Impfstoffs deutlich über 
dessen Risiken eingestuft. ■

Pilotprojekt Sport soll Zuschauer ermöglichen

Zuschauer beim Sport wie hier bei RB Leipzig – das ist das Ziel 
des Pilotprojekts Sport. Foto: GEPA pictures/ Gabor Krieg

Stadt startet mit SC DHfK, RB Leipzig und ZSL Initiative mit Massentests und Apps

Mit einem auf mehrere Mo-
nate angelegten Pilotprojekt 
Sport wollen die Stadt Leip-
zig, der SC DHfK Leipzig, 
RB Leipzig und die ZSL-Be-
treibergesellschaft der Quar-
terback Immobilien-Arena 
wieder Veranstaltungen mit 
Zuschauern ermöglichen. 
Durch Massentests vor den 
Spielen der Vereine sowie der 
digitalen Eingabe der Ergeb-
nisse in einer App sollen siche-
re Sportereignisse ermöglicht 
werden – zugleich ein Modell 
für den Kulturbetrieb, die 
Gastronomie, Schulen und 
den Einzelhandel. 

OBM Burkhard Jung, 
Verwaltungsbürgermeister 
Ulrich Hörning, DHfK-Ge-
schäftsführer Karsten Gün-
ther, RB-Geschäftsführer Ul-
rich Wolter und ZSL-Manager 
Matthias Kölmel stellten das 
Vorhaben in einer bundesweit 
beachteten Video-Pressekon-
ferenz vor. Unterstützung 
holten sie sich bei Dr. Stefan 
Moritz von der Uniklinik Hal-
le, der bereits das Experiment 
„Restart 19“ im August 2020 
in der Arena Leipzig initiiert 
hatte.

„Die sächsische Corona-
schutzverordnung erlaubt 
Modellprojekte dieser Art 
– und wir haben uns für den 

Sport beworben“, sagte Jung. 
Der Versuch mit maximal 
1000 Zuschauern bei Spielen 
von RB oder SC DHfK kann 
voraussichtlich unabhängig 
von den Inzidenzwerten in 
Leipzig beginnen, sobald 
der Freistaat das Projekt 
genehmigt hat. „Wir wollen 
am Tag X bereit sein, auf 
Knopdfruck zu starten“, be-
kräftigte Jung. Offen war zum 
Redaktionsschluss (25. März) 
noch, ob das Spitzenspiel zwi-
schen RB Leipzig und Bayern 
München am 3. April bereits 
vor Zuschauern ausgetragen 
werden kann.

Karsten Günther betonte, 
dass man schon jetzt bereit 
sei, und warb dafür, die durch 
das Projekt zu erwartenden 

Erkenntnisse sobald wie 
möglich zu sammeln. Dem 
schloss sich Stefan Moritz 
an: „Bislang sind wir immer 
zu langsam gewesen. Bis wir 
die Erkenntnisse umsetzen 
können, dauert es wieder 
eine Zeit.“ Entscheidend sei 
aber die nächste Verordnung 
des Freistaats, die ab 1. April 
gelten soll, fügte Ulrich Wol-
ter hinzu.

Die Testkapazitäten ließen 
derzeit schon Testungen von 
1000 Besuchern einer Veran-
staltung zu. Werden diese 
erweitert, könnten sukzessive 
mehr Menschen zugelassen 
werden. Ulrich Hörning 
kündigte die Eröffnung eines 
weiteren Testzentrums in 
der Arena an, das die rund 

30 Testmöglichkeiten im 
Stadtgebiet ergänzen soll.  
Daneben sei der Einsatz 
einer App entscheidend. 
„Die Testergebnisse müssen 
identitätsgesichert und digi-
tal übertragen werden. Wir 
werden von den rund 50 
Apps auf dem Markt zwei bis 
drei integrieren und daraus 
wird sich eine Leipzig-Coro-
na-App herausbilden “, sagte 
Hörning. „Wir wollen nicht 
mehr auf einen Standard aus 
Dresden oder Berlin warten“, 
fügte Burkhard Jung hinzu.

Zunächst sollen Tester-
gebnisse, die per QR-Code 
ausgelesen werden können, 
24 Stunden Gültigkeit be-
sitzen. Es werde aber schon 
an Tests gearbeitet, die auch  
48 Stunden Gültigkeit hätten, 
sagte Jung.

Er warb zudem dafür, 
keine Insellösungen zu pro-
duzieren, die Zuschauer aus 
umliegenden Städten und 
Landkreisen ausschließen. 
„Die Inzidenz allein ist nicht 
mehr ausreichend, um die 
Situation zu bewerten.“ Auch 
Testmöglichkeiten und die 
Impfrate, die wiederum zu 
sinkenden Todeszahlen und 
Belastungen der Kranken-
häuser führen werde, müssen 
einbezogen werden. ■

Smart City Challenge  
in Leipzig gestartet

Beim diesjährigen Trinkbrunnenvoting 
der Leipziger Wasserwerke ist pünktlich 
zum Weltwassertag am 22. März die Ent-
scheidung gefallen: Im Online-Voting ha-
ben sich der Vorplatz des Völkerschlacht-
denkmals und der Kletterspielplatz „Grü-
ner Bogen“ in Paunsdorf als Siegerstand-
orte durchgesetzt. Die Leipziger Wasser-
werke hatten Leipzigs Bürger aufgerufen, 
aus acht Standorten verteilt im gesamten 
Stadtgebiet ihre beiden Favoriten zu wäh-
len. Seit Mitte Februar gingen 4786 gültige 
Stimmen ein; auf die Sieger entfielen 1263 
(Völkerschlachtdenkmal) und 1080 (Klet-
terspielplatz „Grüner Bogen“) Stimmen. 
Die Errichtung der beiden Siegerbrunnen 
beginnt in den kommenden Wochen. ■

Trinkbrunnen: Zwei 
Standorte gewählt 

Die Stadt Leipzig lässt einen Teil ihres Kul-
turbetriebs auch über Ostern hinaus ru-
hen: Die städtischen Bühnenhäuser Oper, 
Gewandhaus, Schauspiel und Theater der 
Jungen Welt bleiben für den Publikums-
verkehr sowie für Eigen-, Fremd- und Miet-
veranstaltungen voraussichtlich bis deut-
lich in den April hinein geschlossen. Kon-
krete Entscheidungen werden dazu noch 
getroffen. Über den Probenbetrieb ent-
scheiden die Eigenbetriebe der Stadt wei-
terhin individuell. In der Musikschule Leip-
zig „Johann Sebastian Bach“ wird bis zu 
den Osterferien der eingeschränkte Ein-
zelunterricht für ausgewählte Schülerin-
nen und Schüler fortgeführt. ■

Bühnenhäuser  
bleiben geschlossen

Die Stadt Leipzig hat einen 
Innovationswettbewerb 
unter dem Titel „Smart 
City Challenge Leipzig“ 
gestartet. Aufgerufen zum 
künftig jährlichen Wettbe-
werb sind Gründerinnen 
und Gründer, Start-ups, 
Studierende und etablierte 
Unternehmen. Von diesen 
werden innovative digitale 
Lösungen für vorgegebene 
kommunale und zivilge-
sellschaftliche Fragestellun-
gen gesucht. 
Themen für den Wettbe-
werb 2021 sind: 

 • „Virtuell interaktiver 
Stadtrundgang durch 
Leipzig für die ganze 
Familie“, 

 • „Urbane Umweltdaten 
– sehen & verstehen“, 
sowie 

 • „Beteiligungsmodelle 
innovativ vernetzen“.

Aus allen eingereichten 
Konzepten werden drei 
Lösungsansätze je Wettbe-
werbsthema ausgewählt 
und mit der Stadtverwal-
tung weiterentwickelt. Für 
jede dieser insgesamt neun 
ausgewählten Ideen sind je-
weils 2 000 Euro ausgelobt. 

Daraus wird anschlie-
ßend wiederum die beste 
Idee zu jedem der Themen 
gekürt und in der Praxis 

real erprobt. Diese drei 
Konzepte werden während 
der Umsetzungsphase mit 
max. 25 000 Euro honoriert. 

„Eines der Ziele der 
Smart City Challenge Leip-
zig ist es, den besonderen 
Herausforderungen, vor 
denen die Innenstadt durch 
die Corona-Krise steht, mit 
kreativen Ideen aus Digi-
talwirtschaft und Grün-
derszene zu begegnen, sie 
als Chance zu nutzen“, 
sagt Clemens Schülke, 
kommissarischer Leiter 
des Dezernates Wirtschaft, 
Arbeit und Digitales. 

Die Bewerbungsfrist für 
die Teilnahme an der Smart 
City Challenge Leipzig 
ist bereits gestartet und 
läuft bis zum 7. Mai 2021. 
Der Wettbewerb reiht sich 
nahtlos in die bestehenden 
Aktivitäten des Leipziger 
Gründerökosystems ein 
und wird in Kooperation 
mit dem Smart Infrastruc-
ture Hub umgesetzt. 

Detaillierte Informa-
tionen zu den einzelnen 
Themen, den Wettbewerbs-
bedingungen, zum Ab-
lauf und der Bewerbung 
können im Internet unter 
digitalcampus.leipzig.de/
innovationswettbewerb/ 
abgerufen werden. ■
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Museen wieder offen Matthäikirchhof Grundstückspreise steigen
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Städtische Häuser zeigen neue 
Ausstellungen für Besucher mit 
Terminbuchung

Leipzig entwickelt das Areal 
und startet dafür jetzt eine  
umfassende Bürgerbeteiligung

Grundstücksmarktbericht 2020: 
Preise für Immobilien und  
Bauland klettern weiter

27. März 2021 Nummer 6 31. Jahrgang

http://www.leipzig.de/ferienpass
http://digitalcampus.leipzig.de/innovationswettbewerb/ abgerufen werden
http://digitalcampus.leipzig.de/innovationswettbewerb
http://digitalcampus.leipzig.de/innovationswettbewerb/ abgerufen werden


Museen empfangen Besucher
Städtische Häuser wieder geöffnet – mit Terminvergabe und neuen Ausstellungen

Steffen John, Kurator der Sammlung Lutz Holz, mit einem der bis zu 180 000 Euro teuren Stücke der Ausstellung von Murano-Vasen im 
Grassimuseum für Angewandte Kunst.  Foto: abl/sf

Seit dem 15. März dürfen 
Museen und Galerien in Leip-
zig wieder Besucher empfan-
gen – die städtischen Häuser 
öffneten einen Tag später 
ihre Türen für Besucher mit 
Online-Termin. Hunderte 
kamen, um bisher ungezeigte 
Ausstellungen zu sehen.

Seit 7. November 2020 stehen 
209 farbenprächtige und auf-
wändig gearbeitete Vasen aus 
Murano-Glas in der Pfeilerhalle 
des Grassimuseums für Ange-
wandte Kunst. Lutz Holz hat 
sie aus seiner Sammlung (die 
zweitgrößte der Welt) nach 
Leipzig geschickt. Seit knapp 
zwei Wochen dürfen endlich 
Besucher die bis zu 180 000 Euro 
teuren Stücke bewundern.  „Im 
Grassi auszustellen, war immer 
unser Wunsch“, freut sich 
Kunsthistoriker Steffen John, 
Kurator der Sammlung. 

Gezeigt werden Werke von 
zwei der bedeutendsten Glas-
designer des 20. Jahrhunderts: 
Ercole Barovier aus Spanien und 
Yoichi Ohira aus Japan. Metalle, 
Säuren, verschiedenfarbiges 
Glas – all das wird in den 
Meisterwerken verbunden. Wer 
diese sehen will, muss sich unter 
www.grassimak.de einbuchen. 

Zwei Sonderausstellungen 
bringt das Naturkundemuseum 
an den Start: In „Sperrgebiet“ 
geht es um Areale, die mit Giften 
und Radioaktivität verseucht 
sind oder in denen gefährliche 
Munition im Boden liegt. Ande-
re Sperrgebiete sind politische 
Räume, die Menschen trennen, 
wie die frühere innerdeutsche 
Grenze. Auch Naturschutzge-
biete dürfen nur bedingt betre-
ten werden. Die Schau „Unsere 
Natur”des Künstlers Alan 
Biehlig von der Hochschule für 
Grafik und Buchkunst zeigt bis 

Ende April Darstellungsformen 
von Natur in Naturkundemuse-
en und Medien wie Bildbänden 
und Zeitschriften. Termine gibt 
es unter www.naturkundemu-
seum.leipzig.de.

Gleich an vier Orten öff-
net das Stadtgeschichtliche 
Museum wieder: Im Haus 
Böttchergäßchen, im Alten 
Rathaus, im Schillerhaus und 
im Völkerschlachtdenkmal sind 
die zuletzt laufenden Ausstel-
lungen zu sehen. Die Sonder-
schauen „Werkstadt Leipzig 
(bis 25. April) und „... oder kann 
das weg?“ (bis 9. Mai) wurden 
verlängert. Für alle gilt diesel-
be Webseite zur Anmeldung: 
www.stadtgeschichtliches-mu-
seum-leipzig.de.

Auch im Schulmuseum 
öffnen sich auf Terminanfra-
geunter Tel. 1 23-11 44 oder 
per E-Mail an schulmuseum@
leipzig.de wieder die Türen.

Fotografien sind es, die 
derzeit ins Museum der bil-
denen Künste (MdbK) locken. 
„1950–1980. Fotografie aus 
Leipzig“ heißt die Ausstel-
lung, die nun erstmals zu 
sehen ist und die Stadt zu 
DDR-Zeiten in vielen Facetten 
zeigt. Seit 25. März ist zudem 
die seit vergangenem Herbst 
vorbereitete „Andreas Gur-
sky“-Schau zu sehen. 

Terminwünsche (www.
mdbk.de/museum) durfte 
der neue Museumsdirektor 
Stefan Weppelmann schon 
bis weit in den April hinein 
entgegennehmen. Nun hoffen 
er und seine Kollegen in den 
anderen Häusern, dass diese 
auch wahrgenommen werden 
können. Denn steigt die Leip-
ziger Sieben-Tage-Inzidenz 
an fünf Werktagen nachein-
ander über 100, müssen die 
Museen wieder schließen. ■
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n Glückwünsche

Die Glückwünsche der 
Stadtverwaltung gingen 
an folgende Jubilare: Den 
100. Geburtstag feierten
Ingeborg Treppschuh am
14., Irma Kanthak am 18.,
Käthe Hoffmann und Ger-
ta Kannegießer am 20.
und Ingeborg Dürschke am 
24. März. Jeweils 101 Jahre
alt wurden Gertrud Mont-
kau am 14., Elfriede Wer-
ner am 15., Ilse Harzbecker
am 16. und Gertraud Mei-
er am 21. März. Veronika
Franke wurde am 19. März
103 Jahre alt. Allen viel Ge-
sundheit und Freude! ■

Die Stadt 
gratuliert 

n Auf einen Blick

Musikschule leiht Orgel für zu Hause aus
Ab sofort kann über die Mu-
sikschule Leipzig „Johann 
Sebastian Bach“ eine Doe-Or-
gel nach dem Vorbild der 
niederländischen Orgelkids 
und ein Koffer mit didakti-
schen Materialien zum Thema 
Orgel kostenlos ausgeliehen 
werden. Eine Doe-Orgel ist 
eine kleine Orgel im Baukas-
tenprinzip, die man selbst 
zusammenbaut. Im Koffer, 
der von der Waldkircher Or-
gelstiftung entwickelt wurde, 
finden sich Anregungen für 
Arbeitsblätter, ein Film über 
Orgelbau und vieles mehr.

Das Angebot richtet sich be-
sonders an Lehrerinnen und 

Lehrer allgemeinbildender 
Schulen. Sie könnten mithilfe 
der Doe-Orgel beispielsweise 
das vom Gewandhausorga-
nisten gespielte Schulkonzert 
der Musikschule zur Königin 
der Instrumente didaktisch 
einbetten. Die Doe-Orgel ist 
aber auch für den Physikun-
terricht oder das Fach Werken 
und Technik interessant. 
Denn mit ihr kann man sehr 
anschaulich in die Themen 
Akustik, Materialkunde und 
Holzbearbeitung einsteigen. 

Kirchgemeinden sind 
ebenfalls herzlich eingeladen, 
die Doe-Orgel für ihre Kinder- 
und Jugendarbeit zu nutzen.

Junge Oper im Video mit Istanbuler Partnerchor
Kinderchor der Oper Leipzig und Chor der Baris için Müzik Vakfi kombinieren zwei Volkslieder

Die Junge Oper Leipzig und 
die Stiftung Bariş için Müzik 
(Musik für den Frieden) in 
Istanbul haben ein neues Chor-
projekt im Video realisiert. Die 
Kooperation besteht seit 2016 
aus Erfahrungsaustausch und 
gemeinsamen Projekttagen 
mit Proben, Aufführungen 
und Konzerten. Da ein mit Be-
geisterung erwarteter erneuter 
Besuch von Chor und Orchester 
von Bariş için Müzik in Leipzig 
wegen Corona verschoben wer-
den muss, ist das gemeinsame 
Musizieren ins Netz verlegt 
worden. 

Dank der Unterstützung 
der Deutsch-Türkischen Ju-
gendbrücke ist bereits zum 
zweiten Mal ein Musikvideo 
produziert worden – frei ab-
rufbar direkt bei Oper Leipzig 

TV auf YouTube oder über die 
beiden Websites. Crossover 
geografisch, sprachlich und 
musikalisch: Die Oberstufe des 
Kinderchores der Oper Leipzig 
singt das aus Schweden stam-

mende Tanzlied „Zum Tanze da 
geht ein Mädel“ und Chor und 
Orchester von Barış İçin Müzik 
singen und spielen ein türki-
sches Volkslied: „Çay Elinden 
Öteye“ – beide Kompositionen 

ineinander verschränkt und mit 
von den Kindern selbst gefilm-
ten Szenen aus Homeschooling, 
Freizeit, vergangenen Projekten 
inklusive Klangerlebnissen und 
Rhythmusübungen hinterlegt. 
Auf Deutsch, Englisch und 
Türkisch mit dem gemeinsamen 
Credo zum Schluss: „Always 
watch out for the beat!“

An dem jetzigen Video wa-
ren ohne Erwachsene und Crew 
im Hintergrund 85 Kinder und 
Jugendliche aus Leipzig und 
Istanbul beteiligt. Idee, Ton 
und Videoschnitt stammen von 
der Leipziger Musikerin Maria 
Hinze. Sie und Sophie Bauer, 
die Leiterin des Kinder- und 
Jugendchores der Oper Leipzig, 
haben von Deutschland aus die 
intensiven Vor- und Nacharbei-
ten begleitet. ■

So sieht die Doe-Orgel aufge-
baut aus. 

Foto: Musikschule Leipzig

„170 Jahre deutsch-jüdisches 
Miteinander in Leipzig – Ver-
traute Töne im Fremden ent-
decken“ heißt das Jahresprojekt 
des Notenspur Leipzig e. V., das 
mit Bundesmitteln gefördert 
wird. Der Verein kommt damit 
dem Wunsch der jüdischen Ge-
meinden nach, sich nicht nur mit 
der schrecklichsten Periode im 
Zusammenleben von Juden und 
Deutschen zu befassen, sondern 
auch die Zeiten lebendigen Aus-
tausches erlebbar zu machen.

„Die Vielfalt der jüdischen 
Kultur und Religion ist beein-
druckend, aber leider vielen 
Menschen nicht oder nur teil-
weise bekannt, da der Fokus 
meist auf der Shoah liegt. Das 
SchülerInnenprojekt an un-
serer Schule schafft Raum für 
Begegnung mit dem jüdischen 
Leben in unserer Stadt“, sagt 
Ingolf Thiele, Musik- und Un-
esco-Lehrer der mitmachenden 
94. Oberschule.

Zu den Höhepunkten des
Jahres gehört am 13. April im 
Lößniger Park das Schneeblu-
men-Gedenken: Mit Texten aus 
dem Buch „Schneeblumen“ und 
Live-Musik wird an die 1300 
ungarisch-jüdischen Frauen 
und die 250 französischen po-
litischen Gefangenen erinnert, 
die am 13. April 1945 von Mark-
kleeberg nach Theresienstadt 
aufbrechen mussten. Am 8. Juli 
gibt es beim Leipziger Hörspiel-
sommer einen Themenabend 
um den Reichtum jüdischer 

Persönliche Begegnungen mit 
Autorinnen und Autoren – 
trotz pandemischer Regeln. Li-
teratur sichtbar machen – trotz 
fehlender Plattformen. Blick-
winkel aus aller Welt – trotz 
eingeschränkter Mobilität. 
Das alles wird es vom 27. bis 
30. Mai beim Lesefest „Leipzig 
liest extra“ der Leipziger Buch-
messe geben.  Mit Lesungen im 
Stadtgebiet, der Prämierung
herausragender Bücher und
digitalen internationalen Be-
gegnungen. Das detaillierte
Programm wird Anfang Mai
veröffentlicht – eine Vorschau 
gibt die Messe schon jetzt.

Den Kern der Sonderaus-
gabe des Lesefests bilden 
rund 300 Veranstaltungen 
in der Stadt. An ausgewähl-
ten Orten werden Autoren 
mit Leserinnen und Lesern 
zusammentreffen, natürlich 
unter Einhaltung aller Hy-
gienemaßnahmen. Einzel-
ne Veranstaltungen werden 

zusätzlich auf der Plattform 
der Leipziger Buchmesse ge- 
streamt – kostenfrei. 

Auf zwei eigens geschaf-
fenen „Leipzig liest“-Büh-
n e n  p r ä s e n t i e r e n  d i e 
öffentlich-rechtlichen Pro-
grammanbieter die Novitäten 
des Frühjahrs. So startet am 
29. Mai von 10 bis 20 Uhr ein
Lesemarathon im ARD-Forum 
in der Alten Handelsbörse. Im 
Halbstundentakt präsentieren
hier Kulturjournalisten der 
ARD Autoren und ihre Bücher. 

Auch das Blaue Sofa ist bei 
Leipzig liest extra mit einem 
Sonderprogramm dabei. Das 
Autorensofa von Bertelsmann, 
ZDF, Deutschlandfunk Kultur 
und 3sat wechselt von der 
Glashalle in die Kongresshalle 
am Zoo Leipzig und präsen-
tiert täglich Lesungen und Au-
torengespräche. Diese werden 
ebenfalls gestreamt und auf 
der Plattform der Leipziger 
Buchmesse präsentiert.  ■

Jüdische Notenspur 
in Leipzig

Vorschau auf Lesefest 
„Leipzig liest extra“

Selfie-Ausstellung 
Das Zeitgeschichtliche Fo-
rum Leipzig zeigt mit „Im-
mer ich. Faszination Selfie“ 
aktuell eine neue Wechsel- 
ausstellung. Zu sehen sind 
rund 600 Objekte, Fotos und 
Filme aus aller Welt. Dazu 
gehört etwa das 1999 in Japan 
hergestellte erste Mobiltele-
fon mit integrierter Kamera. 
Parallel läuft die Schau „Very 
British“ weiter. ■

Grassimesse
Bis zum 15. Mai können sich 
Künstler, Designer, Kunst-
handwerker, Werkstätten 
und Ateliers sowie Studie-
rende für die Teilnahme an 
der diesjährigen Grassimesse 
(29.-31. Oktober) bewerben. 
Eine internationale Fachjury 
wählt die rund 100 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer 
aus. Die Bewerbungsunter-
lagen gibt es unter https://
bewerbung.grassimesse.de/
registrieren. ■

Druckkunst
Die Ausstellung „From Fu-
tura to the Future. Interna-
tional Letterpress Workers“ 
im Museum für Druckkunst 
ist verlängert bis 11. April 
und danach als Kabinett- 
ausstellung in reduzierter 
Form weiter zu sehen. Sie 
zeigt Werke von internati-
onalen Typografen, Grafik-
designern, Kalligrafen und 
Steindruckern, die in der 
Tradition des Bauhaus die 
Typografie als Mittel der 
Information, des Designs 
und der Kunst verwenden. ■

Opernabsage
Die Premiere der Belli-
ni-Oper „Norma“ am 
morgigen 28. März, die 
als Livestream geplant 
war, fällt aus. Grund sind 
fehlende Schnelltests, die 
die abschließenden Proben 
verhindern. Andere On-
line-Angebote gibt es unter 
www.oper-leipzig.de. ■

Per Video auf Oper Leipzig TV verbunden: 85 Chorsänger aus 
Leipzig und Istanbul.   Foto: Oper Leipzig

Stadtarchiv digital:  
So ein Kindergarten

Fotodetektive gesucht: Alle 
Leipziger sind aufgerufen, 
dem Stadtarchiv zu helfen, 
alte Fotos aus Kindergärten 
zeitlich einzuordnen: 
Wer kann sich noch an 
Turnübungen in seiner Kita 
erinnern? Auf dieser Auf-
nahme von 1952 zeigen die 
Mädchen, wie beweglich 
sie sind. Das Foto wurde 
im Kinderheim Delitzsch 

aufgenommen. In welcher 
Straße sich das Kinderheim 
befand, konnte bisher leider 
nicht ermittelt werden. Der 
Fotograf ist Georg Zimmer 
gewesen.

Hinweise können per 
E-Mail an stadtarchiv@
leipzig.de oder per Post an
Stadt Leipzig, Stadtarchiv,
04092 Leipzig gesendet
werden. ■

n Den Bildern auf der Spur

Kultur, wiederkehrende Flucht- 
erfahrungen und das Ringen 
der jüdischen Gemeinde, ihren 
Weg in Deutschland zu fin-
den. Am 15. August widmet 
der Notenspur-Verein seine 
Notenrad-Tour jüdischer Fried-
hofs- und Erinnerungskultur. 
Die Fahrt führt über den Alten 
und den Neuen Israelitischen 
Friedhof Leipzig zum jüdischen 
Friedhof nach Delitzsch. In der 
zweiten Septemberhälfte laden 
die jüdischen Gemeinden ein, 
mit ihnen Sukkot (Laubhüt-
tenfest) zu feiern. Geplant sind 
von der Leipziger Notenspur 
Sukkot-Mitmachformate mit 
Schulen, Vereinen und Wohn-
projekten. ■

Jahresprogramm mit Lesungen und Musik

TdJW: Chaos 
zu Ostern

Eine Next-Level-Schnitzeljagd 
können Kinder und Jugendli-
che zwischen 9 und 16 Jahre 
im Osterferien-Projekt „Wal-
king Chaos“ von 6. bis 11. 
April im Theater der Jungen 
Welt (TdJW) gestalten. Sie 
entwickeln mit Medien- und 
Theaterkünstlern anhand 
einer App ein Spaziergeh- 
Theater-Game für Groß und 
Klein. Gemeinsam wird die 
Storyline des Spiels geschrie-
ben und anschließend mit 
virtuellem Leben gefüllt.

Anmeldung und Informa-
tionen zur kostenfreien Prä-
senzveranstaltung gibt es bei 
Veronique Nivelle (v.nivelle@
tdjw.de; Tel. 4 86 60 38). Gern 
gesehen sind Zweier-Teams 
wie Freunde oder Geschwis-
ter, aber auch Einzelpersonen 
können dabei sein. ■

Musik und Tanz aus der jüdischen 
Kultur sollen den Leipzigern na-
hegebracht werden. 

Foto: Daniel Reiche

Wer sich alleine nicht an den 
Bausatz herantraut, erhält für 
ein moderates Honorar zu-
sätzlich eine Begleitung durch 
Instrumentalpädagogen der 
Musikschule Leipzig.

Der Sächsische Musikrat 
stellt der Musikschule den 
Orgel-Bausatz als Dauer-
leihgabe zur Verfügung. Die 
Orgel ist das Instrument des 
Jahres 2021, und gemeinsam 
mit der Evangelisch-Lutheri-
schen Landeskirche Sachsen 
ruft der Sächsische Musikrat 
dazu auf, diesem besonderen 
Instrument im laufenden Jahr 
mehr Aufmerksamkeit zu 
widmen. ■

http://www.grassimak.de 
https://naturkundemuseum.leipzig.de
https://naturkundemuseum.leipzig.de
http://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de
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http://www.oper-leipzig.de/de/junge-oper-leipzig-vorhang-auf
https://www.youtube.com/watch?v=cVLOEmL4oMg
http://www.barisicinmuzik.org
https://bewerbung.grassimesse.de/registrieren/
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https://bewerbung.grassimesse.de/registrieren/
http://www.oper-leipzig.de.
http://stadtarchiv@leipzig.de
http://stadtarchiv@leipzig.de


Liebe Leipzigerinnen, 
liebe Leipziger,

Leipzig will „Ort der gelebten Demokratie“ schaffen
Silvia Haas und Christoph Hümmeler vom Stadtplanungsamt über die Bürgerbeteiligung bei der Entwicklung des Matthäikirchhofs

Was soll mit den Gebäuden der ehemaligen Stasi-Zentrale und der Volkspolizei passieren? In einer groß angelegten Bürgerbeteili-
gung zum Areal Matthäikirchhof will die Stadt auch diese Frage klären.  Foto/Postkartengestaltung: Stadt Leipzig/599media

Leipzig will den Matthäi- 
kirchhof neu gestalten und 
beleben. Der Weg dahin 
führt über ein Modellprojekt 
des Bundesprogramms „Na-
tionale Projekte des Städte-
baus“, denn die Stadt wertet 
auf diesem zwei Hektar 
großen Areal am westlichen 
Innenstadtring nicht einfach 
nur eine Brache auf, sondern 
entwickelt ein Gelände mit 
besonderer Geschichte im 
Herzen der Stadt.

Schon gesetzt ist das „Forum 
für Freiheit und Bürgerrech-
te“, das auf einem Teilbereich 
des Areals entstehen soll (das 
Amtsblatt berichtete in der 
Ausgabe 20 vom 31. Oktober 
2020). Der Geschichte des 
Ortes angemessen, sollen 
Bürgerinnen und Bürger 
den weiteren mehrjährigen 
Planungsprozess intensiv 
begleiten.  Wie die Stadt diese 
Beteiligung in den kommen-
den Jahren ausgestalten will, 
darüber sprach das Leipziger 
Amtsblatt mit Silvia Haas 
(Leiterin der Koordinierungs-
stelle für Bürgerbeteiligung 
und bürgerschaftliches En-
gagement) und Christoph 
Hümmeler (Geschäftsstelle 
Matthäikirchhof).

Frau Haas, was ist das Neue 
an der Form der Bürgerbetei-
ligung, wenn wir sagen, sie 
trägt Modellcharakter?
Wir wollen in die Entwick-
lung des Matthäikirchhofs 
frühzeitig alle Bürgerinnen 
und Bürger einbinden. Die 
Beteiligung soll in drei Phasen 
ablaufen: Im ersten Schritt 
möchten wir mit den Leipzi-
gern herausfinden, welchen 
Charakter das Areal tragen 
soll. Das wird die Basis für 
die Aufgabenstellung im 
städtebaulichen Wettbewerb. 
Hier werden Planungsteams 
Ideen entwickeln, wie der 
Ort konkret gestaltet werden 
kann. Diese Ideen wiederum 
wollen wir der Öffentlichkeit 
noch einmal präsentieren und 
sie gemeinsam diskutieren, 
bevor die Planungsteams ihre 
Vorschläge weiterentwickeln. 

Zum Abschluss entscheidet 
eine Jury über den besten 
Vorschlag. Neu ist auch die 
Kombination von Online- 
und Offline-Formaten in der 
Bürgerbeteiligung. Hierfür 
wollen wir das Digitale Par-
tizipationssystem (DIPAS) 
aus Hamburg ausprobieren. 
Dabei kann  beispielsweise 
ein Online-Beteiligungs-
tool mit einem digitalen 
Planungstisch verbunden 
werden. Bürgerinnen und 
Bürger können damit von zu 
Hause aus, mobil oder vor 
Ort Karten, Luftbilder und 
Pläne digital einsehen und 
direkt ihre Ideen verorten. 
Diese Testphase wird auch im 
Rahmen des BMI-Projektes 
„Connected Urban Twins – 
Urban Data Platforms and 
Digital Twins for an Integ-
rated Urban Development”, 
kurz CUT, untersucht und 
begleitet. 

Herr Hümmeler, woran arbei-
ten die Stadtplaner gerade bei 

der Entwicklung des Matthäi - 
kirchhofs?
So ein umfangreicher Pro-
zess muss gut vorbereitet 
werden. Daher haben wir in 
verwaltungsinternen Fachla-
boren zunächst die fachlichen 
Rahmenbedingungen für 
die Entwicklung des Areals 
erarbeitet. Dabei kam das um-
fassende Interesse zum Aus-
druck, den Matthäikirchhof 
künftig unter dem Leitthema 

„Ort der gelebten Demokra-
tie“ mit Leben zu füllen. Wir 
können uns im Schwerpunkt 
öffentliche Nutzungen vor-
stellen, die durch weitere 
Nutzungen flankiert werden. 
Welche das sind und wie sie 
sich im Areal wiederfinden, 
wie wir der geschichtlichen 
Bedeutung des Areals dabei 
Rechnung tragen und vor 
allem, was mit den Gebäuden 
der ehemaligen Stasi-Zentrale 

und Volkspolizei geschehen 
soll, möchten wir gemein-
sam mit der Öffentlichkeit 
diskutieren. Hierfür starten 
wir am 19. April per Live- 
stream mit der Auftaktveran-
staltung zur Beteiligung.

Frau Haas, was wird die 
Leipzigerinnen und Leipziger 
in den kommenden Monaten 
konkret erwarten?
Mit der Auftaktveranstaltung 
am 19. April starten wir auch 
eine Online-Umfrage, an der 
sich alle Interessenten beteili-
gen können. Hier wollen wir 
Meinungen einholen zu den 
Themen, die wir zum Auftakt 
diskutieren. Danach folgen 
vier Fachwerkstätten, die als 
Arbeitstreffen angelegt sind 
und verschiedene Schwer-
punkte haben. Hier sollen 
Vertreter der Bürgerschaft, 
der Verwaltung und Politik 
zusammenkommen und Ant-
worten zu verschiedenen Fra-
gen erarbeiten. Bürgerinnen 
und Bürger können sich ab 

dem 19. April für die Teilnah-
me bewerben. Wenn es die 
Entwicklung der Pandemie 
erlaubt, wollen wir die Leip-
ziger im Sommer einladen, 
vor Ort mit einer Aktions-
woche, Spaziergängen und 
weiteren Touren das Quartier 
gemeinsam zu erkunden. In 
einer abschließenden Veran-
staltung voraussichtlich Ende 
2021 werden die Ergebnisse 
der Beteiligung vorgestellt 
und der gewünschte künftige 
Charakter des Gebietes, der 
sogenannte „Matthäikirch-
hof-Code“ daraus abgeleitet. 
Detailliertere Informationen 
sind auf www.leipzig.de/
matthaeikirchhof zu finden.

Wie soll es im Anschluss 
weitergehen?
Hümmeler: Der „Matthäikirch-
hof-Code“ ist dann genau die 
Basis für die Aufgabenstel-
lung für den städtebaulichen 
Wettbewerb. Er wird eine 
Werte-Charta enthalten und 
Prüfauträge, die die Planungs-
teams im Rahmen des Wettbe-
werbs bearbeiten sollen.
Haas: Wie schon gesagt, 
möchten wir das Wettbe-
werbsverfahren gern im Sinne 
einer kooperativen Planung 
öffnen und die Ideen der Pla-
nungsteams zwischendurch 
mit den Bürgern diskutie-
ren. Ein gerade in Auftrag 
gegebenes Gutachten klärt, 
wie wir das rechtskonform 
hinbekommen. Wenn wir 
das wissen, können wir auch 
sagen, wie die Leipzigerinnen 
und Leipziger dann 2022 
mitwirken können.

Klar ist schon jetzt, dass 
die öffentliche Mitwirkung 
der Leipzigerinnen und Leip-
ziger ausdrücklich auch im 
Wettbewerbsverfahren fort-
gesetzt werden soll. Die stär-
kere Beteiligung der Bürger 
an einem städtebaulichen 
Wettbewerb ist aus Sicht der 
Stadt ein wichtiger Schlüssel 
zur Demokratisierung der 
Planung. Es freut uns, dass 
wir dies modellhaft an dem 
Ort durchführen können, der 
symbolisch für die „Friedliche 
Revolution 1989“ steht. ■

Kraftquell, Brüche und Verwundungen

Matthäikirchhof (Foto oben): 
Die zerstörte Matthäikirche 
im Juni 1950.  Foto: SGM
Der 1985 eingeweihte Stasi- 
Neubau (Foto re.): Eigentü-
mer ist heute die Stadt Leip-
zig.  Foto: Iona Dutz

Matthäikirchof: Areal zwischen Fleischergasse, Brühl und Ring schreibt Geschichte

Das Areal des ehemaligen 
Matthäikirchhofs ist einer 
der geschichtsträchtigsten 
Orte Leipzigs. Kaum ir-
gendwo sonst sind so viele 
bis heute relevante Traditi-
onen präsent, lassen sich die 
Kraftquellen dieser Stadt 
ebenso wie ihre historischen 
Brüche und Verwundungen 
auf so engem Raum erleben 
wie zwischen Fleischergas-
se, Brühl und Ring. 

Hier befanden sich auf 
einer früh befestigten An-
höhe Burg und Siedlung der 
„urbs libzi“. Das im 13. Jahr-
hundert gegründete Fran-
ziskaner(Barfüßer)-Kloster 
und die 1699 wiedergeweih-
te Neue Kirche (seit 1876 
Matthäikirche genannt) 
waren Zentren der Seel-
sorge, Gelehrsamkeit und 
Musikpflege. Bedeutende 
Persönlichkeiten vom Phi-
losophen Johann Gottlieb 
Fichte über den Fotochro-
nisten Hermann Walter bis 
zum Organisten und Bib-
liotheksgründer Carl Fer-
dinand Becker lebten nahe 
der mehrfach umgestalteten 
Kirche; wichtige Gewerke 
vom Buchdruck über das 
Steinmetzhandwerk bis zur 
Goldschmiedekunst waren 
hier zu Hause. 

Während die Schauseite 
zum Ring hin um 1900 mit 
prachtvollen Geschäftshäu-
sern ausgestattet wurde 
und Leipzigs Aufbruch 
zur modernen Metropole 
verkörpert, erhielt sich 
der rückwärtige Kirchhof 
lange seinen pittoresken 
Charme. Infolge des von 

Nazideutschland entfes-
selten Weltkrieges wurden 
Kirche und Viertel im De-
zember 1943 großflächig 
zerstört. Ab 1945 zunächst 
Sitz der Amerikanischen 
Kommandantur und der 
Sowjetischen Militärad-
ministration,  drückte die 
Staatssicherheit mit „Run-
der Ecke“ und Zweckbau-
ten der 1980er-Jahre dem 

Expositionen zur  
Geschichte des Ortes

Matthäikirchhof
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Burkhard
Jung

Quartier den Stempel ihres 
Überwachungsapparates 
auf. Seit Herbst ̀ 89 und dem 
Ruf „Wir sind das Volk“ 
sowie der gewaltfreien 
Besetzung des Gebäudes 
ist das Areal mit dem bür-
gerschaftlichen Aufbruch 
der Friedlichen Revolution 
verknüpft.Während Mu-
seen und Initiativen der 
Erinnerungskultur dieses 

Auftakt zur Beteiligung 
startet am 19. April

Welche Bedeutung hat der 
Matthäikirchhof heute für 
uns und wie können wir ihn 
mit Leben füllen? Diese und 
viele weitere Fragen stehen im 
Fokus der Bürgerbeteiligung. 
Ab 19. April ist dazu die 
Meinung der Leipzigerinnen 
und Leipziger gefragt. An 
diesem Tag gibt die Stadt 
den Startschuss zur öffent-
lichen Bürgerbeteiligung. 
In der Auftaktveranstal-
tung von 18 bis 20.30 Uhr 
– aufgrund der Pandemie 
voraussichtlich als Live- 
stream – wird über das Areal, 
über Hintergründe und die 
anstehenden Entwicklungen 
informiert. Und die Leip-
zigerinnen und Leipziger 
erfahren an diesem Abend 
ganz konkret, wie sie sich in 
den kommenden Monaten 
einbringen können.

Im Podium werden Ober-
bürgermeister Burkhard 
Jung, Roland Jahn, Bundesbe-
auftragter für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik 
(BStU), Kulturbürgermeis-
terin Dr. Skadi Jennicke, 
Baubürgermeister Thomas 
Dienberg sowie weitere Gäste 
diskutieren. In der Debatte 
wollen sie das Spannungsfeld 
zwischen der geschichtlichen 
und künftigen Entwicklung 
des Areals ausloten, au-
ßerdem die Möglichkeiten 
künftiger Nutzung erörtern 
und den Umgang mit den 
Bestandsgebäuden aus den 
1980er-Jahren sowie die Ge-
staltung des öffentlichen 
Raums zum Thema machen. 

Die Leipzigerinnen und 
Leipziger sind herzlich ein-
geladen, sich per Livestream 
zur Auftaktveranstaltung 
einzuwählen und sich auch 
mit ihren Fragen und Mei-
nungen zu Wort zu melden. 

Sollte es das Pande-
miegeschehen erlauben, 
besteht schon ab 16 Uhr 
die Möglichkeit, in kleinen 
Gruppen einen Erkundungs-
gang über das Gelände 
zu unternehmen. Wer da-
ran interessiert ist, muss 
sich auf der Internetseite 
des Projektes unter www. 
leipzig.de/matthaeikirchhof 
aktuell informieren, ob die 
Spaziergänge stattfinden 
können und wie man sich 
dafür anmeldet.

Nach dem Auftakt der öf-
fentlichen Bürgerbeteiligung 
will die Stadt unter ande-
rem in Fachwerkstätten das 
Thema weiter denken und 
vertiefen. Wer sich daran 
beteiligen möchte, kann sich 
ab dem 20. April online dafür 
anmelden. Die Plätze sind 
begrenzt, daher entscheidet 
im Anschluss das Los, wer  
an den Runden teilnehmen 
kann. Alle Details dazu sind 
ebenfalls auf der Internetsei-
te eingestellt.

Mit dem Auftakt beginnt 
außerdem eine Online-Um-
frage, in der alle Interessier-
ten ihre Meinungen und 
grundlegenden Fragen rund 
um die  Entwicklung des 
Matthäikirchhofs formulie-
ren können. ■ 

Ihr Burkhard Jung 
Oberbürgermeister

Bauhaus-Studenten 
planen Aktionen

Wie können Orte der Geschichte als Bühne 
für die Auseinandersetzung über zeitge-
nössische künstlerische, politische und 
gesellschaftliche Fragestellungen aktiviert 
werden? Ab dem 19. April werden interna-
tionale Studierende für eineinhalb Wochen 
den Matthäikirchhof als Atelier nutzen. 
Sie studieren an der Bauhaus-Universität 
Weimar „Kunst im öffentlichen Raum 
und neue künstlerische Strategien”unter 
der Leitung von Prof. Danica Dakić. Im 
Rahmen der Auseinandersetzung mit der 
vielschichtigen Geschichte des Ortes werden 
in unterschiedlichen künstlerischen Formen 
und Medien performative oder partizipative 
Aktionen, Interventionen und Installationen 
entwickelt. Die Ergebnisse werden in einem 
Walk of Art präsentiert – einer Ausstellung 
mit Führung durch die Kunstschaffenden. 
Präsentiert wird die Ausstellung am 30. April 
um 10 und 15 Uhr. ■

der Gründungsort unserer Stadt, der alte 
Matthäikirchhof hinter der Runden Ecke, 
wird beherrscht von einem monströsen 
Stasi-Neubau. Wir wollen diesen Ort gerne 
entwickeln zu einem Treffpunkt, zu einem 
Ort des Austauschs, zu einem Ort der Bür-
gerrechte und der Demokratie. Dieser Ort 
ist geschaffen dafür, das Wesen Leipzigs als 
Bürgerstadt, als Stadt der Friedlichen Revo-
lution und der Bürgerrechtler neu ins Be-
wusstsein zu bringen. Auch städtebaulich 
und architektonisch wollen wir in den nächs-
ten Jahren das Areal so gestalten, dass es ein 
freundlicher Ort wird, der unsere Geschichte 
anschaulich macht und zugleich Raum gibt 
für die Fragen der Zukunft: Wohin entwi-
ckelt sich unsere Demokratie, wie gestalten 
sich Offenheit und Austausch in einer globa-
len Welt, wie organisieren wir Zuhören und 
Respekt in einer Welt, in der Debatten im-
mer öfter ersetzt werden durch Rechthaben 
und Anschreien? Dafür brauchen wir Ihre 
Mitarbeit und Ihre Ideen. Wir starten jetzt 
eine umfangreiche Bürgerbeteiligung, um 
Ihre Anregungen aufzunehmen. 
Mit der städtebaulichen Entwicklung des 
Matthäikirchhofs wollen wir eine Experi-
mentierfläche schaffen, die Archiv, Aus-
stellung, Forschung, Kultur, Wohnen und 
Kommunikation bildlich zu einem Markt-
platz verbindet und Ausdruck der Vielfalt 
einer modernen europäischen Stadtgesell-
schaft ist.
Ich wünsche mir, dass es uns damit gelingt, 
Leipzig als europäische Stadt klar zu positio- 
nieren und die Möglichkeiten des Engage-
ments sowie des offenen Miteinanders in 
unserer Stadt zu stärken. 

Erbe engagiert wachhal-
ten, braucht das in Teilen 
noch immer brachliegende 
Gelände nun einen archi-
tektonischen wie geistigen 
Aufbruch, der Leipzig einen 
Teil seiner im Krieg verlo-
renen Anmut zurückgibt 
und die demokratischen 
Potenziale einer spektaku-
lären Geschichtslandschaft 
für morgen neu erschließt. ■ 

Der historische Matthäikirchhof ist bereits 
jetzt eine begehbare Geschichtslandschaft. 
Hier lag eine der Wurzeln der frühmit-
telalterlichen Stadt, hier wurde zwischen 
Barfüßerkloster, Matthäikirche und städte-
baulicher Neuorientierung um 1900 immer 
wieder Leipziger Geschichte geschrieben. 

Die ursprünglich für Dezember 2020 
geplante Außenausstellung an der Fassade 
der ehemaligen Volkspolizei soll nun ab 
April dieses Jahres über die städtebauliche 
Entwicklung des Matthäikirchhofs entlang 
seiner geschichtlichen Komplexität bis zur 
Gegenwart informieren und einen Ausblick 
auf das begonnene Projektvorhaben der 
Stadt geben, das durch das Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat im 
Rahmen des Bundesprogramms Nationale 
Projekte des Städtebaus gefördert wird. 

Zeitgleich eröffnet eine Ausstellung des 
Bürgerkomitees e. V. Leipzig als Träger des 
Museums in der „Runden Ecke“, in der die 
Geschichte der Staatssicherheit auf dem 
Gelände beleuchtet wird. Die Eröffnung 
ist am 19. April um 15 Uhr an der Fassade 
der ehemaligen Volkspolizei in der Großen 
Fleischergasse geplant. ■

Im Team für die Bürgerbeteiligung: Silvia Haas und Christoph 
Hümmeler. Foto: Stadt Leipzig/David Pfeil

www.leipzig.de/
matthaeikirchhof
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Martin
Biederstedt

Stadtrat

Kinder und Jugendliche sollen ihr Lebens-
umfeld mitgestalten und politisch teilhaben 
können. So sieht es unter anderem auch die 
Empfehlung der unabhängigen UN-Kom-
mission vor, die sich mit der Umsetzung der 
2004 beschlossenen Kinderrechtskonvention 
befasst. Kinder und Jugendliche sollen das 
Recht haben, bei Fragen, die sie betreffen, 
mitzustimmen und zu sagen, was sie denken.

Das sehen wir genauso 
und möchten deshalb ein 
innovatives Instrument 
bereitstellen, um eine al-
tersgerechte Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen zwischen 7 
und 14 Jahren sowie von Kindern im Kinder-
gartenalter zu ermöglichen. Hierfür soll ein 
„Aktionskoffer“ für die Kinder- und Jugend-

beteiligung auf Stadtteil- 
ebene entwickelt werden, 
der mit verschiedenen, 
altersgruppenspezifischen 
Methodensets gefüllt und 

zur Verfügung gestellt werden kann. Lehr-
kräfte, Erzieherinnen und Erzieher in den 
Kindertageseinrichtungen sowie Vereine 
sollen so ein Instrument an die Hand bekom-

men, um mit Kindern und Jugendlichen 
den Stadtbezirk und das Lebensumfeld zu 
erkunden sowie Ideen zu entwickeln, was 
wie verbessert werden kann. Unsere Stadt 
muss mehr Anstrengungen unternehmen, 
den jüngsten Bewohnerinnen und Bewoh-
nern Zugänge zu aktiver Beteiligung zu 
ermöglichen, denn auch so lernen sie viel 
darüber, wie Demokratie funktioniert. ■

Kinder und Jugend-
liche beteiligen

Steffen
Wehmann

Stadtrat

Die Pandemie verlangt uns allen zurzeit 
sehr viel ab. Da gilt es auch, einmal den 
Blick auf einen positiven Aspekt zu legen. 
Der Digitalisierung wird gerade jetzt enorm 
Vorschub geleistet, das kann die Arbeitswelt 
– insbesondere von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Stadt, die im Homeoffice 
arbeiten möchten – auch verbessern. Als 
Fraktion Freibeuter beantragen wir daher, 

für die in Präsenz durch-
geführten Sitzungen der 
Gremien des Stadtrates 
die Möglichkeit einer 
digitalen Zuschaltung 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung zu schaffen. Um Vorlagen 
zu erläutern, müssten sie ihr Homeoffice 
nicht für eine Präsenzsitzung verlassen. Ent-

sprechendes soll auch für 
Stadträtinnen und Stadträte 
gelten, die nicht Mitglied 
des jeweiligen Gremiums 
sind, aber eigene Anträge 

einbringen. Auf diese Weise wird wertvolle 
Zeit gewonnen, eingesparte Anfahrts- und 
Wartezeit bis zum Aufrufen des jeweiligen 
Tagesordnungspunktes vor dem Sitzungs-

saal stattdessen sinnvoll genutzt. Die Stadt-
verwaltung stärkt so auch die Inanspruch-
nahme und Akzeptanz des Homeoffice. 
Daher sollten wir schon jetzt die digitalen 
Möglichkeiten bewahren und sichern, be-
vor wieder „alles zu jeder Zeit“ in Präsenz 
ersehnt und umgesetzt wird. Kontaktieren 
Sie uns gern mit Fragen und Anregungen 
per E-Mail an info@freibeuterfraktion.de. ■

Homeoffice 
stärken!

Bürgerhaushalt 
geht endlich voran!

Sascha
Matzke

Stadtrat

Im Februar hat der Stadtrat einen konkre-
ten Zeitplan zur Einführung eines bereits 
beschlossenen Bürgerhaushalts abgestimmt 
– ein Paukenschlag in Sachen Teilhabe! Der 
Bürgerhaushalt lässt Sie, auch ohne politi-
sches Mandat, an ausgewählten Finanzent-
scheidungen im Stadtgebiet partizipieren 
– selbstbestimmt, wenn Sie auch mitent-
scheiden wollen. Laut nun verabschiedetem 

Zeitplan wird dieses Mit-
spracherecht Leipzigerin-
nen und Leipzigern ab dem 
14. Lebensjahr erstmalig 
mit dem Doppelhaushalt 
2023/24 eingeräumt. Meine Fraktion wird 
sich in den kommenden Monaten aktiv 
dafür einsetzen, dass die Kämmerei diesen 
Fahrplan auch umsetzt, denn Teilhabe vor 

der eigenen Haustür ist für 
uns seit über 20 Jahren eine 
Herzensangelegenheit! 
Auch wurde ein Zwischen-
schritt zu einem echten Bür-

gerhaushalt, das sogenannte Stadtteilbudget, 
beschlossen. Dieses gibt ab 2021 für Ihren 
Stadtbezirk jährlich eine Gesamtsumme von 
50 000 Euro aus dem städtischen Haushalt 

frei. Sie können Ihre Ideen für die Umset-
zung eines zu finanzierenden Projektes bei 
den Stadtbezirksbeiräten einbringen. In 
deren Runde wird mit anderen ortskundi-
gen Bürgerinnen und Bürgern debattiert, 
abgestimmt und die Mittelvergabe beauf-
tragt. Die Verwaltung muss dann zeitnah 
umsetzen bzw. das Geld für Ihre Ideen 
freigeben. ■

rinnen und Bürgern die 
aktive Mitgestaltung der 
Lokalpolitik ermöglicht. 
So hat u. a. Stuttgart schon 
lange einen Bürgerhaus-
halt und hängt mit fast zehn Prozent 
Beteiligung am Haushaltsverfahren die 
Messlatte sehr hoch. 
Damit steht den Leipzigerinnen und 

Leipzigern ein wirksames 
Instrument gelebter De-
mokratie zur Verfügung. 
Es ermöglicht die stärkere 
Beteiligung an der gesam-

ten Breite der Haushaltsplanung, z. B. bei 
Investitionen in Schulen, Kitas, im Sport- 
und Kulturbereich, für Straßen, Brücken 
sowie Fahrrad- und Gehwege bis hin zum 

öffentlichen Nahverkehr und -Grün.
Als erster Schritt werden ab 2021 jähr-
lich insgesamt 500 000 Euro für die zehn 
Stadtbezirke zur Verfügung gestellt, der 
den Beiräten nun auch finanzielle Hand-
lungsspielräume für die Umsetzung loka-
ler Projekte einräumt. So wird auch hier 
ein Zeichen gegen Politikverdrossenheit 
gesetzt. ■

Leipzigs Bürger-
haushalt kommt!

Prof. Dr. Getu
Abraham

Stadtrat

Dr. Sabine
Heymann

Stadträtin

Dem Leipziger Stadtrat liegen Anträge 
der Linken und der Grünen vor, die ein 
generelles Tempolimit von 30 km/h im  
gesamten Leipziger Stadtgebiet fordern. 
Die Stadtverwaltung entspricht dem Antrag 
dahingehend, dass sie einen Modellversuch 
in einem begrenzten Gebiet der Stadt mit 
Tempolimit 30 plant. Wir als AfD-Fraktion 
halten ein generelles Tempolimit von 30 

km/h innerorts für ver-
kehrspolitischen Irrsinn! 
Nachgewiesenermaßen 
wird durch eine solche 
Maßnahme keineswegs 
die Zahl der Verkehrsunfälle gesenkt. 
Staus sind durch ein generelles Tempolimit 
von 30 km/h vorprogrammiert, denn der 
Verkehrsfluss wird in der Stadt durch eine 

im Durchschnitt geringere 
Geschwindigkeit behin-
dert. Auch aus umwelt-
politischer Sicht ist Tempo 
30 kontraproduktiv, da es 

zu höheren Lärm- und Schadstoffemissi-
onen kommt. Zusätzlich würden durch 
die Behinderung des Lieferverkehrs die 
Preise für Waren und Dienstleistungen 

steigen, was gerade in Zeiten der Krise ein 
verheerendes Signal an unsere heimische  
Wirtschaft aussendet. Die AfD-Stadtrats-
fraktion fordert daher eine Verbesserung 
des Verkehrsflusses im Leipziger Stadtge-
biet z. B. durch effizientere Ampelschal-
tungen (sogenannte „Grüne Welle“) und 
hat einen entsprechenden Antrag in den 
Stadtrat eingebracht. ■

Generell Tempo 30 
ist Irrsinn! 

Tobias
Keller

Fraktionsvorsitzender

menplan beschlossen, der 
diesem Zielbündel dient. 
Doch nun sind zwei Frak-
tionen und die Verwal-
tung scheinbar schlauer 
geworden und meinen, mit der Ausweisung 
von Tempo 30 auch auf Hauptstraßen diese 
Ziele kippen zu können. Diesem Ansinnen 
steht nicht nur Bundesrecht entgegen, es 

Mit Tempo 30 
zum Stillstand

Noch in der Mobilitätsstrategie 2030 haben 
Verwaltung und Stadtrat beschlossen, dass 
die Geschwindigkeit des Wirtschaftsver-
kehrs auf heutigem Niveau beibehalten 
werden soll. Gleichzeitig soll die Durch-
schnittsgeschwindigkeit des ÖPNV steigen. 
Dies alles soll zugleich mit der Verbesserung 
der Verkehrssicherheit erreicht werden. Um 
dies umzusetzen, haben wir einen Maßnah-

wird auch kaum einem der 
Ziele gerecht. Tempo 30 
allein senkt nicht die Un-
fallgefahr, den Straßenlärm 
und den Schadstoffaus-

stoß. Eindeutige Straßenführungen und 
Beschilderungen, flüssige Verkehrsführung 
und intakte Straßen sind Garant für einen 
sicheren und umweltverträglichen Ver-

kehr. Also nicht Umschildern, sondern 
Investieren ist das Gebot der Stunde. Diese 
Investitionen sind jetzt zu planen. Dafür 
brauchen wir das Fachpersonal und nicht 
für fiktive Studien.
Übrigens: Tempo 30 würde dann ja nicht 
nur für den Individualverkehr, sondern 
auch für den Wirtschaftsverkehr und den 
ÖPNV gelten. ■

Fast 20 Jahre kämpfte die Links- und frühere 
PDS-Fraktion für einen Bürgerhaushalt. 
Jetzt ist es endlich soweit: Auf Antrag 
unserer Fraktion und dem Beschluss des 
Stadtrats wird dieser nun verbindlich 
für die Planung des Doppelhaushaltes 
2023/2024 eingeführt. Es ist das Beteili-
gungsformat, das Einzelinteressen über 
viele Themen hinweg vereint und Bürge-
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Immunstark durch die Allergiezeit
So lässt sich die Heuschnupfensaison besser überstehen

(djd). Hurra, die schöne Jah-
reszeit ist da! Aber mit ihr 
leider auch die neue Nies- und 
Schniefsaison für Heuschnup-
fenpatienten. Erst starten die 
Frühblüher Hasel, Weide und 
Birke mit der Verbreitung ihrer 
Pollen, im Laufe des Sommers 
folgen dann zahlreiche weitere 
allergieauslösende Pflanzen, 
zum Beispiel Gräser, Getreide 
wie Roggen und Kräuter wie 
Spitzwegerich, Beifuß und die 
besonders aggressive Ambro-
sia. Manch einer kommt so 
von Februar bis Oktober kaum 
zur Ruhe.

Das überschießende 
Immunsystem regulieren

Heuschnupfen, medizinisch 

auch allergische Rhinitis 
genannt, ist die am weites-
ten verbreitete allergische 
Erkrankung. Laut Allergi-
einformationsdienst wurde 
er bei 15 Prozent der Erwach-
senen und 11 Prozent der 
Kinder und Jugendlichen 
schon einmal diagnostiziert. 
Die Ursache ist eine über-
schießende Reaktion des 
Immunsystems, das eigent-
lich harmlose Stoffe wie 
Pflanzenpollen, Hausstaub 
oder Tierhaare als gefähr-
lich einstuft und oft heftig 
bekämpft. Die Folge sind 
Niesattacken, geschwollene 
Schleimhäute und juckende, 
tränende Augen. Da das die 
Lebensqualität auf Dauer 

empfindlich beeinträchtigt, ist 
Abhilfe gefragt. So lassen sich 
die Symptome beispielsweise 
mit verschiedenen Medi-
kamenten bekämpfen, und 
eine Hyposensibilisierung 
kann den Körper an einzelne 
Allergene gewöhnen und so 
unempfindlicher machen. 
Einen anderen Ansatz bietet 
das vom Robert-Koch-Mit-
arbeiter Dr. Carl Spengler 
entwickelte Kolloid K. Es 
enthält speziell ausgesuchte 
Antigene und Antikörper 
in verdünnter Form, die das 
körpereigene Immunsystem 
regulieren und damit die 
Allergiebereitschaft senken 
sollen – mehr dazu auch unter 
www.spenglersan.de. Damit 

können nicht nur die Sympto-
me gelindert werden, sondern 
allergische Reaktionen ganz 
ausbleiben.

Langfristiges 
Abwehrtraining

Wer jetzt anfängt, sich die 
Augen zu reiben und ständig 
zum Taschentuch zu greifen, 
kann die Behandlung sofort 
starten. Die Lösung wird ein-
fach mehrmals täglich in die 
Ellenbeuge oder direkt in die 
Nase gesprüht. Über mehrere 
Pollensaisons fortgesetzt, wird 
auf diese Weise das Abwehr-
system immer besser trainiert 
und die Furcht vor dem nächs-
ten Niesanfall irgendwann 
vielleicht völlig überflüssig.

Kleine Gläser, großer Effekt
Bei Sehschwäche helfen Lupenhalbbrillen auf praktische und dezente Art

(djd). Kommt es durch Augener-
krankungen oder Alterungspro-
zesse zu Seheinschränkungen, 
gilt meist: je größer, desto besser. 
Denn mit einer ausreichenden 
Vergrößerung lassen sich oft 
auch kleine Details wieder 
erkennen. Lupen gehören des-
halb zu den am häufigsten 
verordneten Sehhilfen. Sie 
sind in den verschiedensten 
Ausführungen von der einfa-

chen optischen Handlupe über 
Modelle mit LED-Beleuchtung 
bis hin zur vollelektronischen 
mit digitaler Kamera erhältlich. 
Nicht selten ist es Betroffenen 
jedoch unangenehm, sich durch 
die Nutzung solcher Hilfen 
als sehbehindert zu „outen“. 
Außerdem werden fürs Nähen, 
Basteln oder Handwerken 
beide Hände benötigt. Dann 
kann eine Lupenhalbbrille die 
Lösung sein.

Fast wie eine Lesebrille
Lupenhalbbrillen sehen fast so 
aus wie eine ganz normale Lese-
brille, können das betrachtete 
Objekt aber um ein Mehrfaches 
vergrößern. Das geringe Gewicht 
und die unauffällige Form sor-

gen für eine hohe Akzeptanz und 
machen sie gleichzeitig zu einem 
beliebten Begleiter für unter-
wegs. Einer der größten Vorteile 
ist aber, dass die Hände frei blei-
ben und man entspannt auf dem 

Smartphone tippen oder eine 
Nadel einfädeln kann. Schicke 
und zeitlose Modelle gibt es etwa 
von Schweizer Optik – sowohl 
in Ausführungen mit einem als 
auch mit zwei Lupengläsern. Sie 
sind in individuellen Brillenglas-
stärken erhältlich und können 
zusätzlich mit weiteren Extras 
wie UV- oder Blaulichtfiltern 
ausgestattet werden. Zertifizierte 
Fachoptiker – Adressen finden 
sich unter www.schweizer-op-
tik.de – beraten bei der Auswahl 
und passen die Lupenhalbbrille 
genau den persönlichen Wün-
schen an.

Für gute Beleuchtung sorgen
In der eigenen Wohnung lässt 
sich der Komfort beim Lesen 

und Arbeiten zusätzlich erhö-
hen, indem man das Umfeld 
entsprechend anpasst. So emp-
fiehlt sich etwa ein Lesepult oder 
ein Arbeitstisch, um Winkel und 
Entfernung beim Lesen oder 
Handarbeiten optimal anpassen 
zu können. Ganz wichtig ist 
auch eine gute Beleuchtung in 
ausreichender Lichtstärke. Hier 
hat sich in den letzten Jahren die 
LED-Technik durchgesetzt, mit 
der blendfreie Helligkeit sogar 
in verschiedenen Lichtfarben 
erreicht werden kann. Denn 
je nach Augenproblem wird 
manchmal kaltweißes Licht mit 
hohem Blauanteil, manchmal 
warme Beleuchtung mit mehr 
Rotanteilen als angenehm emp-
funden.

Mit einer Lupenhalbbrille 
lässt sich die Sehkraft dezent 
unterstützen.

Foto: djd/A. Schweizer

Sie suchen einen zuverlässigen Pflegedienst?
Wir sind gern für Sie da!

unsere Leistungen:
� Unterstützung im Haushalt (Einkäufe, Wäscheservice, Putzservice, etc.)
� Behandlungspflege (Medikamentengabe, Insulininjektion,
Kompressionsstrümpfe, Wundversorgung, Verbände, etc.)

� Grundpflege (Körperpflege, Nahrungsaufnahme, Ankleiden, etc.)
� Betreuung von Senioren (Spaziergänge, Betreuung Zuhause, Nachmittage
bei Kaffee, Kuchen und Gesellschaftsspielen, etc. )

� Beratung rund ums Thema Pflege (Durchführung von
Beratungseinsätzen, etc.)

Versorgungsgebiet:
Anger-Crottendorf, Reudnitz-Thonberg, Stötteritz, Mölkau, Paunsdorf,
Sellerhausen-Stünz, Schönefeld
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Tel.: 0341 / 699 277 80
Ihre Ansprechpartner: Frau Springer / Herr Tandel
tandel@pflege-haende.de

03 41 - 86 09 73 21

Landhausküche – eine Marke der apetito AG, Bonifatiusstraße 305, 48432 Rheine

Jetzt 3 x lecker
probieren!
✓ 3 DLG-preisgekrönte Mittagsgerichte

✓ zum Sonderpreis für je 6,39 €

✓ inklusive Dessert

Festlicher Genuss zu Ostern – ganz ohne Aufwand
Gerade zu Ostern darf es etwas Besonderes sein, da sind sich die Köche der
Landhausküche einig. Und im Gegensatz zu anderen Lieferanten bringen die
freundlichen Kuriere der Landhausküche auch an den Feiertagen das Wunsch-
gericht persönlich heiß ins Haus – und das bereits seit 25 Jahren!
Wer auf Genuss gerade zu den Feiertagen nicht verzichten möchte, kann den Komfort und Service der
Landhausküche nutzen. „Auf unserer Speisenkarte stehen zarte Hähnchenfiletstücke in Zitronen-Basilikum-
Soße, Boeuf Bourguignon mit Petersilienkartoffeln sowie Filetstücke vom Buntbarsch in Gurken-Dillsoße“, verrät
Küchenchef Thomas Mindrup. Freundliche Kuriere liefern zur Mittagszeit das Wunschgericht direkt heiß ins Haus,
auf Wunsch an 365 Tagen im Jahr. Und das alles ohne vertragliche Bindung und schon ab einer Portion.

Für mehr Informationen sind wir gerne telefonisch für Sie erreichbar:
montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr unter der Telefon-Nummer

Tel. 03 41 - 86 09 73 21 ∙ www.landhaus-kueche.de
Mit Liebe gekocht. Mit Freude gebracht. Von

mailto:info@freibeuterfraktion.de


Ausnahmezustand im Gesundheitsamt
Chefin Regine Krause-Döring: „Das Wichtigste ist, den Überblick und das Geschehen im Griff zu behalten“

Der 19. März ist alljährlich 
der Tag des Gesundheitsam-
tes. Das Robert-Koch-Institut 
(RKI) hat den Tag 2019 erst-
mals am Geburtstag von Jo-
hann Peter Frank ausgerufen. 
Der Mitte des 18. Jahrhunderts 
geborene Arzt und Sozialme-
diziner gilt als Begründer des 
Öffentlichen Gesundheits-
dienstes. Das Motto für den 
Tag des Gesundheitsamtes 
2021 ist aus gegebenem Anlass 
„Krisenreaktion“.

Auch das Leipziger Gesund-
heitsamt arbeitet seit gut einem 
Jahr im „Dauerkrisenmodus“. 
Amtsleiterin Dr. Regine Krau-
se-Döring möchte daher ein 
großes Dankeschön richten 
an ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und die vielen Un-
terstützerinnen und Unterstüt-
zer aus anderen Bereichen der 
Stadtverwaltung, von Landes-
behörden, vom Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen, 
von der Bundeswehr, an die 
Studentinnen und Studenten, 
die Ärztinnen und Ärzte im 
Ruhestand und an die Contain-
ment-Scouts des RKI.

Die Corona-Pandemie oder 
– medizinisch korrekt – Sars-
CoV-2 hat die Arbeit zwar ge-
hörig durcheinandergerüttelt, 
aber unvorbereitet war man 
nicht. Seit 2009 gibt es einen 
Pandemieplan, der die Auf-
gaben und Arbeitsabläufe in 
dieser Zeit regelt. Er ist ein dy-
namisches Arbeitsinstrument, 
das jetzt, mit den Erfahrungen 
des letzten Jahres, wieder aktu-
alisiert wird. 

Der Verwaltungsstab ist das 
wichtigste Krisensteuerungsin-
strument. Dort treffen sich zur 
Zeit wöchentlich per Video die 
Spitzen aus der Verwaltung, 
den Kliniken, der Polizei, der 
Bundeswehr, der Kassenärztli-
chen Vereinigung  und natürlich 
dem Gesundheitsamt, bespre-

Kommunales / Soziales
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Seit dem 12. März werden 
14 620 zufällig ausgewählte 
Haushalte per Fragebögen 
zu ihrer Wohn- und Lebens-
situation befragt. Denn die 
Stadt Leipzig prüft derzeit 
in vier Stadtgebieten, ob 
eine sogenannte Soziale Er-
haltungssatzung erlassen 
werden kann. Zu den Ge-
bieten zählen Neulindenau, 
Leutzsch, Plagwitz, Klein- 
zschocher und das Umfeld 
der Paul-Küstner-Straße in 
Altlindenau. Dort gibt es viele 
unsanierte oder teilsanierte 
Wohnungen und vereinzelt 
Leerstände. Werden diese 
über den durchschnittlichen 
Standard hinaus modernisiert 
oder saniert, steigen die Mie-
ten. Das kann dazu führen, 
dass die Menschen sich eine 
Wohnung in ihrem Stadtteil 
nicht mehr leisten können 
und wegziehen müssen. 

Hier setzen die Sozialen 
Erhaltungssatzungen an. 
Vorhandener Wohnraum 
darf dann in den ausgewie-
senen Gebieten nur bis zu 

Leipziger Firma baut Wasserwerk in Vietnam

Die Stadt Leipzig als Wegbe-
gleiter: Die Aone AG und der 
vietnamesische Wasserversor-
ger VCD WTP-Long-An haben 
am 12. März einen Vertrag für 
den Bau eines Wasserwerkes 
in Vietnam unterzeichnet. 
Unterstützend dabei waren 
OBM Burkhard Jung und der 

vietnamesische Botschafter 
in Deutschland, Dr. Minh Vu 
Nguyen. Aone hat bereits meh-
rere Großprojekte in den Berei-
chen Wasser und Erneuerbare 
Energien in Vietnam umgesetzt. 
„Der Erfolg der Aone steht 
stellvertretend für das Geschick 
unserer Leipziger Unterneh-

men auf den internationalen 
Märkten. Umweltforschung 
und Umwelttechnologie made 
in Leipzig sind mittlerweile 
weltweit ein Begriff. Die Stadt 
Leipzig ist stolz darauf, als 
Wegbegleiter und Unterstützer 
in Vietnam diese Kooperation 
befördert zu haben“, so Ober-

Modellprojekt „Eigene Wohnung“
Obdachlose Menschen wieder 
in eine eigene Wohnung zu 
bringen, das ist Ziel vieler 
Hilfen in Leipzig. Bezahlbare 
Wohnungen sind in Leipzig 
aber inzwischen knapp. Daher 
möchte die Stadt jetzt den aus 
den USA stammenden Ansatz 
„Housing First“ (zuerst eine 
Wohnung) verfolgen und mit 
dem Modellprojekt „Eigene 
Wohnung“ beginnen. Die 
Dienstberatung des Oberbür-
germeisters hat bereits zuge-
stimmt, jetzt muss der Stadtrat 
entscheiden.

„Housing First“ verspricht 
gute Ergebnisse bei der Integ-

bürgermeister Burkhard Jung. 
Christophe Hug, Aufsichts-
ratsvorsitzender der Aone 
Deutschland, freut sich über die 
Unterzeichnung: „Dieser Auf-
trag ist ein weiteres Highlight. 
Wir werden das Wasserwerk im 
Mekongdelta planen, errichten 
und in Betrieb nehmen – alles 
nach europäischen Standards. 
In einem zweiten Schritt werden 
wir die Anlagen über einen 
Zeitraum von 15 Jahren nach 
europäischen Standards be-
treiben und die Instandhaltung 
übernehmen.“ Auch die Vor-
sitzende des vietnamesischen 
Wasserversorgers, Do Thi Kim 
Lien, ist von dem Unternehmen 
überzeugt: „Dabei hat sicher der 
Standort Leipzig eine entschei-
dende Rolle gespielt, der für 
seine nachhaltigen Umweltlö-
sungen weit über die Grenzen 
Deutschlands bekannt ist.“ Das 
geplante Wasserwerk wird 
Ende 2022 in Betrieb gehen. Pro 
Tag kann es 200 000 m³ Wasser 
reinigen. Zum Vergleich: Die 
Stadt Leipzig verbraucht täglich 
rund 108 000 m³ Trinkwasser. ■

Do Thi Kim Lien vom vietnamesischen Wasserversorger VCD WTP-Long-An, der vietnamesische Botschafter in 
Deutschland, Dr. Minh Vu Nguyen, OBM Burkhard Jung und Christophe Hug von Aone Deutschland (v.l.). Foto: abl/sf

In eigener Sache: E-Amtsblatt 
kommt zur Druckauflage dazuration von obdachlosen Perso-

nen. Deshalb verfolgen etliche 
Kommunen in Europa und 
Deutschland diesen Ansatz. Bei 
„Housing First“ erhalten ob-
dachlose Personen eine eigene 
Wohnung mit Mietvertrag und 
dazu eine individuell passende 
Hilfe durch Sozialarbeiter.

Bürgermeister Thomas 
Fabian ist überzeugt: „Wir 
wollen obdachlosen Frauen 
und Männern die Möglichkeit 
eröffnen, eine eigene Wohnung 
zu beziehen. Sie erhalten dabei 
auch Unterstützung, die sie 
brauchen, damit ein Neuanfang 
gelingt. Unser Modellprojekt 

greift Konzepte und Erfah-
rungen des Ansatzes Housing 
First auf. Es ergänzt gut unsere 
Angebote der Obdachlosenhil-
fe in Leipzig.“

Das Sozialamt hat das Pro-
jekt auf der Grundlage von 
Befragungen von Trägern der 
Wohnungsnotfallhilfe, Fachex-
perten und obdachlosen Perso-
nen entwickelt.  Grundzüge des 
Leipziger Konzeptes wurden 
in einer Strategiekonferenz mit 
Akteuren aus der Obdachlo-
senhilfe beraten.

Das Modellprojekt soll im 
Sommer beginnen. Im Oktober 
könnten dann die ersten von 

mindestens 40 obdachlosen 
Personen in ihre Wohnung zie-
hen. Die Wohnungen werden 
vorwiegend durch die stadtei-
gene Leipziger Wohnungs- und 
Baugesellschaft mbh (LWB) zur 
Verfügung gestellt. Aber auch 
Wohnungsgenossenschaften 
und private Wohnungsvermie-
ter sollen einbezogen werden.

Bis 2024 soll das Modellpro-
jekt erprobt und während die-
ser Zeit auch wissenschaftlich 
evaluiert werden. Eine Koordi-
nationsstelle im Sozialamt steu-
ert die Umsetzung. Insgesamt 
1,2 Mio. Euro werden für das 
Projekt bis 2024 eingeplant. ■

Aone AG und vietnamesischer Wasserversorger unterzeichnen Vertrag mit Unterstützung der Stadt 

Soziale Erhaltungssatzung:
Befragung gestartet

Cia am, abor aut utento vendi quam eum acipic to inis explab illa volecto escid utemoles ut quam, 
Equi doloreheni iureiun torerior si te nus.

einem bestimmten Standard 
modernisiert werden. Bau-
liche Änderungen, Rückbau 
und Nutzungsänderungen  
müssen vorab von der Stadt 
genehmigt werden. Dadurch 
sorgt die Stadt dafür, dass 
Wohnraum nicht unverhält-
nismäßig teurer wird.

Die für die Befragung 
ausgewählten Bürgerinnen 
und Bürger werden gebeten, 
die Fragen innerhalb von vier 
Wochen nach Erhalt zu beant-
worten – das geht auch im In-
ternet und auf Englisch unter 
leipzig.de/buergerumfrage. 
Ein Erklärvideo zu Sozialen 
Erhaltungssatzungen ist zu 
finden unter: leipzig.de/so-
ziale-erhaltungssatzung. Seit 
dem 5. Juli 2020 gelten bereits 
für sechs Gebiete in Leipzig 
Soziale Erhaltungssatzungen: 
für bestimmte Bereiche in 
Lindenau, Alt-Lindenau, in 
der Eisenbahnstraße, am Le-
ne-Voigt-Park, in Connewitz 
und in Eutritzsch. Auch hier 
gab es zuvor Haushaltsbefra-
gungen. ■

Jeder vierte Leipziger Haus-
halt (26 Prozent) erlitt durch 
die Corona-Pandemie Ein-
kommensverluste.  Besonders 
stark betroffen sind soge-
nannte Solo-Selbstständige. 
13 Prozent der Haushalte 
mit Einkommensverlusten 
gerieten in eine derart schwie-
rige Lage, dass sie Probleme 
hatten, die Miete fristgerecht 
zu zahlen. Das geht aus einer 
Bürgerumfrage hervor, die 
das Amt für Statistik und Wah-
len von November 2020 bis 
Januar 2021 unter 3000 zufällig 
ausgewählten Bürgerinnen 
und Bürgern durchführte.  
Die Ergebnisse der Erhebung 
zeigen, dass die Pandemie 
die Haushalte unterschiedlich 
trifft. Während die einen Ein-
kommensverluste verkraften 
müssen, ist die Mehrheit der 
Haushalte hinsichtlich der 
Einkommenssituation nicht 
beeinträchtigt. Im Mittel stieg 
das Haushaltsnettoeinkom-
men 2021 sogar leicht an.

Auf der persönlichen Ebe-
ne schlägt sich die Pande-
mie folgendermaßen nieder:  
39 Prozent der Leipzigerin-
nen und Leipzig fühlen sich 
aktuell in ihrer Lebensqualität 
(sehr) stark eingeschränkt. 
Überdurchschnittlich trifft 
dies auf junge Erwachsene zu. 
Die Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie werden 
unterschiedlich bewertet. 
Die große Mehrheit (92 Pro-
zent) der Stadtbevölkerung 
hielt die Maskenpflicht zum 
Zeitpunkt der Befragung für 
erforderlich. Geschäfts- und 
Kitaschließungen erachteten 
jeweils 33 Prozent, Schul-
schließungen 37 Prozent für 
notwendig. Der Bericht ist 
kostenlos verfügbar unter: 

Umfrage zu 
Pandemie- 

Auswirkung

Der Stadtrat der Stadt Leip-
zig hat eine Neufassung der 
Bekanntmachungssatzung 
beschlossen. Diese soll durch 
digitale Bekanntmachungen 
in Form eines elektronischen 
Amtsblatts unter www.leip-
zig.de/amtsblatt eine schnel-
le Reaktion der Stadtverwal-
tung auf zeitlich drängende 
öffentliche Bekanntmachun-
gen ermöglichen. Die Notwen-
digkeit dazu ist insbesondere 
vor dem Hintergrund der Co-
rona-Pandemie deutlich ge-

worden. Die Satzung tritt am 
28. März in Kraft und wird in 
der Folge durch die 14-tägliche 
Veröffentlichung des E-Amts-
blattes als herunterladbares 
Pdf-Dokument umgesetzt. 
Amtliche Bekanntmachungen 
geltendann nur noch als rechts-
sicher veröffentlicht, wenn sie 
im E-Amtsblatt erschienen sind. 
Der erste Erscheinungstag ist 
Dienstag, 6. April. Das gedruck-
te Amtsblatt bleibt davon un-
berührt und erscheint weiter-
hin wie gewohnt. ■

chen die Lage und koordinieren 
die nächsten Schritte.

Anpassungen  
an aktuelle Lage

„Wir hätten gern mehr Zeit, um 
in Ruhe über künftige Strategien 
nachzudenken“, wünscht sich 
die Amtsleiterin. Doch danach 
sieht es aktuell nicht aus. Bun-
desweit steigen die Zahlen 
wieder, die infektiösere Virus-
variante B1.1.7 breitet sich aus. 

Nachdem das Gesundheits- 
amt nach der Welle über den 
Jahreswechsel die Teams etwas 
„herunterfahren“ konnte, wird 
aktuell der Personaleinsatz 
wieder aufgestockt. Das Wich-
tigste sei, den Überblick und das 
Geschehen im Griff zu behalten, 
erklärt Krause-Döring. Bis auf 
wenige Tage Ende Dezember 
ist es gelungen, die zur Unter-
brechung der Infektionsketten 
immens wichtige Kontakt-
nachverfolgung zu 100 Prozent 

innerhalb von zwei Tagen zu 
gewährleisten. Dazu kommen 
die Quarantänekontrollen, nicht 
nur telefonisch, sondern vor 
Ort – eine Maßnahme, die zu-
sätzliches Personal benötigt und 
die sich nicht viele Kommunen 
leisten können. Gemeinsam mit 
dem Ordnungsamt wurden bis 
Ende Februar rund 45 000 Qua-
rantänebescheide verschickt. 

Daneben gibt es viele weitere 
Aufgaben bei der Pandemiebe-
kämpfung. Hygienekonzepte 

müssen geprüft und, zum Teil, 
genehmigt werden. „Es zeich-
net eine moderne Verwaltung 
aus, dass wir nicht einfach mit 
Bescheiden daherkommen, 
sondern die Einrichtungen be-
raten und mit ihnen gemeinsam 
nach Lösungen suchen“, ist es 
Christopher Streibert, der in 
„normalen Zeiten“ als Arzt den 
Kinder- und Jugendärztlichen 
Dienst Zentrum verantwortet, 
wichtig. 

Pflichtaufgaben  
laufen weiter

Doch auch unter der Pandemie 
gibt es Aufgaben, die nicht her-
untergefahren oder verschoben 
werden können. Dazu gehören 
beispielsweise Begutachtungen 
oder Schuleingangsuntersu-
chungen. „Es ist die einzige ge-
setzliche Pflichtuntersuchung 
für Kinder, und es ist uns wich-
tig, dass die Kinder untersucht 
und, falls nötig, eine Förderung 
vor Schulbeginn erhalten“, so 
der Jugendarzt. Das wird auch 
in diesem Jahr geschafft; bis zum 
31. März sind alle Schulanfänger 
untersucht.

Solidarität  
ist wichtig

Pandemiebekämpfung ist ein 
gemeinschaftlicher Kraftakt. 
„Wir sind auf die Solidari-
tät aller Leipzigerinnen und 
Leipziger angewiesen und 
appellieren, auch weiterhin die 
AHA-L-Regeln einzuhalten“, 
betont die stellvertretende 
Amtsleiterin Dr. Ingrid Möller. 
„Aber wir möchten auch Danke 
sagen, dass sich die Bevölke-
rung bisher größtenteils an die 
Regeln gehalten hat“, spricht 
die Infektionsschutz-Leiterin  
Constanze Anders auch den 
anderen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Gesundheits-
amtes aus dem Herzen. ■

Absprache mit einem Kollegen vom Abstrichteam: Amtsleiterin Dr. Regine Krause-Döring mit Schutz- 
ausrüstung, Desinfektionsmittel und PCR-Abstrichkits im Gepäck. Foto: Gesundheitsamt/K. Schubert

Gesundheitsthemen 
online für Migranten 
und Migrantinnen

Mittagessen- 
versorgung bis Juni 

verlängert
Für Kinder aus Familien mit 
geringem Einkommen wird bis 
zum 30. Juni 2021 die Mittag- 
essenversorgung übernom-
men. Dies gilt nur außerhalb 
der Ferien. Das Angebot richtet 
sich an Kinder und Jugendli-
che, deren Eltern Arbeitslosen-
geld II, Sozialgeld, Wohngeld, 
Kinderzuschlag, Leistungen 
nach SGB XII oder dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz be-
ziehen. Im Lockdown wird das 
Mittagessen auch nach Hause 
geliefert. Um das Angebot zu 
nutzen, nehmen Eltern Kontakt 
zu einem der unter leipzig.de/
mittagessenversorgung-but 
gelisteten Unternehmen auf. 
Die Abrechnung erfolgt über 
das Sozialamt bzw. Jobcenter. ■

Zehn Leipzigerinnen und Leip-
ziger zeigen Gesicht: Mit einer 
„Liebeserklärung an meine 
Stadt“ gehen sie an die Öffent-
lichkeit, um branchenübergrei-
fend für mehr Zusammenhalt 
zu werben. Da heißt es bei-
spielsweise „Ich brauche Dich, 
Sport!“, „Ich bleibe Dir treu, 
lokaler Handel!“oder „Ich hän-
ge an Euch, Dienstleister!“. Auf 
insgesamt 130 City-Light-Pos-
tern zeigen neben Zoodirektor 
Prof. Dr. Jörg Junhold auch 
Sängerin Jasmin Graf, LVZ-Ge-
schäftsführer Björn Steigert, 
Teambrenner-Geschäftsführe-
rin Ulrike Brenner, Kabarettist 
Meigl Hoffmann, Eventmana-
gerin Simone Dake, Gastwirt 
Torsten Junghans, Veranstal-
tungsarrangeur Max Laube, 
Sportler Martin Schulz und  
Marketing-Manager Thomas 
Hickmann ihre Verbundenheit 
mit der Stadt. Unter dem Motto 
„Wir für uns. Mehr denn je.“ 
übernehmen die Protagonisten 
der durch die Covid-19-Pande-
mie stark betroffenen Branchen 
als Zeichen des Miteinanders 
bewusst Patenschaften für an-
dere gesellschaftliche Bereiche 
– so spricht der Gastronom für 
den Sport, der lokale Händler 
für Freizeit und Tourismus etc. 
Initiiert und umgesetzt haben 
die Kampagne die Sportstadt 
Leipzig, die Leipziger Volks-
zeitung und die RBL Media 
Leipzig GmbH. ■

„Wir für uns. 
Mehr denn je.“

Für eine starke und solidarische 
Gemeinschaft: Zoochef Prof. Dr. 
Jörg Junhold ist dabei.  
 Foto: Sportstadt Leipzig

leipzig.de/ 
willkommenszentrum

www.leipzig.de/
statistik

Das Willkommenszentrum in 
der Otto-Schill-Straße 2 macht 
Migrantinnen und Migranten 
zwei kostenlose Online-Infor-
mationsangebote zu Gesund-
heitsthemen. Am 30. März, 
17 Uhr, geht es dabei um den 
gesunden Umgang mit Medi-
en (Deutsch/Arabisch). Am  
13. April, 17 Uhr, heißt das Thema 
seelische Gesundheit (Deutsch/
Spanisch). Diese Info-Veran-
staltungen gehören zum Pro-
jekt „KuGeL – Kultursensible 
Gesundheitslotsen Leipzig“, in 
dem geschulte Lotsinnen und 
Lotsen Gesundheitsthemen in 
mehreren Sprachen vermitteln. 
Weitere Details unter:

http://leipzig.de/buergerumfrage
http://leipzig.de/soziale-erhaltungssatzung
http://leipzig.de/soziale-erhaltungssatzung
http://leipzig.de/mittagessenversorgung-but 
http://leipzig.de/mittagessenversorgung-but 
http://leipzig.de/willkommenszentrum 
http://leipzig.de/willkommenszentrum 
http://www.leipzig.de/statistik


Immobilienpreise klettern weiter
Grundstücksmarktbericht 2020: Zweistellige Steigerungsraten bei Baugrundstücken

Deutlich nach oben zeigt die Kurve bei den Grundstückspreisen (s. u.) der Stadt Leipzig.  Foto: Andreas Schmidt

Die Grundstückspreise in der 
Stadt Leipzig kennen weiter-
hin nur eine Richtung – nach 
oben. Auch wenn der Preisan-
stieg flacher ausfällt als in den 
Vorjahren, gibt es besonders 
bei unbebauten Grundstücken 
hohe Zuwächse im zweistel-
ligen Prozentbereich. Diese 
und andere Kennzahlen sind 
im Grundstücksmarktbericht 
2020 zusammengefasst, den der 
Gutachterausschuss der Stadt 
nun vorgestellt hat. 

Der Leipziger Immobilienmarkt 
zeigte sich demnach 2020 sehr 
robust. Gegenüber dem Vorjahr 
stieg die Anzahl der Käufe 
um sechs Prozent. Mit 7369 
Transaktionen wurde 2020 das 
zweithöchste Ergebnis nach 
1998 registriert. Mit knapp unter 
3,3 Milliarden Euro wurde der 
Rekordumsatz von 2019 nur 
leicht verfehlt.

„Der Grundstücksmarkt-
bericht zeigt nicht mehr die 
immensen Preissteigerungen, 
die wir noch vor wenigen Jahren 
zu verzeichnen hatten. Mit zum 
Teil zweistelligen Steigerungs-
raten wird Wohneigentum 
jedoch weiter teurer“, kommen-
tiert Baubürgermeister Thomas 
Dienberg die Veröffentlichung 
und betont zugleich: „Wir 
haben uns zum Ziel gesetzt, 
dass alle Leipzigerinnen und 
Leipziger über bezahlbaren 
Wohnraum verfügen. Deshalb 
müssen wir alle unsere kom-
munalen Möglichkeiten nutzen, 
damit sich diese Entwicklung 
so wenig wie möglich auf dem 
Mietmarkt niederschlägt.“

Bei unbebauten Grund-
stücken blieb die Zahl der 
Käufe auf Vorjahresniveau, 
wobei der Umsatz deutlich – um  
25 Prozent – stieg. Die Preise 
für Baugrundstücke im indi-
viduellen Wohnungsbau, Ge-
schosswohnungsbau sowie bei 
Gewerbegrundstücken stiegen 
um mehr als zehn Prozent. 

Der durchschnittliche Preis 
für ein Einfamilienhausgrund-
stück betrug 2020 etwa 171 000 
Euro (Grundstücksfläche 
rund 630 Quadratmeter). Der 
Bodenwert für Geschoss-
baugrundstücke lag bei fast  
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Seit 22. März bauen die 
Leipziger Verkehrsbetriebe 
an den Gleisen am Haupt-
bahnhof. Das Unternehmen 
erneuert die Gleiskurve von 
der Richard-Wagner-Straße 
bis zum Willy-Brandt-Platz 
und arbeitet an den Straßen-
bahngleisen der Bahnsteige 
C und D. Für den Straßen-
bahnverkehr kommt es bis 
25. April 2021 zu Änderungen 
für die Linien 3, 4, 7, 10, 11, 
12, 14, 15, 16 und N17 sowie 
für die Buslinien 89 und 131 
und die Nachtbusse. 

Auch für den Kfz-Verkehr 
kommt es zu Einschrän-
kungen, kündigen die Ver-
kehrsbetriebe an. Mit Bus 
und Bahn könne man aber 
weiterhin mobil sein, man 
fahre mit Umleitungen, auch 
Ersatzhaltestellen würden 
bedient. Alle Details zu den 
Umleitungen sind unter 
www.l.de/gruppe/wir-fuer- 
leipzig/baustellen nachzu-
lesen.

Auch für den Autover-
kehr kommt es bis Ende 
der Baumaßnahmen am  
2. Mai zu Einschränkungen:  
Die Goethestraße wird in 
Richtung Hauptbahnhof 
ab Richard-Wagner-Straße 
gesperrt. Der Kreuzungsbe-
reich auf dem Innenstadtring, 
Willy-Brandt-Platz/Goethe-
straße, ist gesperrt.

Vom Innenstadtring/Wil-
ly-Brandt-Platz von Ger-
berstraße und Tröndlinring 
kommend ist nur das Ab-
biegen nach rechts in die 
Goethestraße möglich.

Vom Tröndlinring kom-
mend (Brühl) ist die Fahrt 
zum Georgiring/Branden-
burger Straße ab Gerber-
straße nicht möglich, beide 
Fahrspuren geradeaus sind 
gesperrt. Von der Gerberstra-
ße kommend ist das Abbiegen 
nach links zum Willy-Brandt-
Platz nur auf einer Spur 
möglich, die dann über die 
Goethestraße weitergeführt 
wird. Eine Umleitung erfolgt 
über Jahnallee, Dittrichring, 
Martin-Luther-Ring bzw. 
Tröndlinring, Gerberstraße 
und Berliner Straße. ■

Stadt und ADFC arbeiten enger zusammen
Die Stadt und der Allgemeine 
Deutsche Fahrradclub (ADFC) 
Leipzig intensivieren künftig in 
der Arbeitsgemeinschaft Rad 
die Zusammenarbeit. Hierfür 
haben Michael Jana, Leiter des 
Verkehrs- und Tiefbauamtes, 
und der ADFC-Vorsitzende 
Robert Strehler eine neue Ar-
beitsvereinbarung für die seit 
über 31 Jahren existierende AG 
unterzeichnet. 

Darin wird festgelegt, wie die 
Fachkenntnisse der Beteiligten 
besser in den Planungsprozess 
eingebracht werden können. 
Zudem ist nun explizit als Ziel 
definiert, mit der Fachexpertise 
aus der AG die Radverkehrsin-
frastruktur der Stadt zu stärken 
und das Aktionsprogramm 
Radverkehr zu begleiten. 

Amtsleiter Michael Jana sagt: 
„Gleichzeitig können wir damit 

Sanierung:  
Satzungen  

aufgehoben
Sind Sanierungsziele für förm-
lich festgelegte Sanierungs-
gebiete erreicht, müssen die 
Satzungen aufgehoben werden. 
In den Gebieten „Leipzig-Lin-
denau“, „Ortsmitte Böhlitz-Eh-
renberg“, „Neustädter Markt“, 
„Leipzig-Plagwitz“ und „Leip-
zig-Reudnitz“ ist das der Fall. 
Die Stadt wird die Sanierungs-
satzungen deshalb in diesem 
Jahr aufheben. Die Dienstbera-
tung des OBM hat dies auf den 
Weg gebracht, abschließend 
entscheidet der Stadtrat. 

In den Fördergebieten hat 
sich viel getan, so wie am 
Neustädter Markt und in Lin-
denau: Zwischen 1992 und 2020 
wurden im Bereich Neustädter 
Markt insgesamt rund 19 Mio. 
Euro investiert, davon etwa 
12,5 Mio. Euro Fördermittel von 
Bund und Land. Neben der Mo-
dernisierung privater Gebäude 
wurde der Straßenraum im 
Viertel als Tempo-30-Zone be-
ruhigt und neu geordnet. Auch 
die Markthalle an der Eisen-
bahnstraße wurde mit diesen 
Mitteln zu einem Supermarkt 
und einem Theater umgebaut. 
Der Stadtteilpark Rabet konnte 
vergrößert und als grünes Herz 
gestaltet werden. 

Im Sanierungsgebiet „Leip-
zig-Lindenau“ wurden allein 
aus den Sanierungsprogram-
men zwischen 1993 und 2020  
16,06 Mio. Euro investiert, 
davon waren 10,71 Mio. Zu-
schüsse von Land und Bund. 
Seit den 1990er-Jahren ist 
hier ein Strukturwandel ge-
lungen: vom stark industriell 
geprägten Stadtteil mit hohem 
Leerstand hin zu einem attrak-
tiven Wohnstandort. Zentrale 
Stadthäuser sind entstanden 
und viele Fassaden an der 
Georg-Schwarz-Straße sind 
inzwischen saniert. ■

Stadt will Strategie für Einzelhandel überlegen

Gleiskurve am 
Hauptbahnhof 
wird erneuert

Über die schwierige Lage 
des Einzelhandels in der 
Innenstadt hat sich Oberbür-
germeister Burkhard Jung 
in der vergangenen Woche 
bei einem Innenstadtspa-
ziergang selbst ein Bild 
gemacht. Der Einzelhandel 
ist hin- und hergerissen zwi-
schen Optimismus für die 
Zeit nach der Pandemie und 
Existenzangst, wenn es um 
die aktuelle wirtschaftliche 
Lage geht. 

So leidet zum Beispiel 
die Musikalienhandlung 
Oelsner in der Schillerstraße 
unter dem fehlenden Ticket- 

bereits einen Auftrag aus dem 
Aktionsprogramm erfüllen, da 
wir uns darin vorgenommen 
haben, die AG Rad konzep-
tionell zu überarbeiten und 

Michael Jana (l.), Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes und der 
ADFC-Vorsitzende Robert Strehler mit der neuen Arbeitsvereinba-
rung für die AG Rad. Foto: Stadt Leipzig/Roland Quester

Geschäft für Konzerte sowie 
den ausgesetzten Chor- und 
Orchesterproben. Auch viele 
andere inhabergeführte 
Geschäfte berichten über 
die ungewisse Zukunft und 
Perspektivlosigkeit. Die 
Click&Meet-Öffnungen seit 
Mitte März waren aber für 
viele ein Lichtblick. „Das 
Leben gehört in die Innen-
stadt. Und wir wollen jetzt 
anfangen, eine Strategie für 
die Zeit nach der Pandemie 
zu entwickeln“, erklärte 
Oberbürgermeister Burk-
hard Jung im Anschluss an 
seinen Rundgang. ■

Neues Ladeprodukt 
L-Strom.drive

Die Leipziger Stadtwer-
ke haben das kostenfreie 
Stromtanken am 16. März 
beendet – und starten das 
neue, kostenpflichtige La-
destrom-Produkt L-Strom.
drive. Mit der Einführung des 
Ladestrom-Tarifs wollen die 
Stadtwerke die Kosten für den 
weiteren Ausbau der Lade-In-
frastruktur fair verteilen. Bis 
Ende März sollen schon zwölf 
neue Ladestationen entste-
hen. Vorteile für die Nutzer: 
kW/h-scharfe Preise, schnell 
wieder freie Ladestationen 
durch eine Blockiergebühr 
und immer CO2-neutraler 
Ökostrom aus der Säule. Ab 
sofort können sich alle Inte-
ressierten für L-Strom.drive 
unter www.l.de/e-mobilitaet 
anmelden, um das neue Pro-
dukt zu nutzen. ■

800 Euro je Quadratmeter (m2).
Der Umsatz bei den bebauten 

Grundstücken lag 19 Prozent 
unter dem Vorjahresniveau, da 
wesentlich weniger umsatzstar-
ke Objekte veräußert wurden. 
Für sanierte Mehrfamilienhäu-
ser wurden im Schnitt 1963 
Euro pro m2 Wohnfläche (+15 
Prozent), für unsanierte Mehr-
familienhäuser durchschnittlich 
1385 Euro (+20 Prozent) erzielt.

Der durchschnittliche Kauf-
preis von Eigentumswohnun-
gen lag mit 2112 Euro pro m2 
16 Prozent über dem Vorjahres-
niveau. Eigentumswohnungen 
in neu errichteten Wohnanlagen 
erzielten einen durchschnitt-
lichen Kaufpreis in Höhe von 
4874 Euro pro m2 (+14 Prozent).

Die Preise für unbebaute Ge-
werbegrundstücke stiegen um 
zwölf Prozent auf durchschnitt-
lich 84 Euro je m2 (+12 Prozent). 
Bei den bebauten Grundstücken 
lagen sie annähernd auf Vorjah-
resniveau, wobei der Umsatz 
aufgrund des Rückgangs von 
großen Einzelverkäufen sank. 

Die Bodenrichtwerte stehen  
kostenfrei unter https://bo-
denrichtwert.leipzig.de. Den 
Grundstücksmarktbericht 2020 
gibt es unter www.gutachter-
ausschuss.leipzig.de. ■

„Effi Germany“ 
kommt nach Leipzig

Der Gesamtverband Kommu-
nikationsagenturen GWA wird 
seinen 40. Wettbewerb „Effie 
Germany“ erstmals im Novem-
ber 2021 und bis mindestens 
2023 in Leipzig ausrichten. Die 
in verschiedenen Kategori-
en verliehene Auszeichnung 
gilt als eine der wichtigsten 
Branchen-Ehrungen für er-
folgreiche Marketingkommu-
nikation. Seine Entscheidung, 
Effie-Kongress und Gala mit 
rund 600 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern nach acht Jahren 
in Frankfurt/M. nach Leipzig 
zu verlegen, gab der GWA am  
11. März bekannt. 

Im Vorfeld hatte sich das 
städtische Amt für Wirtschafts-
förderung intensiv um die 
renommierte Veranstaltung be-
müht. Bereits 2020 unterstützte 
sie die Vorbereitungen für den 
in Leipzig geplanten „Football 
Agency Cup“ des GWA, der 
als sportliches Großereignis mit 
3 000 Gästen pandemiebedingt 
abgesagt werden musste. ■

■ Zahl der Woche

25
25 Prozent mehr Ausleihen von Online-Medien verzeichneten 
die Leipziger Städtischen Bibliotheken (LSB) im Coronajahr 2020. 
Gleichzeitig sanken die Besucherzahlen. Doch trotz der langen 
Schließzeiten und dem eingeschränkten Zugang zu den Stand-
orten im Vergleich zu 2019 wurden Besucher- und Entleihzah-
len zu etwa 75 Prozent erreicht. Dafür stieg die Ausleihe der 
Online-Medien – also eBooks, eZeitschriften, etc. – im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum um 57 173 (+25 Prozent). Einen Einbruch 
gab es bei den Veranstaltungen. Seit dem 8. März ist ausschließ-
lich die Medienausleihe und -rückgabe in der Stadtbibliothek 
sowie in den Stadtteilbibliotheken und der Fahrbibliothek für 
Inhaber des Bibliotheksausweises möglich. ■ OBM-Besuch bei Oelsner: Die alteingesessene Musikalienhandlung lei-

det durch ausbleibende Einnahmen für Ticket-Verkäufe. Foto: abl/has

neu auszurichten. Für mich 
ist die fachliche Beratung der 
Verwaltung durch die AG Rad 
von besonderem Wert.“ 

Robert Strehler kommen-

tiert: „Wir unterstützen das 
selbst gegebene, zeitgemäße 
Update der AG Rad, um den 
gestiegenen Anforderungen an 
den Leipziger Radverkehr und 
den Belangen der Radfahrenden 
gerecht zu werden.“

Die Arbeitsgemeinschaft 
entstand noch zu DDR-Zeiten 
durch engagierte Mitglieder 
der Umweltgruppen des da-
maligen Kulturbundes, die den 
Radverkehr in Leipzig stärken 
wollten. Die erste Sitzung fand 
im Juli 1989 auf Einladung der 
Stadtverwaltung statt. Das 
Treffen der Fahrradexperten 
bewertet bis heute fast alle kom-
munalen Einzelmaßnahmen 
des Straßenbaus in Bezug auf 
den Radverkehr. Es sorgt für 
einen regelmäßigen Austausch 
zwischen den Fachämtern, der 
Polizei und dem ADFC. ■

Tabelle 3 - Kauffälle

Teilmarkt 2019 2020
Kauffälle Kauffälle

unbebaute Grundstücke 522            520              -            

bebaute Grundstücke 1.137            1.103            - 3            

Sondereigentum 5.325            5.746            + 8            

Gesamt 6.984            7.369            + 6            

Tabelle 4 - Umsatz

Teilmarkt 2019 2020
Umsatz [Mio. €] Umsatz [Mio. €]

unbebaute Grundstücke 221            277            + 25            

bebaute Grundstücke 2.187            1.770            - 19            

Sondereigentum 1.023            1.232            + 20            
Gesamt 3.431            3.279            - 4            

Entwicklung der Kauffallzahlen

Entwicklung [%]

Entwicklung der Geldumsätze [Mio. €] 

Entwicklung [%]
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https://www.l.de/gruppe/wir-fuer-leipzig/baustellen 
https://www.l.de/gruppe/wir-fuer-leipzig/baustellen 
https://bodenrichtwert.leipzig.de
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Älteren Menschen die Angst nehmen
Seniorensicherheitsberatung in Leipzig feiert zehnten Geburtstag und dankt ehrenamtlichen Beratern

Senioren beraten Senioren: 
Ehrenamtliche des Kommu-
nalen Präventionsrats Leip-
zig (KPR) vermitteln ihrer 
Generation, was sie tun kann, 
um sich im Alltag sicherer 
zu fühlen. Anlässlich des 
zehnjährigen Bestehens der 
Seniorensicherheitsbera-
tung bedankt sich der KPR 
für die wertvolle Arbeit 
seiner ehrenamtlichen Bera-
terinnen und Berater.

Menschen über 60 Jahre 
haben oftmals eine höhere 
Kriminalitätsfurcht als andere 
Altersgruppen, obwohl sie am 
seltensten Opfer von Krimina-
lität werden, sagt die Statistik. 
Um sie dennoch zur Teil-
nahme am gesellschaftlichen 
Leben zu ermuntern, sind in 
Leipzig Seniorensicherheits-
berater aktiv. „Dass wir nun 
auf zehn Jahre erfolgreiche 
Seniorensicherheitsberatun-
gen in Leipzig zurückblicken 
können, verdanken wir dem 
Engagement unserer Berate-
rinnen und Berater, die mit 
wichtigen Tipps und Hinwei-
sen den Älteren in unserer 
Gesellschaft mehr Sicherheit 
vermitteln“, so Ordnungs-
bürgermeister Heiko Rosen- 
thal, der Schirmherr der 
Initiative des KPR Leipzig 

ist. Die Idee für das Projekt 
brachte Gisela Löffler nach 
Leipzig: „Alles begann mit 
meinen Sicherheitsvorträgen, 
die ich in Kirchgemeinden 
gehalten habe. Durch meine 
Kontaktaufnahme mit der 
Stadtverwaltung und der Po-
lizeidirektion kam das Projekt 
ins Rollen.“ 2011 richtete der 
KPR die Seniorensicherheits-
beratung ein. Ehrenamtliche 
absolvierten eine Ausbildung 
bei der Polizeidirektion (PD) 
Leipzig, bevor sie – ausge-
stattet mit fachlichem Wissen 
und der Kompetenz, wie man 
Lehrstoff vermittelt – ihre 
ersten eigenen Sicherheitsbe-
ratungen übernahmen. 

Das Repertoire reicht von 
Betrugsmaschen wie dem 
Enkeltrick über Prävention 
von Handtaschendiebstahl 
und Wohnungseinbruch bis 
hin zum richtigen Verhalten 
bei Bankgeschäften. Die Eh-
renamtler schulen kostenlos 
in Seniorentreffs und Einrich-
tungen des Betreuten Woh-
nens. Weil sie Menschen ihrer 
Generation beraten, kennen 
sie die Sorgen und Nöte ihrer 
Altersgruppe und kommen 
einfacher miteinander ins 
Gespräch. „Die größte Her-
ausforderung einer jeden Be-
ratung besteht bis heute darin, 

dass man zur Sensibilisierung 
der Zuhörer mit Beispielen 
operieren muss – und damit 
besteht immer die Gefahr, dass 
man Ängste bei den Zuhörern 
erzeugt,“ erzählt Sicherheits-
berater Bernd Heinsdorf. 

Trotzdem seien alltägliche 
Beispiele, Demonstrationen 
und Lehrvideos, die extra 
für die Beratungen gedreht 
wurden, eine gute Wahl, um 
Fehlverhalten humorvoll vor 
Augen zu führen. „Ein be-
sonderes Erlebnis war 2018, 
als ich in einer Einrichtung 
des Betreuten Wohnens mit 
der Leiterin der Seniorenbe-
treuung einen Handtaschen-
diebstahl täuschend echt 
vorspielte. Die Leiterin war 
verkleidet und mit Perücke 
versehen, ich war als Täter 
vermummt“, sagt der lang-
jährige Seniorensicherheits-
berater Klaus Grimmer. 

Derzeit sind fünf Beraterin-
nen und Berater zwischen 66 
und 88 Jahren aktiv. In Kürze 
bekommen sie Unterstützung, 
weil der KPR und die PD die 
Ausbildung neu aufgelegt 
haben. Im letzten Jahr wurden 
sieben weitere Freiwillige 
der Generation 50 Plus für 
eine Ausbildung ausgewählt. 
Bedingt durch die Pandemie 
wird diese verschoben. ■

Freut sich über die Anerkennung: Gisela Löffler, ehemalige Beraterin, 
bekam vom KPR einen Präsentkorb und von BM Rosenthal eine Ehrenur-
kunde. Die geplante Feier fällt coronabedingt aus. Foto: Stadt Leipzig

„Für Aluna,  
Für Leo, Für Malte“

Leipzig will bis 2050 klimaneu-
tral werden. Eine Herausforde-
rung, die die Stadt unter ande-
rem nur gemeinsam mit allen 
im Klima- und Umweltschutz 
aktiven Organisationen, Verei-
nen und Initiativen schultern 
kann. „Leipzigs Klimaschutz-
bemühungen werden schei-
tern, wenn nur die Stadt und 
die Eigenbetriebe agieren, wir 
brauchen die gesamte Stadtge-
sellschaft, um unsere Ziele zu 
verwirklichen“, erklärt Peter 
Wasem, Leiter des Amtes für 
Umweltschutz.

„Omas for Future“ ist eine 
solche selbstgegründete Ini-
tiative, mit der die Stadt jetzt 
eine erste gemeinsame Aktion 
gestartet hat. „Für Aluna, 
Für Leo, Für Malte“ heißt die 
Kommunikationskampagne, 
die Peter Wasem am 16. März 
gemeinsam mit Cordula Wei-
mann, Gründerin der „Omas 
for Future“, vorgestellt hat. 
Drei Themen stehen dabei im 
Zentrum, mit denen Bürge-
rinnen und Bürger konkret 
angesprochen werden sollen: 

Am 16. April ist der Tag 
des Leipziger Auwaldes. 
Traditionell verkündet Um-
weltbürgermeister Heiko 
Rosenthal an diesem Tag die 
Leipziger Auwaldart – ein 
Tier oder eine Pflanze, die 
im Auwald zu Hause ist. Die 
Pandemiesituation lässt die 
Veranstaltung in gewohntem 
Rahmen vor großem Publi-
kum nicht zu. Dafür plant 

das Umweltinformationszen-
trum anlässlich der Leipzi-
ger Naturschutzwoche am  
18. Mai ab 16 Uhr eine Exkur-
sion in das Naturschutzgebiet 
Burgaue. Zwei renommierte
Wissenschaftler des Um-
weltforschungszentrums
begleiten die Veranstaltung.
Treffpunkt ist die Auwaldsta-
tion Lützschena (Schlossweg 
11). Das Geheimnis um die

diesjährige Leipziger Au-
waldart wird trotzdem am  
16. April gelüftet. Wie genau, 
das bleibt geheim. Nur so viel: 
Interessierte sollten Augen
und Ohren offenhalten und
einen Blick auf die städtischen 
Social-Media-Kanäle – Twit-
ter und Facebook – sowie auf 
leipzig.de/uiz riskieren. Die
Auwaldart wird jährlich seit
1995 gekürt. ■

Frühjahrsputz: Stadt unterstützt
„Leipzig putzt sich raus“ 
heißt das Motto des Frühjahrs- 
putzes auch in diesem Jahr. 
Aufgrund der Pandemie wer-
den die Reinigungsaktionen 
zwar nicht zentral organisiert, 
dennoch bittet die Stadt die 
Leipzigerinnen und Leipziger, 
sich wieder zu engagieren und 
Schmuddelecken zu beseiti-
gen, Grünanlagen zu säubern 
oder Uferzonen von Unrat 

zu befreien. Vereine, Initia- 
tiven, Hausgemeinschaften, 
Schulen oder Gemeinden, 
die Aktionen planen, können 
seitens der Stadt dafür logisti-
sche Unterstützung erhalten. 
Wenn Hilfe gewünscht wird, 
sollten sich die Organisatoren 
mindestens eine Woche vor-
her per E-Mail an projekt-
stadtsauberkeit@srleipzig.de 
an die Stadt wenden. ■

Tag des Leipziger Auwaldes – Exkursion im Mai

Stellen gemeinsam eine erste Kommunikationskampagne vor: 
Cordula Weimann, Gründerin der „Omas for Future“, und Peter 
Wasem, Amtsleiter des Amtes für Umweltschutz. Foto: OfF/Wolf

1. Das Auto stehen lassen und 
Rad, Bus und Bahn nutzen 
und dadurch am Umbau
zur klimaneutralen Stadt
mitwirken.

2. Auf Bio umsteigen und so
Schmetterlinge und andere 
Insekten vor dem Ausster-
ben bewahren.

3. Bäume pflanzen, denn
Bäume erzeugen nicht
nur Sauerstoff, sie binden
Wasser im Boden, sind
Zuhause vieler Tierarten
und exzellente Bodenver-
besserer.

Die Initiative „Omas for Fu-
ture“ hat seit ihrer Gründung 
im Herbst 2019 umfangreiches 
wissenschaftlich fundiertes 
Datenmaterial zusammenge-
tragen, wie der Einzelne im 
Alltag durch oft kleine Ände-
rungen dazu beitragen kann, 
dass wir umweltverträglicher 
leben. Dieses Wissen in den 
Bereichen Erderwärmung, 
Artensterben, Ressourcenver-
knappung und Plastik soll der 
der Stadt nun zur Verfügung 
stehen. ■

Stadt kooperiert mit „Omas for Future“

Anzeigen

Eine der bekanntesten Formen 
von Unterhalt ist die finanzielle 
Unterstützung für den geschie-
denen Partner. Wer für seine 
Ex-Frau oder den Ex-Mann 
Unterhalt zahlt, kann das Geld 
auf zwei verschiedene Arten 
von der Steuer absetzen: Entwe-
der in Form des Realsplittings 
als Sonderausgabe und dann bis 
zu 13.805 Euro im Jahr oder als 
außergewöhnliche Belastung 
und dann höchstens 9.000 Euro 
für 2018. Wer außerdem die Bei-
träge zur Kranken- und Pflege-
versicherung für den Ex-Partner 
übernimmt, kann diese Beträge 
zusätzlich absetzen. Mindes-
tens ebenso bekannt dürfte 
die zweite Variante der Unter-
haltsleistungen sein, nämlich 
der Unterhalt für leibliche oder 
adoptierte Kinder. Zahlt ein 
Elternteil für sein Kind Unter-
halt, kann derjenige maximal 
9.000 Euro im Jahr 2018 absetzen. 
Allerdings nur dann, wenn für 
das Kind kein Kindergeld mehr 
fließt. Wenn das Kind mehr als 
624 Euro im Jahr dazu verdient, 
verringert das den absetzbaren 
Betrag. Das gleiche gilt übri-

gens auch für den Verdienst 
des Ex-Gatten. Jedenfalls dann, 
wenn der Unterhaltszahler den 
Unterhalt als außergewöhnliche 
Belastung absetzt. Die dritte 
und letzte Form im Bereich 
Unterhalt ist die finanzielle 
Unterstützung für pflegebe-
dürftige Verwandte. Anerkannt 
werden Unterhaltsleistungen 
nur an Verwandte in gerader 
Linie, also für die eigenen Eltern, 
Groß- oder die Urgroßeltern, 
Geschwister, Kinder oder Enkel. 
Das Geld – zum Beispiel für 
die Finanzierung des Senio-
ren- oder Pflegeheims – gilt als 
außergewöhnliche Belastung. 
Wie bei außergewöhnlichen 
Belastungen üblich, kann erst 
der Betrag voll abgesetzt wer-
den, der über der eigenen 
zumutbaren Belastungsgrenze 
liegt.
Sie haben noch Fragen? VLH-Be-
ratungsstellen in Ihrer Nähe 
finden Sie unter www.vlh.de.
Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe 
e.V. (VLH): Wir sind Deutsch-
lands größter Lohnsteuerhilfe-
verein und beraten Mitglieder
im Rahmen des § 4 Nr.11 StBerG.

Ex-Gatte, Kinder oder pflegebedürftige Verwandte:

Wie Sie Unterhalt von 
der Steuer absetzen

04103 Leipzig, Johannisplatz 21   91 02 73 45
04105 Leipzig, Pfaffendorfer Straße 20  9 83 99 57
04129 Leipzig, Delitzscher Straße 104  9 10 68 52
04178 Leipzig, Am Markt 10   22 39 05 88
04229 Leipzig, Zschochersche Straße 79b  4 77 30 70
04249 Leipzig, Grauwackeweg 23  4 22 42 98
04277 Leipzig, Sterntalerweg 1 B   86 06 43 35
04357 Leipzig, Mockauer Straße 12   60 05 15 30
04509 Wiedemar, Bachweg 6    0176 / 62 60 09 91

Unsere Beratungsstellen in Ihrer Nähe:

Wir suchen haupt- und nebenberufliche Beratungsstellenleiter
Bewerbungen bitte schriftlich an: 
Meike Andrich
Zschochersche Allee 68, 04207 Leipzig,  
Tel. 03 41 / 9 40 33 30
oder Holger Hoffmann
Pfaffendorfer Straße 20, 04105 Leipzig, 
Tel. 03 41 / 9 83 99 57
oder Katharina Fünfstück
Am Markt 10, 04178 Leipzig, 
Tel. 03 41 / 22 39 05 88

Betreuung von Senioren in Tagesstätte
stundenweise (bis zu 8 Stunden täglich)

ab dem 01.04.2021 Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Theodor-Neubauer-Str. 59-61, 04318 Leipzig

Ihre Ansprechpartner:

Frau Lojewski & Frau Springer 

Tel.: 0341/ 699 277 80

@: Verwaltung@pflege-haende.de

Theodor-Neubauer-Str. 59-61, 04318 Leipzig 

 Betreuung durch Pflegefachkraft
 strukturierter Tagesablauf / Tagesgestaltung
 Ruheplätze / Rückzugsmöglichkeiten 
 kognitives Training 
 Speiseversorgung 

Das Unternehmen Reisch Sprengtechnik GmbH als Marktführer in 
der Sprengtechnik sucht hochmotivierten und engagierten

Bauleiter (m/w/d)

Nach Möglichkeit mit Sprengberechtigung, jedoch nicht dringend 
erforderlich.
Sie haben bereits eine mehrjährige praktische Erfahrung in der 
Abwicklung von Bauprojekten. Diese umfasst das Organisieren 
in formaler und technischer Hinsicht, sowie Planung, Überwa-
chung, Monitoring, Kalkulation, Erstellen von Bohrlochprotokollen, 
EDV-Kenntnisse und Bereitschaft zur Mitarbeit mit der entsprechen-
den sozialen Kompetenz.
Einsatzort vorwiegend Profen aber auch bundesweite Einsätze 
möglich.
Hierbei gilt stets unser Motto: Spitzenbezahlung gegen Spitzen-
leistung!

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:
info@reisch-sprengtechnik.de oder per Post an:

Reisch Sprengtechnik GmbH, Moosleiten 8, 86974 Apfeldorf

STELLENMARKT

Auch Helfer 
brauchen Hilfe

(djd). Arbeitnehmer in helfenden 
Berufen sind in der aktuellen Zeit 
körperlich wie psychisch beson-
ders gefordert. Umso wichtiger ist 
es, regelmäßig über die Aufgaben 
und das eigene Verhalten zu 
reflektieren. Diesem Zweck dient 
die Supervision, sie bietet den 
Helfenden selbst Hilfestellung bei 
ihren anspruchsvollen Tätigkei-
ten. In vielen helfenden Berufen, 
zum Beispiel im Gesundheits-
bereich, in der Sozialarbeit oder 
auch Bildung, ist Supervision 
längst etabliert. „Dennoch gibt 
es bei Berufen wie bei der Polizei, 
bei Ärzten und Pflegende noch 
dringenden Handlungsbedarf“, 
schildert Paul Fortmeier, Sprecher 
der Deutschen Gesellschaft für 
Supervision und Coaching. Bei 
der Suche nach qualifizierten, 
erfahrenen Supervisoren ist etwa 
der Berater-Scout unter www.
dgsv.de hilfreich.

Sie haben das Leipziger Amtsblatt 
nicht bekommen?

Telefon: 0341 / 2181-5425

Corona kompliziert das deutsche Steuerrecht
(djd). Das deutsche Steuerrecht 
ist komplex und wird durch 
die Corona-Regelungen noch 
unübersichtlicher. Private Haus-
halte und Gewerbetreibende 
müssen sich immer wieder mit 
neuen Bestimmungen ausein-
andersetzen. Das hat ebenfalls 
Auswirkungen auf steuerliche 
Angelegenheiten, bei denen 
beispielsweise nun Homeoffice, 
Kurzarbeitergeld und geringere 
Pendlerpauschalen berücksich-
tigt werden müssen. Für Privat-
personen, aber auch für kleine 
und mittlere Unternehmen, kann 

sich gerade jetzt die Unterstüt-
zung durch einen Steuerberater 
lohnen.
Laut einer aktuellen Umfrage von 
Gelbe Seiten in Zusammenarbeit 
mit dem Meinungsforschungs-
institut Mentefactum ziehen 45 
Prozent der Befragten, die eine 
Steuererklärung erstellen, dafür 
einen Experten zurate. Gleichzei-
tig wollen 31 Prozent derjenigen, 
die diese Aufgabe bislang selbst 
erledigt haben, in Zukunft lieber 
Hilfe von einem Steuerberater in 
Anspruch nehmen. Der Wunsch 
nach professioneller Unterstüt-

zung spiegelt die Verunsiche-
rung bei den Verbrauchern durch 
die Corona-Sonderregelungen 
wider. Allerdings sind viele Steu-
erberater zurzeit überlastet. Das 
Bundesfinanzministerium hat 
bereits reagiert und die offizielle 
Abgabefrist der Steuererklärung 
2019 verlängert.
Wer seine steuerlichen Ange-
legenheiten zum ersten Mal in 
fachliche Hände geben will, steht 
vor einer wichtigen Entschei-
dung. Denn Steuerberatung ist 
Vertrauenssache. Um die Suche 
nach zuverlässigen, professionel-

len Dienstleistern in Wohnort-
nähe zu erleichtern, bietet etwa 
Gelbe Seiten einen kostenlosen 
Vermittlungsservice auf ihrer 
Internetseite vermittlungsser-
vice.gelbeseiten.de an. Verbrau-
cher und Unternehmen können 
direkt online nach Fachleuten 
verschiedener Branchen suchen 
und werden dort auch fündig, 
wenn es um das Thema Steuerer-
klärung geht. Sie erhalten in der 
Regel innerhalb einer Stunde eine 
E-Mail mit passenden Anbietern
aus ihrer Nähe, die Interesse an 
ihrer Anfrage haben.

mailto:projekt-stadtsauberkeit@srleipzig.de


29.03., 17.00 Uhr – Videokonferenz
Die öffentliche Sitzung wird per Bild und Ton im 
Festsaal, Neues Rathaus, zeitgleich übertragen 
und kann dort verfolgt werden.
 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kita 

„Regenbogen“ in der Kantor-Andrä-Str. 16
Beschlüsse aus der 24. nicht öffentlichen 
Sitzung am 01.02.2021
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.
Beschlüsse aus der 25. öffentlichen Sitzung 
am 01.03.2021
 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kita 

„Benjamin Blümchen“ in der Georg-Große-
Straße 1a ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Grundstücksverkehrsausschuss

Schiedsstelle Mitte/Nordost: Sprechtag jeden 
2. Donnerstag im Monat, Stadthaus, Raum U 32, 
Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E- Mail: 
friedensrichter-loeffler@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost: Sprechtag jeden 
3. Mittwoch im Monat Stadthaus, Raum U 32, 
Christa Taube-Rohde,  Tel. 1 23 35 30, E-Mail: 
christa-taube-rohde-friedensrichterin@gmx.de
Schiedsstelle Süd/Südwest: Sprechtag jeden 1. 
Dienstag im Monat, Stadthaus, Raum U 32, Dirk 
Hanschke, Tel. 0176 70 20 80 45, Fax: 03212 1 37 
31 75; E-Mail: friedensrichter-hanschke@web.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord: Sprechtag 
letzter Freitag im Monat, Stadthaus, Raum U 
32 – derzeit nicht besetzt – bitte wenden Sie 
sich an: rechtsamt@leipzig.de oder 1 23-35 29 
Schiedsstelle West/Alt-West: Sprechtag jeden 
3. Donnerstag im Monat, Stadthaus, Raum U 32, 
in Vertretung Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 
44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-online.de  
Das Verfahren vor dem Friedensrichter dient dem 
Ziel, Rechtsstreitigkeiten durch eine Einigung der 
Parteien beizulegen. Der Friedensrichter kann in 
bürgerlich-rechtlichen und in strafrechtlichen 
Rechtsstreitigkeiten schlichtend tätig werden. 
Das Informationsgespräch ist kostenfrei. ■

Termine Friedensrichter

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 
25.02.2021 die Aufstellung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans Nr. 460 „Wohn- und 
Geschäftshaus Delitzscher Straße/Krostitzer 
Weg“ nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht 
(§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Er ist im Stadtpla-
nungsamt, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 niedergelegt 
und kann während der Dienststunden Mo./
Mi. 8.00-15.00 Uhr, Di./Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 
8.00-12.00 Uhr, für die Dauer von zwei Wochen 
kostenlos eingesehen werden, er ist auch im 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 460 
„Wohn- und Geschäftshaus Delitzscher Straße/

Krostitzer Weg“, Leipzig-Süd
Aufstellungsbeschluss 

Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 460 „Wohn- und Geschäftshaus Delitz-
scher Straße/Krostitzer Weg“ (fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Internet über das Ratsinformationssystem der 
Stadt Leipzig abrufbar unter https://ratsinfo.
leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-01992). 
Das Plangebiet befindet sich in Leipzig Nord, im 
Ortsteil Eutritzsch zwischen Delitzscher Straße, 
Krostitzer Weg und Lemseler Weg (entspre-
chend kartenmäßiger Darstellung). 
Zur Revitalisierung der derzeitigen Brachfläche 
soll ein nutzungsgemischtes Wohn- und Ge-
schäftshaus entstehen, in dem ein Nahversor-
gungsmarkt und eine ambulante Pflegestation 
geplant sind.  ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Gemäß § 5 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. 
I S. 94), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert 
worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Die Firma Haus & Park Entertainment GmbH, 
Arndtstraße 10 in 04275 Leipzig hat bei der 
Stadt Leipzig gemäß § 4 Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 
des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 
2873) geändert worden ist, in Verbindung mit 
Nummer 9.1.1.2 des Anhangs 1 zur Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. 
BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), die durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 12. Januar 2021 
(BGBl. I S. 69) geändert worden ist, die im-
missionsschutzrechtliche Genehmigung zur 
Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur 
Lagerung von Stoffen oder Gemischen, die bei 
einer Temperatur von 293,15 Kelvin und einem 
Standarddruck von 101,3 Kilopascal vollständig 
gasförmig vorliegen und dabei einen Explosi-
onsbereich in Luft haben (entzündbare Gase), 
in Behältern oder von Erzeugnissen, die diese 
Stoffe oder Gemische z. B. als Treibmittel oder 
Brenngas enthalten, dienen, ausgenommen 
Erdgasröhrenspeicher und Anlagen, die von 
Nummer 9.3 erfasst werden, soweit es sich 
nicht ausschließlich um Einzelbehältnisse mit 
einem Volumen von jeweils nicht mehr als  
1 000 Kubikzentimeter handelt, mit einem Fas-
sungsvermögen von 3 Tonnen bis weniger als 30 
Tonnen am Standort Gustav-Esche-Straße 6 in 
04159 Leipzig, Gemarkung Wahren, Flurstücke 
283/3 und 286/3 beantragt.
Die Anlage zur Lagerung von Flüssiggas ist der 
Nummer 9.1.1.3 der Anlage 1 zum Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung zuzuord-
nen. Für das Vorhaben war gemäß § 7 Absatz 2 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung eine standortbezogene Vorprüfung zur 
Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) 
durchzuführen. 
Gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung gibt die Stadt 
Leipzig ihre Feststellung der Öffentlichkeit 
bekannt.
Im ersten Schritt der Vorprüfung wurde fest-
gestellt, das besondere örtliche Begebenheiten 
am Vorhabenstandort vorliegen. Das Vorhaben 
liegt im Vogelschutzgebiet „Leipziger Auwald“ 

und im Landschaftsschutzgebiet „Leipziger 
Auwald“ sowie in einem Gebiet mit hoher 
Bevölkerungsdichte. Im zweiten Schritt der 
Vorprüfung wurde jedoch ermittelt, dass eine 
UVP-Pflicht nicht vorliegt, weil das Vorhaben 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen haben kann.
Folgende Gründe werden für das Nichtbestehen 
der UVP-Pflicht nach Anlage 3 zum Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung als 
wesentlich angesehen:
Es wird ein erdgedeckter Flüssiggasbehälter 
errichtet. In dem Behälter sollen 27.200 Liter 
Propan gelagert werden. Das Baudenkmal Haus 
Auensee wird durch das neue Bauvorhaben 
nicht beeinträchtigt. Bei der Lagerung von 
Flüssiggas kommt es zu keinen Emissionen 
von luftverunreinigenden Stoffen. Es ist von 
keiner Geruchsbelästigung in der Nachbarschaft 
auszugehen. Die mit dem Betrieb des Flüssig-
gasbehälters verbundenen Lärmemissionen 
sind gering. 
Das Vorhaben hat insoweit positive Auswir-
kungen auf das Klima, als das der ursprüng-
liche Energieträger (Heizöl) durch einen 
emissionsärmeren (Flüssiggas) ersetzt wird. 
Extreme Wettereignisse (z. B. Überflutung und 
Hitzeperioden) in Folge des Klimawandels 
würden keine relevanten Auswirkungen auf 
das Vorhaben hervorrufen. 
Abfälle entstehen durch den Betrieb des Flüs-
siggasbehälters nicht. Durch das Vorhaben sind 
keine schädlichen Umwelteinwirkungen auf das 
Schutzgut Wasser zu erwarten. Naturschutz-
rechtliche Belange werden zwar berührt, da sich 
das Vorhaben im Vogelschutzgebiet „Leipziger 
Auwald“ und im Landschaftsschutzgebiet 
„Leipziger Auwald“ befindet, nachhaltige ne-
gative Beeinträchtigungen können aber ausge-
schlossen werden, da der Einlagerungsbereich 
in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt 
wird. Dauerhaft verändert bleibt lediglich eine 
Fläche von 1,8 m² im Bereich des Domschachtes. 
Im Ergebnis der Vorprüfung war festzustellen, 
dass durch das Vorhaben keine nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind und 
damit keine Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 5 
Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung die vorgenannte Ent-
scheidung der Stadt Leipzig nicht selbstständig 
anfechtbar ist. ■

Leipzig, 17.03.2021
 Amt für Umweltschutz

Bekanntmachung der Stadt Leipzig zum Vollzug 
des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
AZ.: 36.00-36.11.02/V-LS-1055-4-01/20

Wer kennt sie nicht, die kleinen und größeren 
Streitigkeiten des täglichen Lebens, die uner-
wartet und scheinbar unklärbar zwischen sich 
selbst und dem Nachbar, Geschäftspartner 
oder anderen Mitmenschen auftreten, mit 
denen man eigentlich gut auskommen sollte? 
Schnell entwickelt sich ein kleiner Konflikt zu 
einem Problem, das wohl nur noch gerichtlich 
geklärt werden kann. Am Ende steht dann 

vielleicht eine zu seinen Gunsten entschiede-
ne Rechtslage, doch das Miteinander ist nur 
selten wieder funktionsfähig. Ein schnellerer, 
kostengünstigerer und friedlicherer Weg ist die 
Streitschlichtung, wie sie von den Schiedsstel-
len angeboten wird. In solchen Fällen können 
Sie sich direkt an die Schiedsstelle Ihres Bezir-
kes wenden und bekommen dort fachkundige 
Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

Schlichten .... ist besser als Richten

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft 
Knauthainer Elstermühlgraben hat den Plan nach 
§ 41 Flurbereinigungsgesetz im Entwurf aufge-
stellt. Er lädt die Eigentümer von Grundstücken, 
Gebäuden und Anlagen sowie die Erbbauberech-
tigten im Verfahrensgebiet (Teilnehmer) sowie 
die Nebenbeteiligten im Sinne des § 10 Nr. 2 
Flurbereinigungsgesetzes oder ihre gesetzlichen 
Vertreter und Bevollmächtigten zur 2. Teilnehmer-
versammlung in Form einer Online-Konsultation 
im Flurbereinigungsverfahren Knauthainer Elster-
mühlgraben ein. 
Um die Erörterung des Planes nach § 41 FlurbG 
mit den Teilnehmern ordnungsgemäß durchzu-
führen, ist hinsichtlich der großen Teilnehmerzahl 
und unter den gesundheits-behördlich erlassenen 
Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-
19-Pandemie bzw. vor dem Hintergrund des 
gegenwärtigen Infektionsgeschehens, ersatzweise 
eine Online-Konsultation auf Grundlage des Pla-
nungssicherungsgesetzes (PlanSiG) abzuhalten.
Tagesordnung: 1. Allgemeines, 2. Bericht zum 
Stand des Verfahrens; 3. Vorstellung des Plans 
nach § 41 FlurbG; 4. Weiterer Verfahrensablauf; 
5. Allgemeine Aussprache.
Die Online-Konsultation ist im Zeitraum vom 27. 
März bis 27. April unter https://www.leipzig.
de/bauen-und-wohnen/bauen/flurbereinigung/
abrufbar. Bitte helfen und unterstützen Sie Per-
sonen, insbesondere Ältere, die kein Zugriff auf 
das Internet haben oder mit der Technik nicht 
vertraut sind.
Innerhalb dieses Zeitraums wird Ihnen Gelegen-
heit gegeben in schriftlicher oder elekt-ronischer 
Form Hinweise oder Anregungen vorzutragen 
sowie Fragen zu stellen, bei: Teilnehmergemein-
schaft Knauthainer Elstermühlgraben; bei der 
Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bo-
denordnung, Burgplatz 1, 04109 Leipzig; E-Mail: 
flurbereinigung@leipzig.de.
Ihre Ansprechpartner Frau Püngel (Tel. 1 23-50 61) 
und Frau Karthäuser (Tel. 1 23-50 81) werden Ihnen 
diese gern beantworten. ■

gez. Püngel, Vorstandsvorsitzende  
der Teilnehmergemeinschaft

In eigener Sache: E-Amtsblatt 
kommt zur Druckauflage dazu

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat eine Neufas-
sung der Bekanntmachungssatzung beschlos-
sen. Diese soll durch digitale Bekanntmachun-
gen in Form eines elektronischen Amtsblatts 
unter www.leipzig.de/amtsblatt eine schnelle 
Reaktion der Stadtverwaltung auf zeitlich drän-
gende öffentliche Bekanntmachungen ermögli-
chen. Die Notwendigkeit dazu ist insbesondere 
vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
deutlich geworden. Die Satzung tritt am 28. 
März in Kraft und wird in der Folge durch die 
14-tägliche Veröffentlichung des E-Amtsblattes 
als herunterladbares Pdf-Dokument umgesetzt. 
Amtliche Bekanntmachungen gelten dann nur 
noch als rechtssicher veröffentlicht, wenn sie im 
E-Amtsblatt erschienen sind. Der erste Erschei-
nungstag ist Dienstag, 6. April. Das gedruckte 
Amtsblatt bleibt davon unberührt und erscheint 
weiterhin wie gewohnt. ■

Flurbereinigungsverfahren 
Knauthainer Elstermühlgraben; 
Stadt: Kreisfreie Stadt Leipzig; 
Gemarkungen: Großzschocher, 

Windorf, Knauthain, Knaut-
kleeberg; Verfahrensnr. 130081; 

Einladung zur 2. Teilnehmer- 
versammlung (Online-Konsulta-

tion) zum Plan nach § 41  
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Bekanntmachungen
Leipziger Amtsblatt

27. März 2021 · Nr. 68

Eröffnung und Begrüßung; 
Feststellung der Beschlussfähigkeit; 
Feststellung der Tagesordnung; 
Niederschrift; 
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 

18.02.2021; 
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters; 
Planung des Doppelhaushaltes der Stadt Leip-
zig für die Jahre 2021 und 2022; 
 - Beschlussfassung zu Änderungsanträgen der 

Fraktionen, einzelner Stadträte, Ortschaftsrä-
te, Stadtbezirksbeiräte und Beiräte; 

 - Beschlussfassung zu Einwendungen von 
Bürgern gemäß § 76 Abs. 1 SächsGemO; 

 - Haushaltssatzung der Stadt Leipzig 2021; 
 - Haushaltssatzung der Stadt Leipzig 2022; 

Besetzung von Gremien; 
 - Jugendhilfeausschuss – Wahl der Mitglie-

der und Stellvertreter der Freien Träger (2. 
Änderung); 

Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt 
Leipzig in Aufsichtsräte, Zweckverbände und 
Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist; 
 - Vertreter/-innen der Stadt Leipzig im Auf-

sichtsrat der Mitteldeutsche Flughafen AG; 
Personalangelegenheiten; 

 - Erneute Bestellung von Herrn Enrico Lübbe 
zum Intendanten und Ersten Betriebsleiter 
des Eigenbetriebes Schauspiel Leipzig zum 
01.08.2023;  

Vorlagen I; 
 - Mobilitätsstrategie 2030 - Aktionsprogramm 

Radverkehr 2021/2022. Klimafreundlich 
mobil in Leipzig; 

 - dazu Antrag: Sofortprogramm Radverkehr; 
Einreicher: SPD-Fraktion

 - Bebauungsplan Nr. 392 „Wilhelm-Leuschner-
Platz“; Stadtbezirk: Mitte, Ortsteil: Zentrum-
Süd; Billigungs- und Auslegungsbeschluss; 

 - Sanierungsgebiet „Leipzig/Connewitz-
Biedermannstraße“, Änderung der Sanie-
rungsziele; 

 - Bebauungsplan Nr. 464 „Freifläche am 
Connewitzer Kreuz“; Stadtbezirk: Süd, 
Ortsteil: Connewitz; Aufstellungsbeschluss

Anträge 2. Lesung;
 - Punkwerxxkammer sichern – selbstorga-

nisierte Wohnungslosenhilfe unterstützen;  
Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
Fraktion DIE LINKE ■ 

(Änderungen vorbehalten)
Der Oberbürgermeister

Tagesordnung Ratsversammlung
 Mittwoch, 31.03.2021, 14.00 Uhr, Kongreßhalle Leipzig,  

Pfaffendorfer Straße 31, 04105 Leipzig
Hinweis für die Besucherinnen und Besucher: Zutritt nur mit einem bestätigten negativen

COVID-19-Test, der nicht älter als 24 h sein darf. Kostenloses Testangebot vor Ort ab 12:00 Uhr.

Die Stadt Leipzig sucht für den Schiedsstellenbezirk 
Nordwest/Nord eine Friedensrichterin bzw. einen 
Friedensrichter für eine fünfjährige Amtsperiode.
Die Aufgabe der Friedensrichterin oder des Friedens-
richters besteht darin, außerhalb eines Gerichtsver-
fahrens Rechtsstreitigkeiten durch eine Einigung 
beizulegen. Die Schiedsstelle führt Schlichtungs-
verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über 
vermögensrechtliche Ansprüche, über Ansprüche aus 
dem Nachbarrecht und über nichtvermögensrechtli-
che Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen 
Ehre durch.
Friedensrichter werden für fünf Jahre vom Stadtrat ge-
wählt. Das Amt des Friedensrichters ist ein Ehrenamt, 
für das eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird.
Der Friedensrichter muss nach seiner Persönlichkeit 
und nach seinen Fähigkeiten für das Amt geeignet 
sein. Für die Tätigkeit als Friedensrichter gelten gemäß 
§ 4 des Sächsischen Schieds- und Gütestellengesetzes 
vom 27. Mai 1999, zuletzt geändert am 5. April 2019, 
folgende Ausschlussgründe:
Friedensrichter kann nicht sein, wer 
1. als Rechtsanwalt zugelassen oder als Notar bestellt 

ist;
2. die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten 

geschäftsmäßig ausübt;
3. das Amt eines Berufsrichters oder Staatsanwalts 

ausübt oder als Polizei- oder Justizbediensteter 
tätig ist.

4. Friedensrichter kann ferner nicht sein, wer die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt oder durch gerichtliche Anordnungen in 
der Verfügung über sein Vermögen beschränkt 
ist.

Friedensrichter soll nicht sein, wer
1. zu Beginn der Amtsperiode das 30. Lebensjahr 

noch nicht oder das 70. Lebensjahr schon vollendet 
haben wird;

2. nicht mit Hauptwohnsitz im Bezirk der Schiedsstel-
le (d. h. in den Stadtbezirken Leipzig-Nord oder 
Leipzig-Nordwest) wohnt;

3. gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder 

Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat, insbesondere 
die im Internationalen Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte vom 19. Dezember 1966 
gewährleisteten Menschenrechte oder die in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
vom 10. Dezember 1948 enthaltenen Grundsätze 
verletzt hat oder

4. für das frühere Ministerium für Staatssicherheit 
oder Amt für nationale Sicherheit tätig war.

Bei ehemaligen Mitarbeitern oder Angehörigen 
in herausgehobener Funktion von Parteien und 
Massenorganisationen, der bewaffneten Organe 
und Kampfgruppen sowie sonstiger staatlicher oder 
gemeindlicher Dienststellen oder Betriebe der ehe-
maligen DDR, insbesondere bei Abteilungsleitern 
der Ministerien und Räten der Bezirke, Mitgliedern 
der SED-Bezirks- und Kreisleitungen, Mitgliedern der 
Räte der Bezirke, Absolventen zentraler Parteischulen, 
politischen Funktionsträgern in den bewaffneten Or-
ganen und Kampfgruppen, Botschaftern und Leitern 
anderer diplomatischer Vertretungen und Handels-
vertretungen sowie bei Mitgliedern der Bezirks- und 
Kreiseinsatzleitungen wird vermutet, dass sie die als 
Friedensrichter notwendige Eignung nicht besitzen. 
Diese Vermutung kann widerlegt werden.
Interessenten an einer Tätigkeit als Friedensrichter 
werden hiermit aufgefordert, sich zu bewerben. 
Die Bewerbungsunterlagen sowie weitere Informati-
onen sind im Internet-Angebot der Stadt Leipzig ein-
gestellt: www.leipzig.de/wahlen   –> Friedensrichter 
Die Unterlagen können auch beim Amt für Statistik 
und Wahlen abgefordert werden:
Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen, 04092 
Leipzig, Tel.1 23-28 32, Fax 1 23-28 62, E-Mail: statistik-
wahlen@leipzig.de
Als Bestandteil der Bewerbungsunterlagen ist eine 
Erklärung abzugeben, dass keiner der aufgeführten 
Ausschlussgründe vorliegt, sowie die Einwilligung zu 
erteilen, dass Auskünfte beim Bundesbeauftragten 
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
eingeholt werden dürfen. Bewerbungsschluss ist der 
10. April 2021. ■

Bekanntmachung zur Bewerbung  
als Friedensrichter für den Schiedsstellen- 
bezirk Nordwest/Nord der Stadt Leipzig

Die Stadt Leipzig/Amt für Wirtschaftsförde-
rung schreibt die „Gründungsunterstützung 
für Migrantinnen und Migranten in der Stadt 
Leipzig“ für die Jahre 2021/2022 sowie mit 
einer zweimaligen 2-jährigen Verlängerungs-
option aus.
Die finanziellen Mittel des Amtes für Wirt-
schaftsförderung stehen unter Haushalts-
vorbehalt: Erst nach Genehmigung der 
Haushaltssatzung der Stadt Leipzig durch die 
Landesdirektion Sachsen kann die Stadt über 
die Mittel verfügen. Die Beauftragung ist für 
Juli 2021 geplant.
Grundlage für die Ausschreibung ist das Ge-
samtkonzept der Stadt Leipzig zur Integration 
der Migrantinnen und Migranten und das dar-
aus resultierende Ziel, die Zielgruppe auf ihrem 
Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen.
Anforderungen und Unterlagen
An der Ausschreibung können ausschließlich 
juristische Personen des privaten sowie öffent-
lichen Rechts sowie rechtsfähige Personenge-
sellschaften teilnehmen. Mit der Bewerbung 
müssen folgende Nachweise und Unterlagen 
eingereicht werden:
• der Nachweis von Erfahrungen in der Arbeit 

mit Migrantinnen und Migranten, 
• in der Existenzgründungsberatung, 
• sprachliche Kompetenzen (Arabisch, Eng-

lisch und Russisch), 
• ein Konzept für die inhaltlichen Formate, 
• ein Kostenplan.
Maßgeblich sind die inhaltliche Qualität der 
Konzeption der Existenzgründungsberatung 
und Begleitung, Erfahrungen in der Gründungs-
beratung von Migrantinnen und Migranten und 
die Schlüssigkeit der Kalkulation mit Bezug zu 
der Angebotskonzeption und den Aufgaben-
schwerpunkten.

Die Stadtverwaltung wählt nach Prüfung der 
Leistungsangebote den geeigneten Dienstleister 
aus, welcher vom Stadtrat bestätigt wird.
Termin
Die Frist zur Einreichung von Angeboten endet 
am 26.04.2021 um 15.00 Uhr. Das Angebot ist in 
einem verschlossenen Umschlag einzureichen 
beim: 
 Amt für Wirtschaftsförderung/
 Unternehmensgründerbüro (ugb), 
 Karl-Heine-Straße 99, 
 04229 Leipzig, 
 Stichwort: „Beratung Migrantinnen und  
 Migranten“. 
Die weiteren Ausschreibungsmodalitäten 
finden Sie unter www.leipzig.de/bekanntma-
chungen. 
Kontakt
 Stadt Leipzig 
 Amt für Wirtschaftsförderung/ugb
Ansprechpartnerinnen: 
 Andrea Auf der Masch, Tel. 1 23-58 09
 Kathrin Schwertfeger , Tel. 1 23-58 08
 E-Mail: existenzgruendung-ugb@leipzig.de
Hintergrund
Seit 2017 sorgt das Amt für Wirtschaftsförde-
rung/ugb für eine Beratung von Migrantinnen 
und Migranten und hilft so dabei, auch dieser 
Gruppe eine unternehmerische und von staat-
licher Unterstützung unabhängige Lebensfüh-
rung zu gestalten. 
Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre 
geht das Amt für Wirtschaftsförderung für die 
Jahre 2021/2022 von insgesamt ca. 120 zu be-
treuenden Migrantinnen und Migranten aus, die 
dieses Angebot in Anspruch nehmen werden. 
Daraus resultieren ca. 120 Erstberatungen, ca. 
180 Beratungs-/Coachingstunden und ca. 35 
Workshops. ■

Vergabe eines Auftrages für die  
„Gründungsunterstützung für Migrantinnen 

und Migranten in der Stadt Leipzig“

https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/bauen/flurbereinigung/
https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/bauen/flurbereinigung/
http://www.leipzig.de/wahlen
mailto:statistik-wahlen%40leipzig.de?subject=
mailto:statistik-wahlen%40leipzig.de?subject=
http://www.leipzig.de/bekanntmachungen
http://www.leipzig.de/bekanntmachungen


TEIL A: Allgemeiner Teil
Die Stadt Leipzig erlässt für die Nutzung der 
durch die Kommune betriebenen Sportstätten 
auf der Grundlage der §§ 28 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 
14 und 73 der Sächsischen Gemeindeordnung in 
Verbindung mit den §§ 10 bis 16 des Sächsischen 
Kommunalabgabengesetzes in der jeweils gelten-
den Fassung folgende Entgelt- und Sportstätten-
vergabeordnung – Beschluss Nr. VII-DS-01425 der 
Ratsversammlung vom 25.02.2021 (Fortsetzung 
der Sitzung vom 24.02.2021):

§ 1 
Gegenstand

(1) Diese Entgelt- und Sportstättenvergabeord-
nung mit den Anlagen 1 bis 2 gilt für die 
Zurverfügungstellung und Nutzung aller 
Sporteinrichtungen der Stadt Leipzig, die für 
den Übungs-, Trainings- und Wettkampf-
betrieb bestimmt und separat zugänglich 
sind. Die Nutzung erfolgt unter Verweis auf 
die geltenden Regelungen der Sächsischen 
Versammlungsstättenverordnung sowie der 
Polizeiverordnung der Stadt Leipzig in der 
jeweils geltenden Fassung.

(2) Diese Entgelt- und Sportstättenvergabeord-
nung gilt nicht für:
- verpachtete Sportstätten der Stadt Leipzig,
- Frei zugängliche, öffentliche Sport(platz)

anlagen
- Hallen- und Freibäder Leipzigs,
- Sportstätten freier und privater Träger,
- Sportstätten des Landes und des Bundes,
- Sporträume, die sich in Schulgebäuden 

befinden und keinen separaten Zugang 
besitzen.

 Darüber hinaus gelten die Entgeltregelungen 
gemäß Teil B nicht für:
- anerkannte Bundesstützpunkte (einschließ-

lich paralympische und deaflympische 
Bundesstützpunkte),

- den Vorschulsport der kommunalen und 
freien Träger der Jugendhilfe,

- den kommunalen Schul- und Berufsschul-
sport,

- Dienstsport der Berufs- und freiwilligen 
Feuerwehren.

(3) Die Zulassung zur Benutzung von Sporteinrich-
tungen der Stadt Leipzig erfolgt ausschließlich 
auf der Basis des als Anlage 1 beigefügten und 
zwischen dem Nutzer bzw. Antragsteller und 
der Stadt Leipzig, vertreten durch das Amt 
für Sport, zu schließenden privatrechtlichen 
Nutzungsvertrages, dessen Inhalt die Bestim-
mungen dieser Entgelt- und Sportstättenver-
gabeordnung mit ihren Regelungen zu den 
Nutzergruppen und Entgelttarifen gemäß Teil 
B, den Vergabekriterien gemäß Teil C sowie den 
Nutzungsbedingungen gemäß Teil D umfasst.

§ 2 
Entgeltpflicht

(1) Für die sportliche Nutzung der Sportstätten 
der Stadt Leipzig wird für den 

      Übungs-, Trainings- und Wettkampfbetrieb 
nach Maßgabe dieser Entgelt- und Sport-
stättenvergabeordnung ein privatrechtliches 
Entgelt auf Basis der gemäß Teil B aufgeführten 
Entgelttarife erhoben.

(2) Das Nutzungsentgelt wird entsprechend der 
beabsichtigten Inanspruchnahme der jeweili-
gen Sportstätte berechnet und richtet sich nach 
a) Nutzergruppen,
b) Art, Beschaffenheit und Größe der einzelnen 

Sportstätte (Übungsflächeneinheiten) sowie 
c) Dauer der Nutzung (Übungszeiteinheiten).

(3) Die dargestellten Nutzungsentgelte verstehen 
sich zzgl. einer gesetzlich geschuldeten Um-
satzsteuer.

§ 3 
Fälligkeit des Entgeltes

(1) Bei periodischer Zuteilung einer Sportstätte 
wird das Nutzungsentgelt für diese unabhängig 
von ihrer tatsächlichen Auslastung mit Beginn 
der dem Nutzer für die Sportstätte zugewie-
senen fortlaufenden Hallenzeiten fällig. Dies 
gilt nicht, wenn der Nutzer die Rückgabe der 
zugewiesenen fortlaufenden Hallenzeiten zwei 
Wochen vor Nutzungsverzicht schriftlich (auch 
E-Mail und Fax) gegenüber dem Amt für Sport 
erklärt. Die Abmeldung von einzelnen Nut-
zungsterminen ist möglich. Eine nachträgliche 
Berücksichtigung von Abmeldungen ist dabei 
generell ausgeschlossen.

(2) Bei terminlicher Zuteilung einer Sportstätte 
wird das Nutzungsentgelt für diese unabhängig 
von einer tatsächlichen Nutzung der Sportstätte 
mit Wirksamkeit des Nutzungsvertrages fällig. 
Dies gilt nicht, wenn der Nutzer die Rückgabe 
des zugewiesenen Nutzungstermins bis zu 
zwei Wochen vor Nutzungsbeginn schriftlich 
(auch E-Mail und Fax) gegenüber dem Amt für 
Sport erklärt.

(3) Für die Einhaltung der in den Absätzen 1 bis 
2 genannten Fristen ist der Eingang der Rück-
gabeerklärung beim Amt für Sport der Stadt 
Leipzig maßgeblich.

(4) Die Rechnungslegung erfolgt durch das Amt 
für Sport vierteljährlich zum Quartalsende.

§ 4 
Entgeltschuldner

(1) Entgeltschuldner ist der in dem Nutzungsver-
trag ausgewiesene Nutzer. Die Nutzergruppen 
sind in Teil B „Nutzergruppen und Entgeltta-
rife“ ausgewiesen.

(2) Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamt-
schuldner.

TEIL B: Nutzergruppen und Entgelttarife
§ 5 

Nutzergruppen
Nutzergruppen sind:
A Kinder- und Jugendsport der Leipziger 

Sportvereine und -verbände, die Mitglied im 
Stadtsportbund (SSB) und Landessportbund 
(LSB) sind und des SSB selbst, 

B Erwachsenensport der Sportvereine und -ver-
bände, die Mitglied im Stadtsportbund (SSB) 
und Landessportbund (LSB) sind und des SSB 
selbst, 

C weitere Gruppen, z. B. gemeinnützige Leip-

ziger Vereine und Verbände, die nicht unter 
die Nutzergruppen A und B fallen, Schulen 
und Vorschuleinrichtungen in anderer Träger-
schaft, Dienstsport der Polizei und des Zolls, 
Volkshochschule, nicht Leipziger Vereine und 
Verbände, Betriebssport, Lehrersport, Nutzer 
mit Gewinnerzielungsabsicht, private Nutzer.

§ 6 
Entgelte für die Nutzergruppen

(1) Die Höhe des zu zahlenden Nutzungsentgeltes 
regelt sich entsprechend der Zuordnung der 
Antragsteller zu den Nutzergruppen A, B und 
C gemäß nachfolgender Tabelle:

Nutzergruppen Unterteilung der Nutzergruppen

Entgelt je ÜZE und 
ÜFE* in EUR (zzgl. 
einer gesetzlich ge-
schuldeten USt.)

A
Kinder- und Jugendsport der 
Leipziger Sportvereine und 
-verbände, die Mitglied im 
Stadtsportbund (SSB) und 
Landessportbund (LSB) sind 
und des SSB selbst

0,00 EUR

B
Erwachsenensport der Sport-
vereine und -verbände, die 
Mitglied im Stadtsportbund 
(SSB) und Landessportbund 
(LSB) sind und des SSB selbst

Anteil K/J an der Gesamtmitgliederzahl  
40,0 % und mehr

3,00 EUR

Anteil K/J an der Gesamtmitgliederzahl  
20,0 % bis 40,0 % 

4,50 EUR

Anteil K/J an der Gesamtmitgliederzahl  
0,0 % bis unter 20,0 % 

7,50 EUR

C
weitere Nutzer bzw. Nutzer-
gruppen

Gruppen mit Vergünstigungen
z. B. gemeinnützige Leipziger Vereine und 
-verbände, die nicht unter die Nutzergrup-
pen A und B fallen, Schulen und Vorschulen 
in anderer Trägerschaft, Dienstsport der 
Polizei und des Zolls, Volkshochschule

9,00 EUR

Sonstige Gruppen
z. B. Nicht-Leipziger Vereine und Verbände, 
Betriebssport, Lehrersport 

12,00 EUR

Kommerzielle Gruppen und Privat-
personen
z. B. Nutzer mit Gewinnerzielungsabsicht, 
private Nutzer

41,00 EUR

*Erläuterung: Zur Berechnung des Entgeltes werden unter Berücksichtigung der Eingruppierung in die 
Nutzergruppen die Übungsflächeneinheiten (ÜFE) mit den Übungszeiteinheiten (ÜZE) entsprechend 
der Antragstellung multipliziert.

(2) Der Kinder- und Jugendsport der Leipziger 
Sportvereine und -verbände, die Mitglied im 
SSB und im LSB sind, nutzt die kommunalen 
Sportstätten zum günstigsten Tarif.

(3) Die Höhe des zu leistenden Nutzungsentgeltes 
im Erwachsenensport der Leipziger Sportverei-
ne und -verbände, die Mitglied im SSB und im 
LSB sind, wird entsprechend dem prozentualen 
Kinder- und Jugendanteil an der Gesamtmit-
gliederzahl des Vereines berechnet. Grundlage 
für die Berechnung der Entgelte bildet die zu 
Beginn des Kalenderjahres beim SSB erhobene 
Bestandsaufnahme der Mitgliederzahlen.

§ 7 
Übungsflächeneinheiten (ÜFE)

Die Festlegung von ÜFE für die einzelnen Sport-
stätten ergibt sich aus folgender Tabelle:

(1) Turn- und Sporthallen ÜFE

Sporträume (z. B. Gymnastik) und Kleinsporthallen (unter 200 m²)* 0,5

1-Feld-Sporthallen     (200-405 m²)* 1,0

1,5-Feld-Sporthallen    (mehr als 405 bis 648 m²)* 1,5

2-Feld-Sporthallen     (mehr als 648 bis 990 m²)* 2,0

3-Feld-Sporthallen     (mehr als 990 bis 1.215 m²)* 3,0

*Die Einteilung der Hallen entsprechend ihrer Größen erfolgt gemäß DIN18032-1:2014-11.

(2) Sportfreianlagen ÜFE

(Klein-/Multifunktions-)Spielfelder  (bis 27 x 45 m)* 1,0

Großspielfelder (ggf. mit LA-Anlagen)* 3,0

*Die Einteilung der Sportfreianlagen entsprechend ihrer Größen erfolgt gemäß DIN18035.

(3) Sondersportanlagen ÜFE

Krafträume 1,5

Sportanlage Nordanlage:
LA-Halle
Werferhaus
LA-Nordanlage

3,0
2,0
3,0

Radrennbahn (Alfred-Rosch-Kampfbahn) 3,0

Fechthallen 1,0

Ringerhallen 2,0

(4) Seminarräume (nach entsprechend vorheriger Buchung) ÜFE

Im Rahmen sportlicher Nutzung und in Verbindung mit Nutzung der Sporthalle 0,0

Für sportnahe Nutzungen (z. B. Übungsleiterlehrgänge, Schiedsrichterlehrgänge, 
Trainerberatungen)

1,0

Eine Nutzung von Seminarräumen ohne Bezug zu einer sportlichen oder sportnahen Nutzung 
(z. B. Weihnachtsfeiern, Jahreshauptversammlungen) ist nicht möglich.

§ 8 
Übungszeiteinheiten (ÜZE)

Die Dauer einer ÜZE wird für alle kommunalen 
Turn- und Sporthallen sowie alle sonstigen Sport-
anlagen im Sinne des § 1 Abs. 1 der Entgelt- und 
Sportstättenvergabeordnung der Stadt Leipzig auf 
45 Minuten festgelegt.

TEIL C: Vergabekriterien
§ 9 

Allgemeine Regelungen
(1) Nutzungszeiten für den Trainings- und 

Wettkampfbetrieb in den Sportstätten der 
Stadt Leipzig sind vorrangig den Leipziger 
Sportvereinen, die im SSB und LSB organisiert 
sind, zuzuweisen. Darüber hinaus können auch 
Dritten Nutzungszeiten in den Sportstätten 
der Stadt Leipzig zur sportlichen Nutzung, 
insbesondere für den Trainings- und Wett-
kampfbetrieb zugewiesen werden.

(2) Für die Nutzung der Sportstätten der Stadt 
Leipzig ist grundsätzlich ein schriftlicher for-
meller Antrag an das Amt für Sport zu stellen. 

Entgelt- und Sportstättenvergabeordnung der Stadt Leipzig  
für die Nutzung von kommunalen Sportstätten

Die entsprechenden Formulare sind im Internet 
unter www.leipzig.de → Bürgerservice → 
Ämter und Behördengänge → Formulare → 
Formulare nach Anliegen → Sport abrufbar.

(3) Die periodische und die terminliche Nutzung 
sind separat zu beantragen.

(4) Nutzungszeiten an Wochenenden werden 
vorrangig für die Durchführung von Spiel- und 
Wettkampfbetrieb vergeben.

(5) Die Zuweisung von Hallenzeiten erfolgt dabei 
nach folgenden Gesichtspunkten:
- Größe des für die einzelne Sportart erfor-

derlichen Spielfeldes (DIN-gerechte Größe, 

vom 28.05.2020) werden die nachstehenden 
Nutzergruppen in folgender Reihenfolge bei der 
Zuweisung von Übungszeiten in den Sportstätten 
der Stadt Leipzig berücksichtigt:
A Kinder- und Jugendsport der eingetragenen 

gemeinnützigen Sportvereine bzw. im Leis-
tungssport Bundesstützpunkte, Landesstütz-
punkte,

B Erwachsenensport der eingetragenen gemein-
nützigen Sportvereine (innerhalb der Sport-
vereine gilt die Reihenfolge von Bundesliga 
abwärts bis zur Kreis- oder Stadtklasse),

C andere Nutzer.
§ 11 

Periodische Nutzung 
Ungeachtet der Regelung der §§ 9 und 10 dieser 
Sportstättenvergabeordnung gelten für die peri-
odische Sportstättenvergabe folgende weiterge-
hende Festlegungen:
(1) Anträge auf neu zu vergebende Hallenzeiten 

können zu jeder Zeit gestellt werden. Beantragte 
und bestätigte Hallenzeiten müssen nicht jähr-
lich neu beantragt werden. 

(2) Die Zuweisung von Nutzungszeiten ist von 

Linierungsvorgaben der Spitzensportver-
bände),

- Beschaffenheit der Hallen (u. a. Hallenbo-
den, Prallschutz, Ballfangnetze),

- Ausstattung der Hallen (u. a. Geräte, Be-
leuchtung, Bodenhülsen, Anzeigetafel),

- ggf. erforderliche Barrierefreiheit.
(6) Die sach- und zweckgerechte Belegung der 

zugeteilten Hallenzeiten wird vom Amt für 
Sport der Stadt Leipzig überprüft.

§ 10 
Prioritäten der Sportstättenvergabe

Entsprechend dem „Sportprogramm 2024 für die 
Stadt Leipzig“ (Beschluss-Nr. VI-DS-02503-NF-06 
vom 21.09.2016) sowie der Fachförderrichtlinie 
Sport der Stadt Leipzig in der jeweils aktuellen 
Fassung (derzeit Beschluss-Nr. VII-DS-00814 

Montag bis Freitag grundsätzlich nur in der 
Zeit von 17:15 Uhr bis 21:45 Uhr möglich. 

(3) Kinder- und Jugendmannschaften werden bei 
der Hallenvergabe in der Zeit bis 19:30 Uhr 
bevorzugt eingeordnet.

(4) Die Zuweisung der periodischen Nutzungs-
zeiten gilt nicht an gesetzlichen Feiertagen. 
Ebenso gilt die Zuweisung der periodischen 
Nutzungszeiten nicht in den Weihnachtsferi-
en in Sachsen. Auf gesonderten terminlichen 
Nutzungsantrag können Nutzungszeiten für 
Trainingszwecke im Ausnahmefall zugelassen 
werden für:
- anerkannte Bundesstützpunkte (für Bun-

deskader)
- Mannschaften der höchsten deutschen 

Spielklasse bzw. Nationalteams
- Einzelsportler mit Bundeskaderstatus

(5) Nach Prüfung des Antrages erfolgt eine 
schriftliche Zuweisung oder Ablehnung in der 
Regel vier Wochen vor Beginn der beantragten 
Nutzung.

(6) Die Sportstätte darf zum Umkleiden 15 Minu-
ten vor der gebuchten Nutzungszeit betreten 
werden. Spätestens 15 Minuten nach der zu-
gewiesenen Nutzungszeit ist die Sportstätte 
zu verlassen. In der gebuchten Nutzungszeit 
sind die Zeiten für ggf. notwendigen Auf- und 
Abbau inbegriffen.

(7) Bei der Vergabe von Hallenzeiten für eine pe-
riodische Nutzung gelten folgende Prioritäten:

- Anerkannte Schwerpunktsportarten und para-
lympische Sportarten gemäß Sportprogramm 
der Stadt Leipzig vor anderen Sportarten,

- Hallensportarten vor Freiluftsportarten,
- Ganzjährige Nutzungen vor Saisonnutzungen,
- Mannschaftssportarten vor Individualsportar-

ten.
 Die Sportart Fußball wird nur bis zur D-Jugend 

berücksichtigt.
(8) Die Mindestteilnehmerzahl pro Übungszeit-

einheit je Sportgruppe ist sportartspezifisch 
und unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Leistungsklasse der Sportgruppe grundsätzlich 
einzuhalten (siehe Anlage 2). Die Mindest-
teilnehmerzahl bezieht sich auf eine Übungs-
zeiteinheit in einer Einfeld-Sporthalle. Das 
Erreichen der jeweils vorgegebenen Mindest-
teilnehmerzahl ist zwingende Voraussetzung 
für die Zuweisung von Hallenzeiten.

§ 12 
Terminliche Nutzung

Ungeachtet der Regelung der §§ 9 und 10 dieser 
Sportstättenvergabeordnung gelten für die termin-
liche Sportstättenvergabe folgende weitergehende 
Festlegungen:
(1) Ein Antrag auf terminliche Nutzung ist spätes-

tens vier Wochen vor Beginn der beabsichtigten 
Nutzung schriftlich beim Amt für Sport der 
Stadt Leipzig einzureichen.

(2) Eine terminliche Nutzung erfolgt grundsätzlich 
nur an den Wochenenden. Ausnahmen sind 
nach Einzelfallprüfung jedoch möglich.

(3) Eine terminliche Nutzung an gesetzlichen Fei-
ertagen sowie während der Weihnachtsferien 
in Sachsen ist grundsätzlich nicht möglich. Auf 
gesonderten terminlichen Nutzungsantrag 
können Ausnahmen zugelassen werden:
- für anerkannte Bundesstützpunkte (für 

Bundeskader)
- für Mannschaften der höchsten deutschen 

Spielklasse bzw. Nationalteams
- für Einzelsportler mit Bundeskaderstatus
- bei zentral angesetzten Spiel- bzw. Wett-

kampfterminen der Sportverbände.
(4) Die schriftliche Zuweisung der Hallenzeiten 

erfolgt unmittelbar nach Prüfung des An-
trages. Ausschlaggebend ist die tatsächliche 
Nutzungszeit, d. h., der 45-Minuten-Rhythmus 
wie bei der periodischen Vergabe findet für die 
terminliche Nutzung keine Anwendung. Die 
Abrechnung erfolgt minutengenau auf Basis 
der Tarife gemäß § 6.

(5) Eine Nutzung kann grundsätzlich nur zwi-
schen 07:30 Uhr und 22:00 Uhr erfolgen. Die 
Nutzungszeit versteht sich vom Betreten bis 
zum Verlassen der Sportstätte.

(6) Die Zuteilung der Sporthallen erfolgt bei der 
terminlichen Belegung nach folgenden Krite-
rien:
- Schwerpunktsportarten/Schwerpunktpro-

jekte/Veranstaltungen gemäß Sportpro-
gramm,

- Spielklasse/Leistungsstärke,
- Vorgaben der Sportfachverbände (z. B. 

Anstoß-/Anwurfzeiten, Ausstattung, Be-
schaffenheit).

TEIL D: Nutzungsbedingungen
§ 13 

Nutzungsausschluss
Die beantragte Nutzung ist zu versagen, wenn 
begründeter Anlass zu der Vermutung besteht, 
dass während der Nutzung zu strafbarem und 
ordnungswidrigem Verhalten aufgerufen wird 
bzw. durch die beabsichtigte Nutzung eine Störung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder 
eine Schädigung des Ansehens der Stadt Leipzig 
zu befürchten ist.

§ 14 
Nutzungseinschränkungen

Die Stadt Leipzig, vertreten durch das Amt für 
Sport, ist bei besonderen Situationen, insbesondere 
Havarien, Bau- und Sanierungsmaßnahmen usw. 
berechtigt, Hallenschließungen oder Nutzungsein-
schränkungen bzw. Umverlagerungen der Nutzer 
in andere Sporthallen zu veranlassen.

§ 15 
Nutzungsvoraussetzungen

(1) Die Sportstätten der Stadt Leipzig dürfen nur 
in Anspruch genommen werden, wenn ein 
vom Nutzer und dem Amt für Sport der Stadt 
Leipzig unterschriebener Nutzungsvertrag 
vorliegt.

(2) Mit dem Abschluss des Nutzungsvertrages 
erkennt der Nutzer die Benutzungsbedingun-
gen einschließlich der jeweiligen Sportstät-
tenordnung (siehe Aushang der Ordnung in 
der Sportstätte) sowie die Entgelt- und Sport-

stättenvergabeordnung für die Nutzung von 
Sportstätten der Stadt Leipzig in ihrer jeweils 
gültigen Fassung an.

(3) Der Nutzer darf die Sportstätte nur zu dem 
vertraglich vereinbarten Zweck nutzen. Eine 
Weitervermittlung des Nutzungsrechtes an 
Dritte ist nicht gestattet und führt zum Ver-
lust der Nutzungsberechtigung. Der Nutzer 
verpflichtet sich, wahrheitsgemäße Angaben 
zu den Nutzergruppen, den in der Sportstätte 
ausgeübten Sportarten und allen weiteren für 
die Nutzung relevanten Kriterien zu machen. 
Jeder Verstoß wird mit Entzug der Nutzungs-
zeiten geahndet.

(4) Technische Anlagen in den Räumlichkeiten 
dürfen nur von den Mitarbeitern des Nutzungs-
gebers oder durch von diesen eingewiesenen 
Personen bedient werden. Andere Anlagen 
dürfen nur mit Zustimmung des Nutzungs-
gebers aufgestellt und benutzt werden.

(5) Dekorationen, Veränderungen oder Einbauten 
an Einrichtungen und Anlagen in den Räum-
lichkeiten bedürfen der vorherigen Zustim-
mung des Nutzungsgebers. Damit entstehende 
Aufwendungen gehen zu Lasten des Nutzers, 
der auch die Kosten für die Wiederherstellung 
des ursprünglichen Zustandes trägt.

(6) Das unabgestimmte Anbringen von Schildern, 
sonstigen Hinweisen und Aufklebern an Wän-
den und Türen ist strengstens untersagt. Für 
den Fall dadurch eingetretener Beschädigungen 
erklärt der Nutzer seine volle Haftungsüber-
nahme.

(7) Der Nutzer verpflichtet sich, die bestehenden 
Vorschriften über den Brandschutz in den 
Räumen zu beachten und die danach erfor-
derlichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. 
Soweit technische Anlagen vom Nutzer 
mitgebracht und installiert werden, müssen 
diese den entsprechenden DIN-Normen bzw. 
VDE-Vorschriften entsprechen.

(8) Der Nutzer pflegt oder verbreitet kein gewalt-
tätiges, rassistisches, antisemitisches oder an-
derweitig diskriminierendes Gedankengut. Ein 
Verstoß wird mit Entzug der Nutzungszeiten 
geahndet.

(9) Den Nutzern wird gestattet, für die Besucher/
innen und Teilnehmer/innen von Sportveran-
staltungen kleinere Speisen (belegte Brötchen, 
Snacks, Würstchen etc.) zuzubereiten. Der 
Verkauf und der Verzehr von Speisen und 
Getränken sind nur außerhalb der eigentlichen 
Sportflächen, das heißt in Vorräumen und auf 
den Tribünen/Galerien gestattet. Getränke 
dürfen nur in Mehrwegbechern oder -flaschen 
verkauft werden. Ein Verkauf in Glasflaschen 
ist untersagt. Ferner ist der Nutzer für die Ein-
haltung der Hygienevorschriften des Lebens-
mittelrechts und für die Einholung aller dafür 
erforderlichen Genehmigungen verantwort-
lich. Die Einhaltung von sicherheitsrelevanten 
Vorgaben, Gesetzen und Bestimmungen (z. B. 
Brandschutz, Fluchtwege, etc.) sind vom Nut-
zer eigenständig zu klären (mindestens vier 
Wochen vorher bei Kleinveranstaltungen und 
acht Wochen bei Großveranstaltungen) und zu 
verantworten. Die Gestattung der Bewirtung 
bei Sportveranstaltungen setzt voraus, dass die 
Sporthalle mit allen Nebenräumen/genutzten 
Flächen und das Schulgelände sauber verlassen 
und auch alle Abfälle mitgenommen werden. 
Für Großveranstaltungen können nach vorhe-
riger Rücksprache mit dem Eigentümer andere 
Regelungen vereinbart werden.

§ 16 
Haftung/Schadenersatzansprüche

(1) Für alle Schäden, die durch den Nutzer, seine 
Mitglieder, Besucher oder Dritte anlässlich der 
vertraglichen Nutzung am Vertragsgegenstand 
verursacht werden (aus Anlass der Benutzung 
entstehen), haftet der Nutzer. Er haftet in dem 
genannten Zusammenhang insbesondere für 
Schäden, die am Gebäude oder Inventar der 
Stadt durch Anbringen von Dekoration oder 
Werbung, durch Einbringen fremder oder Ver-
änderungen eigener Einrichtungsgegenstände 
entstehen.

(2) Der Nutzer hat die Stadt von sämtlichen 
Ansprüchen, insbesondere Schadenersatzan-
sprüchen, freizustellen, die aus dem Anlass der 
Überlassung der Sportstätte an den Nutzer, von 
Mitgliedern des Nutzers, anderen Benutzern, 
Besuchern oder Dritten gegen die Stadt gerichtet 
werden. Für Ansprüche aus der Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht haftet die Stadt nur 
insoweit, als dies der Zustand der Mietsache 
vor deren Überlassung an den Nutzer zu be-
gründen vermag. In diesem Zusammenhang 
drohende Gefahren hat der Nutzer der Stadt 
unverzüglich anzuzeigen.

(3) Die Stadt kann von dem Nutzer den vorherigen 
Abschluss einer Versicherung zur Deckung 
o. g. Ansprüche verlangen. Sie ist berechtigt, 
entstandene Schäden auf Kosten des Nutzers 
beseitigen zu lassen.

(4) Die Stadt haftet nicht für abgestellte Fahrzeuge, 
abgelegte Kleidungsstücke und andere von 
den Benutzern mitgebrachte oder abgestellte 
Gegenstände in und auf den vertragsgegen-
ständlichen Sportstätten.

TEIL E: Schlussvorschriften
§ 17  

Inkrafttreten
(1) Diese Entgelt- und Sportstättenvergabeord-

nung tritt nach Ihrer Bekanntgabe in Kraft.
(2) Mit Inkrafttreten dieser Entgelt- und Sport-

stättenvergabeordnung tritt die Entgelt- und 
Sportstättenvergabeordnung vom 20.05.2015 
(RB-00610/14) außer Kraft. ■

Leipzig, 26.02.2021
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

Anlage 1: Nutzungsvertrag
Anlage 2: Hallenbelegungskriterien
Hinweis: Die benannten Anlagen sind zu finden 
auf https://www.leipzig.de/sport/
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 Termine Stellenausschreibung

In der Stadtverwaltung Leipzig wurden zum  
1. Januar 2021 die Aufgaben im Zusammenhang 
mit Schule aus dem bisherigen Amt für Jugend, 
Familie und Bildung herausgelöst und in einem 
neuen Amt für Schule gebündelt. Dieses Amt 
ist künftig dem Dezernat für Jugend, Schule 
und Demokratie zugeordnet. Die Herausforde-
rungen des aus fünf Abteilungen bestehenden  
neuen Amtes liegen vor allem in den zukunfts-
orientierten Themen, wie dem weiteren Ausbau 
des Schulnetzes und Digitalisierungsthemen 
rund um Schule. Dem Schulhausbau zur Schaf-
fung von zukunftsfähigen, pädagogisch hoch-
wertigen sowie inklusiven Lernorten kommt 
hier eine hohe Bedeutung zu. Der Aufbau von 
Gemeinschaftsschulen bietet eine besondere 
Chance, das längere gemeinsame Lernen in 
unserer Stadt zu realisieren.
Schwerpunkte der Leitung des Amtes sind:
• Wahrnehmung der Dienst- und Fachauf-

sicht sowie der Personal- und Organisati-
onsentwicklungsverantwortung für alle 
Mitarbeiter/-innen des Amtes

• Führungsaufgaben im Prozess der Ziel- und 
Organisationsentwicklung des neugebilde-
ten Amtes für Schule sowie des geplanten 
Umzugs 

• Unterhaltung und Ausbau des Leipziger 
Schulnetzes als wesentliche Herausforde-
rung in der wachsenden Stadt Leipzig 

• fachliche und infrastrukturelle Gestaltung 
der Herausforderungen der „Digitalisierung 
von Schule“

• Erweiterung der Leipziger Schullandschaft 
um das Angebot der Gemeinschaftsschulen, 
dabei insbesondere Entwicklung eines kon-
zeptionellen Rahmens und Unterstützung 
der baulichen und inhaltlichen Umsetzung 
in Abstimmung mit beteiligten Akteuren 
auf kommunaler und Landesebene

• Koordinierung der Zusammenarbeit mit 
anderen Ämtern, Behörden, Körperschaf-
ten sowie stadteigenen und stadtnahen 
Beteiligungen

• Mitarbeit in regionalen und überregionalen 
Gremien und Bürgerforen sowie ständige 
Öffentlichkeitsarbeit zum gesamten Auf-
gabenbereich

• Zusammenarbeit mit Freiwilligendiensten, 
Trägern der freien Jugendhilfe und über-
örtlichen Trägern der Jugendhilfe in schu-
lischen Belangen (z. B. Schulsozialarbeit, 
Bundesfreiwilligendienst, Schulbegleitung)

Für diese Tätigkeit wird eine Persönlichkeit 
gesucht, die folgende Anforderungen erfüllt:
• wissenschaftlicher Hochschulabschluss 

(Diplom an einer Universität oder Master-
abschluss) in der Fachrichtung Allgemeine 
Verwaltung, Pädagogik, Bau- oder Inge-
nieurswesen oder in einer vergleichbaren 
Fachrichtung 

 oder 
• durch Erste und Zweite Staatsprüfung 

beziehungsweise Masterabschluss und 
Staatsprüfung erworbene Lehrbefähigung 
für ein Lehramt

• mindestens drei Jahre Führungs- und Lei-
tungserfahrung

• ausgewiesene Fähigkeit zur Führung und 
Motivation von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern sowie Führungskompetenzen 
entsprechend der Führungsleitlinien der 
Stadt Leipzig

• kreative Herangehensweise und Ideen zur 
Umsetzung der Themen Schulhausbau, 

Digitalisierung von Schule sowie Schaffung 
des Angebots von Gemeinschaftsschulen 

• Erfahrungen in o. g. Aufgabenbereichen 
und in der Umsetzung von Veränderungs-
prozessen 

• prozessorientiertes Denken und Handeln 
sowie professionelles und verbindliches 
Auftreten nach innen und außen

• sehr gute und transparente Kommunika-
tionsfähigkeit im Umgang mit anderen 
Ämtern und Behörden, politischen Gremien, 
Trägern und der Öffentlichkeit

• hohes Maß an Sozial-, Konflikt- und Pro-
blemlösungskompetenz 

• hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität 
sowie Eigenverantwortung

Das bieten wir:
• eine unbefristete Stelle mit einem einzel-

vertraglich geregelten Entgelt
• einen Arbeitsplatz im Herzen einer von ho-

her Lebensqualität, sozialer und kultureller 
Vielfalt geprägten Stadt mit mehr als 600.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern

• vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und 
flexible Arbeitszeiten

• drei Tage Bildungsförderung im Kalen-
derjahr

• eine zusätzliche betriebliche Altersver-
sorgung

• ein ermäßigtes Ticket für den Personennah-
verkehr („Job-Ticket“)

Bitte lesen Sie vor einer Bewerbung unsere 
Hinweise zum Stellenbesetzungsverfahren
• unter www.leipzig.de/bewerbungshinwei-

se und beachten Sie, dass wir unsere Stellen 
nur nach Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung besetzen dürfen. Wir können 
Sie daher im weiteren Verfahren nur dann 
berücksichtigen, wenn Sie uns Nachweise 
hierüber vorlegen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit:
• Bewerbungsschreiben
• tabellarischem Lebenslauf
• Nachweis über die erforderliche berufliche 

Qualifikation
• Kopien von qualifizierten Dienst-/Arbeits-

zeugnissen/ Beurteilungen, die nicht älter 
als drei Jahre sind

• gegebenenfalls Referenzschreiben. 
Über den Verfahrensablauf sowie die Stellenbe-
setzung entscheidet eine Auswahlkommission, 
die sich aus Verwaltungspersonal, Stadträtin-
nen/Stadträten sowie externen Fachexperten 
zusammensetzt. Aus diesem Grund werden 
Sie gebeten, Ihrer Bewerbung eine Erklärung 
beizufügen, dass Sie der Einsichtnahme in 
Ihre Bewerbungsunterlagen durch die Aus-
wahlkommission sowie die Fachexperten 
zustimmen.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung die Stel-
lenausschreibungsnummer 40 03/21 10 an und 
nutzen Sie für Ihre Bewerbung das Online-
Bewerber-Portal auf www.leipzig.de/stellen.
Fragen zu den Arbeitsinhalten beantwortet 
Ihnen gern die Beigeordnete, für Jugend, 
Schule und Demokratie, Frau Bürgermeisterin 
Felthaus, die Sie unter der Telefonnummer 
0341 123-1700 erreichen. Für Fragen zum 
Auswahlverfahren und den allgemeinen Rah-
menbedingungen steht Ihnen die Leiterin des 
Personalamtes, Frau Franko, zur Verfügung. 
Sie erreichen sie unter der Telefonnummer 
1 23-27 10.
Ausschreibungsschluss ist der 18. April 
2021. ■

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 05.03.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-011578-BV-63.30-JBO einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung 

einzelner Fragen für das Vorhaben: „Nut-
zungsänderung der Wohnung B.1.04 in eine 

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht: 
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 19.02.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-011963-VV-63.42-MAS einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen: 
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Nutzungsänderung eines Einzelhandels für 
Möbel in Einzelhandel im Bereich Nahversor-
gung, mit einer Verkaufsfläche unter 800 qm, 
sowie Abriss (Anbau), Arthur-Hoffmann-
Straße 75, 77, 79“, Leipzig, Gemarkung 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung  

einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung 
der Wohnung B.1.04 in eine Ferienwohnung Toskastraße 10 B“, 

Leipzig, Gemarkung Wahren, Flurstück 86/11

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung eines 
Einzelhandels für Möbel in Einzelhandel im Bereich 

Nahversorgung, mit einer Verkaufsfläche unter 800 qm, sowie Abriss 
(Anbau), Arthur-Hoffmann-Straße 75, 77, 79“, Leipzig, Gemarkung 

Leipzig, Flurstücke 3085/7, 3085i, 3085/4, 3085h, 3085/5, 3085/6

Ferienwohnung Toskastraße 10 B“, Leipzig, 
Gemarkung Wahren, Flurstück 86/11 ist 
erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in 
dem Vorbescheid aufgeführten und mit der 
Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG 
Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leip-
zig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung des Vorbescheides an die Ei-

gentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen der Vorbescheid zuzustellen ist, durch 
diese Bekanntmachung ersetzt;    § 70 Abs. 3 
Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung des Vorbescheides an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntma-
chung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer 1 23-52 40 gebeten. ■

Leipzig, Flurstücke 3085/7, 3085i, 3085/4, 
3085h, 3085/5, 3085/6, im Genehmigungs-
verfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt. 

2. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen 
und Auflagenvorbehalte. 

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Südost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden. 
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird. 
Hinweise zur Bekanntmachung: 
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO. 

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO. 

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn. 

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer 1 23-89 27 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Das Amt für Stadtgrün und Gewässer, Abteilung 
Friedhöfe, gibt den Nutzungsberechtigten aller 
Grabstätten bekannt, dass Wintereindeckung/
Grabschmuck durch den Nutzungsberechtigten 
bis zum 15.04.2021 zu entfernen ist. Bis dahin nicht 
beräumte(r) Wintereindeckung/Grabschmuck 
wird nach § 30 Abs. 2 der Friedhofssatzung, für die 
Benutzung der von der Stadt Leipzig verwalteten 
Friedhöfe vom 15.12.2010, von der Friedhofsver-
waltung beseitigt. ■

Entfernung von  
Wintereindeckungen auf  

Friedhöfen bis zum 15.04.2021

Tagesordnungen für die nachstehend 
aufgeführten Sitzungen der Ortschaftsrä-
te lagen zu Redaktionsschluss teilweise 
nicht vor. Für aktuelle Informationen zum 
Sitzungsgeschehen, besuchen Sie bitte 
www.leipzig.de 
Ortschaftsrat Burghausen
30.03., 19.00 Uhr, Sitzungszimmer des ehem. 
Gemeindeamts, Miltitzer Straße 1
 - Eröffnung und Begrüßung 
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Änderungen/Feststellung der Tagesordnung
 - Protokollkontrolle
 - Beigeordnete für Jugend, Schule und Demo-

kratie, Frau Felthaus stellt sich vor
 - Besprechung mit dem Dez. III über verwahr-

loste Grundstücke in Burghausen
 - Besprechung offener Fragen, Genehmigung 

der EU – Sacheinlage
 - Vorschläge HH 2021-2022 
 - Ergebnisse erweiterter HHA
 - Vergabe von Brauchtumsmitteln

Ortschaftsrat Holzhausen
08.04., 19.30 Uhr – Videokonferenz  ■

(Änderungen vorbehalten)

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Stadtbezirksbeirat Nord am 01.04., 17.30 
Uhr – Videokonferenz
Link zur Sitzung: https://www.leipzig.de/
buergerservice-und-verwaltung/stadtrat/stadt-
bezirksbeiraete/stadtbezirksbeirat-nord/
 - Gespräch mit der Patin des Stadtbezirksbei-

rats und Bürgermeisterin Dr. Jennicke
 - Planungsbeschluss – Neubau Kindertages-

einrichtung, Poetenweg 24
 - Sanierung Rosentalhügel

Stadtbezirksbeirat Südost am 30.03., 18.30 
Uhr – Videokonferenz
Link zur Sitzung: https://www.leipzig.de/
buergerservice-und-verwaltung/stadtrat/stadt-
bezirksbeiraete/stadtbezirksbeirat-suedost/
 - Vorstellung Spielplatz „Kletterplatz“  im 

Lene-Voigt-Park 
 - Satzung zur Aufhebung des Vorha-

ben- und Erschließungsplanes Nr. 58 
„Medizinisch-wissenschaftliches Zentrum 
Leipzig Südost“;Stadtbezirk: Südost, Orts-
teil: Probstheida;Freigabe zur frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung

 - Satzung zur Aufhebung der Sanierungssat-
zung „Leipzig-Reudnitz“

 - Bau- und Finanzierungsbeschluss Südfried-
hof, Friedhofsweg 3 – Büro- und Sozialge-
bäude Gärtnerunterkunft

Stadtbezirksbeirat Nordwest am 01.04., 
18.00 Uhr – Videokonferenz
Link zur Sitzung: https://www.leipzig.de/
buergerservice-und-verwaltung/stadtrat/stadt-
bezirksbeiraete/stadtbezirksbeirat-nordwest/
 - Verunreinigung des Auensees
 - Gespräch u. Austausch mit Herrn Schülke

Stadtbezirksbeirat West am 29.03., 18.00 
Uhr – Videokonferenz
Link zur Sitzung: https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3a1576458dd81348669e5ab
829115839d0%40thread.tacv2/16151909494
02?context=%7b%22Tid%22%3a%223a2ea
3c5-4bc8-44b2-bc19-5d446227d778%22%2c%
22Oid%22%3a%22c882d816-446b-4d7d-a901-
bbc65c81c453%22%7d
 - Planungsbeschluss Kindertageseinrichtung 

Kändlerstraße 11 – Ersatzneubau mit Kinder- 
und Familienzentrum

 - Jubiläum: 45 Jahre Grünau
Stadtbezirksbeirat Altwest am 07.04., 17.30 
Uhr – Videokonferenz
Link zur Sitzung: https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3afe20e1ee1f8f47f6911dc
a65f8b90f72%40thread.tacv2/16152829159
36?context=%7b%22Tid%22%3a%223a2ea
3c5-4bc8-44b2-bc19-5d446227d778%22%2c%
22Oid%22%3a%22c882d816-446b-4d7d-a901-
bbc65c81c453%22%7d
 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kita 

„Regenbogen“ in der Kantor-Andrä-Str. 16
Stadtbezirksbeirat Ost am 07.04.,18.00 
Uhr – Videokonferenz
Link zur Sitzung: https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3ameeting_NjRmZDJhM2UtN
TE2Zi00Y2QwLWE1NGEtMmM2NDM4Nzg4YTA
2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3
a%223a2ea3c5-4bc8-44b2-bc19-5d446227d778
%22%2c%22Oid%22%3a%2269683106-b076-
4850-a256-50d1effe5c79%22%7d
 - Gespräch zur Verkehrssituation in Anger-

Crottendorf (Herr Bürgermeister Dienberg 
und Frau Geißler-Ploog vom Ordnungsamt) 

 - Satzung zur Aufhebung der Sanierungssat-
zungen „Neustädter Markt“

 - Informationen des Quartiersmanagements 
Leipziger Osten und Paunsdorf

Stadtbezirksbeirat Süd, Sondersitzung am 
30.03., 17.00 Uhr – Videokonferenz
Link zur Sitzung: https://www.leipzig.de/
buergerservice-und-verwaltung/stadtrat/stadt-
bezirksbeiraete/stadtbezirksbeirat-sued/
 - Bebauungsplan Nr. 464 „Freifläche am 

Connewitzer Kreuz
 - Sanierungsgebiet „Leipzig/Connewitz-

Biedermannstraße“ ■
(Änderungen vorbehalten)

29.03., 15.00 Uhr im Festsaal, Neues Rat-
haus, Martin-Luther-Ring 4-6 
 - Es handelt sich um eine öffentliche Sitzung 

des Wahlausschusses zur Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses für die 
Wahl des Leipziger Jugendparlamentes 
2021. ■

Die Linke
30.03., 18.00 Uhr – Online-Gespräch
 - Bürgersprechstunde mit Sören Pellmann 

unter https://www.facebook.com/MdBSo-
erenPellmann ■

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

Feststellung Wahlergebnis 
Jugendparlament

Veranstaltungen der  
Fraktionen

In der Gemeinde Leipzig, wurden an den Flur-
stücken 407, 406/4  (Gemarkung Knauthain) und 
492, 493, 343/23, 49/1, 48/e, 49/3, 45, 55/a, 48/d 
(Gemarkung Hartmannsdorf) Flurstücksgren-
zen durch eine Katastervermessung bestimmt 
und abgemarkt. Allen betroffenen Eigentümern 
und Erbbauberechtigten  werden die Ergebnisse 
der Grenzbestimmung  und Abmarkung durch 
Offenlegung bekannt gemacht. Die Ermächti-
gung zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten 
auf diesem Wege ergibt sich aus § 17 der Ver-
ordnung des Sächsischen Staatsministeriums 
des Inneren zur Durchführung des sächsischen 
Vermessungsgesetzes (Durchführungsver-
ordnung zum Sächsischen Vermessungs- u. 
Katastergesetz – SächsVermKatGDVO) vom 
6. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 275).
Die Ergebnisse liegen ab dem 27.03.2021 bis 
zum 27.04.2021 in meinen Geschäftsräumen: 
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin, 
Dipl.-Ing.(FH) Sylvia Scheffer, Dieskaustraße 

169, 04249 Leipzig in 04249 Leipzig Montag 
bis Freitag von 9.00 bis 16.00 Uhr, zur Ein-
sichtnahme bereit. Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 5 
SächsVermKatGDVO gelten die Ergebnisse der 
Grenzbestimmung und Abmarkung ab dem 
04.05.2021 als bekannt gegeben.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Tele-
fonnummer 9 80 06 11 zur Verfügung.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenz-
bestimmung und Abmarkung können die be-
troffenen Eigentümer und Erbbauberechtigten 
innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwer-
den der Bekanntgabe Widerspruch einlegen.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei mir oder dem Staatsbetrieb 
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, 
Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden einzulegen. ■
Leipzig, 19.03.2021

gez. Sylvia Scheffer
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin

Offenlegung von Ergebnissen einer Grenzfeststellung  
und Abmarkung gemäß § 17 der Durchführungsverordnung 

zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz –  
SächsVermKatGDVO in der jeweils geltenden Fassung
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In der stetig wachsenden Stadt Leipzig mit mehr als 600.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist 
die Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen eine stetige Herausforderung. Darüber hinaus stellt 
die Gestaltung und Umsetzung der Anforderungen im Zusammenhang mit dem Thema Schule und 
Digitalisierung einen wesentlichen Aufgabenschwerpunkt dar. Leipzigs dynamische Entwicklung mit 
einer engen Zusammenarbeit der Fachbereiche und einer systematischen Bürgerbeteiligung liegt uns am 
Herzen. Ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg bildet die strategische Stadtentwicklungspolitik im Sinne 
einer modernen Verwaltung. Sie können gemeinsam mit uns die Zukunft der Stadt in herausgehobener, 
verantwortungsvoller Position aktiv mitgestalten. Für die genannte Stelle sucht die Stadt Leipzig zum 
1. September 2021 eine engagierte und fachlich versierte Persönlichkeit.

Leiterin/Leiter  
des Amtes für Schule

 Termin
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 09.03.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-011973-VV-63.40-IEH einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Errichtung einer Balkonanlage, Kapellen-
straße 13“, Leipzig, Gemarkung Reudnitz, 
Flurstück 554, im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Verein-
fachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung wird folgende 
Abweichung zugelassen: Abweichung 
gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den An-
forderungen aus § 50 Abs. 1 dahingehend, 
dass das Vorhaben ohne die Herstellung 
der Barrierefreiheit der Wohnungen eines 
Geschosses zugelassen wird.

(3) Entscheidung über Ausnahmen und Befrei-
ungen des zu prüfenden Fachrechts: 
1. Das o. g. Bauvorhaben erhält die Zu-

stimmung der unteren Denkmalschutz-
behörde gemäß § 12 Abs. 3 Sächsisches 
Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG).

2. Das o. g. Bauvorhaben im Geltungsbe-
reich einer städtebaulichen Erhaltungs-
satzung („Neuschönefeld“) erhält im 
Benehmen mit dem Stadtplanungsamt 
Leipzig die Genehmigung gemäß § 173 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB). 

3. Das o. g. Bauvorhaben im Geltungsbe-
reich einer sozialen Erhaltungssatzung 
(„Eisenbahnstraße“) erhält im Benehmen 
mit dem Amt für Wohnungsbau und 
Stadterneuerung Leipzig die Genehmi-
gung gemäß § 173 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB). 

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmal-
pflege der Stadt Leipzig hat als untere Bau-
aufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2020-013524-BV-63.30-MAR einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung 

einzelner Fragen für das Vorhaben: „Vor-
bescheid: Gartenhausanlage, Dürrenberger 
Straße 8“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, 
Flurstücke 959, 961/2, ist erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. 
West, SG Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absen-
derbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wi-
derspruch innerhalb eines Monats nach Be-

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) 
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer Baugenehmigung 

für das Vorhaben: „Errichtung einer Balkonanlage, Kapellenstraße 13“,  
Leipzig, Gemarkung Reudnitz, Flurstück 554

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Vorbescheid: Gartenhausanlage, 
Dürrenberger Straße 8“, Leipzig, Gemarkung Lindenau,  

Flurstücke 959, 961/2

(4) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, 
Auflagen und Auflagenvorbehalte.

(5) Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 
in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung des Vorbescheides an die 

Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen der Vorbescheid zuzu-
stellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung des Vorbescheides an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer 1 23-51 18 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 26.02.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-012423-VV-63.30-DSC einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorha-

ben: „Errichten des sozialen Zentrums 
„Sommerküche, Silcherstraße“, Leipzig, 
Gemarkung Leutzsch, Flurstück 275/8 
im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingun-
gen, Auflagen und Auflagenvorbehalte. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. 
West, SG Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absen-

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichten des sozialen Zentrums 
Sommerküche, Silcherstraße“, Leipzig, Gemarkung Leutzsch,  

Flurstück 275/8

derbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wi-
derspruch innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 
in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstü-
cke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 
SächsBO wird aufgrund der großen Anzahl 
der Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntma-
chung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer 1 23-51 22 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 04.03.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-011420-VV-63.42-KKE einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Anpassung der Balkonanlagen, Brandvor-
werkstraße 65“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, 
Flurstück 2529p, im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Verein-

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am  22.03.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2013-002378-SB-63.30-JBE einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Errichtung eines Hubschrauberlandeplat-
zes, Georg-Schwarz-Straße 49“, Leipzig, 
Gemarkung Lindenau, Flurstücke 681/2, 
684/3, 681/4, 681/5, 681/6, 681/7, im Ge-
nehmigungsverfahren nach § 64 Sächsische 
Bauordnung (Sonderbau) wird bis zum 
14.07.2023 verlängert.

(2)  Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, 
Auflagen und Auflagenvorbehalte. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, 
SG Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 
Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 
118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt 
werden.

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Anpassung der  
Balkonanlagen, Brandvorwerkstraße 65“, Leipzig,  

Gemarkung Leipzig, Flurstück 2529p

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung  

einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines 
Hubschrauberlandeplatzes, Georg-Schwarz-Straße 49“,  

Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstücke 681/2, 684/3, 681/4, 
681/5, 681/6, 681/7

fachtes Verfahren) ist erteilt.
(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen 

und Auflagen 
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die 

in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Südost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landes-
direktion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, 
Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nach-
barn, denen die Baugenehmigung zuzustellen 
ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 
Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekanntma-
chung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig 
– Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss 
direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
1 23-51 67 gebeten. ■

Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Sachbearbeiter unter der 
Telefonnummer  1 23-51 85 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Nordost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leip-
zig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer 1 23-52 48 gebeten. ■
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* Die öffentliche Bekanntgabe erfolgte gemäß 
§ 1 SächsVwVfZG, § 41 Abs. 4 VwVfG i. V. m. 
§ 3 Abs. 1 Satz 1, § 4 Abs. 2 Bekanntmachungs-
satzung der Stadt Leipzig in Form der Notbe-
kanntmachung des verfügenden Teils dieser 
Allgemeinverfügung durch Einrücken in die 
Leipziger Volkszeitung und durch Aushang 
an der Bekanntgabestelle im Neuen Rathaus, 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig jeweils 
am 20.03.2021. Die Bekanntmachung wird 
nun gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2, § 1 Bekanntma-
chungssatzung in der vorgeschriebenen Form 
unverzüglich wiederholt.
Die Kreisfreie Stadt Leipzig erlässt auf der 
Grundlage des § 28 Abs. 1 Satz 1, § 29 Abs. 1 
und 2, § 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutz-
gesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Satz 1 der 
Verordnung der Sächsischen Staatsregierung 
und des Sächsischen Staatsministeriums für 
Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zur Regelung der Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz und für die Kostenerstat-
tung für Impfungen und andere Maßnahmen 
der Prophylaxe folgende

Allgemeinverfügung:
1. Begriffsbestimmung
 Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung 

gelten, soweit nicht anders angegeben, für 
folgende Personen (betroffene Personen):

1.1 Personen, denen vom Gesundheitsamt oder 
auf Veranlassung des Gesundheitsamtes 
mitgeteilt wurde, dass sie aufgrund eines 
engen Kontakts zu einem bestätigten Fall 
von COVID-19 (Quellfall) nach den jeweils 
geltenden Kriterien des Robert Koch-Instituts 
Kontaktpersonen der Kategorie I sind. Dazu 
gehören insbesondere Personen, die mit der 
positiv getesteten Person in einem Hausstand 
zusammenleben (Hausstandsangehörige), 
auch wenn sie noch keine Mitteilung gemäß 
Satz 1 erhalten haben.

1.2 Personen, die Erkrankungszeichen zeigen, 
die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hin-
deuten, und für die entweder das Gesund-
heitsamt eine Testung auf SARS-CoV-2 
angeordnet hat oder die sich aufgrund der Er-
krankungszeichen nach ärztlicher Beratung 
einer Testung auf SARS-CoV-2 unterzogen 
haben (Verdachtspersonen). 

1.3 Personen, die sich selbst mittels Antigen-
schnelltest positiv getestet haben (sog. 
Corona-Laien-Test, der ohne fachkundige 
Aufsicht durchgeführt wurde), gelten bis 
zum Vorliegen des PCR-Tests (molekular-
biologische Untersuchung auf das Vorhan-
densein von Coronavirus SARS-CoV-2) als 
Verdachtsperson.

1.4 Personen, die Kenntnis davon haben, dass 
ein nach Inkrafttreten dieser Allgemeinver-
fügung bei ihnen vorgenommener PCR-Test 
oder Antigenschnelltest (Antigentest für den 
direkten Erregernachweis von SARS-CoV-2) 
oder ein unter fachkundiger Aufsicht selbst 
durchgeführter Antigenschnelltest oder 
PCR-Test ein positives Ergebnis aufweist 
(positiv getestete Personen) und die weder 
Kontaktpersonen der Kategorie I nach Nr. 
1.1 dieser Allgemeinverfügung noch Ver-
dachtspersonen nach Nr. 1.2 oder Nr. 1.3 
dieser Allgemeinverfügung sind. 

1.5 Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung 
gelten zudem für betroffene Personen, die 
nicht ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Kreisfreien Stadt Leipzig haben oder zuletzt 
hatten, wenn der Anlass für die Amts-
handlung in der Kreisfreien Stadt Leipzig 
hervortritt. In diesen Fällen wird das örtlich 
zuständige Gesundheitsamt unverzüglich 
unterrichtet. Die Regelungen dieser Allge-
meinverfügung gelten so lange fort, bis das 
örtlich zuständige Gesundheitsamt etwas 
anderes entscheidet.

2. Vorschriften zur Absonderung
2.1 Anordnung der Absonderung:
2.1.1 Kontaktpersonen der Kategorie I müssen 

sich unverzüglich nach der Mitteilung des 
Gesundheitsamts oder der Mitteilung auf 
Veranlassung des Gesundheitsamts gemäß 
Nr. 1.1 und bis zum Ablauf des 14. Tages nach 
dem vom Gesundheitsamt mitgeteilten letz-
ten Kontakt mit einem bestätigten COVID-
19-Fall absondern, sofern keine anderweitige 
Anordnung des Gesundheitsamtes erfolgt. 
Das Gesundheitsamt nimmt die Kontakt-
daten auf und belehrt die Kontaktpersonen 
unverzüglich schriftlich oder elektronisch 
über die einzuhaltenden Maßnahmen.

 Hausstandsangehörige müssen sich unver-
züglich nach Kenntniserlangung von dem 
positiven Testergebnis der im Hausstand 
wohnenden Person in Absonderung be-
geben. Hausstandsangehörige, in deren 
Haushalt eine Person mit Verdacht auf eine 
Infektion (Verdachtsperson 1.2, 1.3) lebt, 
sollen ihre Kontakte reduzieren.

 Ausgenommen von der Pflicht zur Absonde-
rung und der Weitergabe ihrer Kontaktdaten 
bzw. der Reduktion ihrer Kontakte sind 
folgende Personen:
a) Hausstandsangehörige, die bereits selbst 

vor höchstens drei Monaten mittels PCR-
Test positiv getestet wurden, symptomfrei 
sind und deren Absonderung beendet ist, 
sowie 

b) Hausstandsangehörige, die seit dem Zeit-
punkt der Testung bzw. Symptombeginn 
sowie in den zwei Tagen vor diesem 
Zeitpunkt keinen Kontakt zu der positiv 
getesteten Person hatten und ihrerseits 
keine typischen Symptome aufweisen.

 Wenn bei dem Quellfall der Kontaktperson 
(inkl. Hausstandsangehörige nach Buchstabe 
a) der Verdacht auf eine Infektion mit be-

sorgniserregenden SARS-CoV-2-Varianten 
(variants of concern, VOC) besteht bzw. eine 
solche Infektion nachgewiesen ist, ist keine 
Ausnahme der Absonderung möglich.

2.1.2 Verdachtspersonen müssen sich unverzüg-
lich nach der Mitteilung des Gesundheits-
amts über die Anordnung der Testung oder, 
wenn eine solche Anordnung nicht erfolgt 
ist, nach Vornahme der Testung absondern. 
Verdachtspersonen, die sich selbst mittels ei-
nes sogenannten Corona-Laien-Tests positiv 
getestet haben (1.3), müssen unverzüglich 
einen PCR-Test durchführen lassen und 
sich bis zum Vorliegen des Testergebnisses 
absondern. 

 Für den Zeitraum der Durchführung einer 
Testung außerhalb des Absonderungsortes 
gilt die Absonderung als aufgehoben. Im 
Fall eines positiven PCR-Testergebnisses 
gelten die Regelungen für positiv getestete 
Personen. 

 Verdachtspersonen sind verpflichtet, ihre 
Hausstandsangehörigen (2.1.1) über den 
Verdacht auf eine Infektion zu informieren 
und auf das Gebot zur Kontaktreduzierung 
hinzuweisen.

2.1.3 Positiv getestete Personen müssen sich 
unverzüglich nach Kenntniserlangung des 
positiven Testergebnisses absondern. Die 
positiv getestete Person ist verpflichtet, 
sich beim Gesundheitsamt zu melden und 
über das Testergebnis zu informieren. Sie 
hat zugleich dem Gesundheitsamt ihre 
Absonderung unter Angabe ihres Namens, 
sowie einer Post und E-Mail-Adresse/Te-
lefonnummer mitzuteilen. Außerdem hat 
sie das Gesundheitsamt über ihre engen 
Kontaktpersonen, inklusive der Hausstands-
angehörigen, zu informieren. Dies sind 
diejenigen Personen, mit denen für einen 
Zeitraum von mehr als 15 Minuten und mit 
einem Abstand von weniger als 1,5 Metern 
ein Kontakt ohne das beiderseitige Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung bestand oder 
Personen, mit denen ein schlecht oder nicht 
belüfteter Raum über eine längere Zeit geteilt 
wurde (Kontaktperson Kategorie I). Zudem 
ist sie verpflichtet, ihre Hausstandsangehöri-
gen über das positive Testergebnis und die 
damit verbundene Pflicht zur Absonderung 
zu informieren. 

2.1.4 Durch einen Antigenschnelltest positiv 
getestete Personen sollen sich dringend 
mittels eines PCR-Tests bei einem Arzt oder 
bei einer testenden Stelle nachtesten lassen, 
um das Testergebnis zu bestätigen. Im Falle 
der Positivtestung durch einen Selbsttest 
(Corona-Laien-Test, 1.3) besteht die Pflicht 
zur Nachtestung mittels PCR-Untersuchung, 
bis zum Vorliegen des Ergebnisses gelten sie 
als Verdachtsperson (2.1.2). 

2.2 Die Absonderung hat in einer Wohnung oder 
einem anderweitig räumlich abgrenzbaren 
Teil eines Gebäudes zu erfolgen.

2.3 Kontaktpersonen der Kategorie I, Verdachts-
personen und positiv getestete Personen 
dürfen während der Zeit der Absonderung 
die Wohnung nicht ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Gesundheitsamtes verlas-
sen. Der zeitweise Aufenthalt in einem zur 
Wohnung gehörenden Garten, einer Terrasse 
oder eines Balkons ist nur alleine gestattet. 

2.4 In der gesamten Zeit der Absonderung muss 
eine räumliche oder zeitliche Trennung des 
Betroffenen von anderen Hausstandsange-
hörigen sichergestellt sein. Eine „zeitliche 
Trennung“ kann z. B. dadurch erfolgen, dass 
die Mahlzeiten nicht gemeinsam, sondern 
nacheinander eingenommen werden. Eine 
„räumliche Trennung“ kann z. B. dadurch 
erfolgen, dass sich die betroffene Person in 
einem anderen Raum als die anderen Haus-
standsangehörigen aufhält.

2.5 Während der Absonderung darf die betrof-
fene Person keinen Besuch durch Personen, 
die nicht zum selben Hausstand gehören, 
empfangen. Das Gesundheitsamt kann im 
begründeten Einzelfall eine andere Entschei-
dung treffen.

2.6 Die testende Stelle informiert die getesteten 
Personen schriftlich oder elektronisch über 
die Verpflichtung zur Absonderung. Die 
Meldepflichten gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. 
t und § 7 Abs. 1 Nr. 44a IfSG bleiben davon 
unberührt und erfolgen digital unter Nut-
zung eines individuellen e-Meldeportales 
des Gesundheitsamtes.

3. Hygieneregeln während der Absonderung
3.1 Die Kontaktperson der Kategorie I, die 

Verdachtsperson oder die positiv getestete 
Person sowie ggf. auch weitere Hausstands-
angehörige werden vom Gesundheitsamt 
belehrt und hinsichtlich geeigneter Hygiene- 
und Schutzmaßnahmen, insbesondere zur 
Verhinderung einer weiteren Verbreitung 
der Infektionen, informiert.

3.2 Die Hinweise des Gesundheitsamts zu den 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu 
beachten.

4. Maßnahmen während der Absonderung
4.1 Das Gesundheitsamt soll den Kontakt mit 

der Kontaktperson der Kategorie I aktiv 
aufnehmen und pflegen. Die Kontaktauf-
nahme erfolgt per Telefon, hilfsweise durch 
elektronische Kommunikationsmittel wie 
z. B. E-Mail oder andere digitale Medien.

4.2 Während der Zeit der Absonderung haben 
die Kontaktperson der Kategorie I und die po-
sitiv getestete Person ein Tagebuch zu führen, 
in dem – soweit möglich – zweimal täglich die 
Körpertemperatur und – soweit vorhanden – 
der Verlauf von Erkrankungszeichen sowie 
allgemeine Aktivitäten und der Kontakt zu 
weiteren Personen festzuhalten sind. Auf 
Verlangen des Gesundheitsamtes sind In-
formationen aus dem Tagebuch mitzuteilen.

4.3 Während der Absonderung haben die Kon-
taktperson der Kategorie I und die positiv 
getestete Person Untersuchungen (z. B. ärzt-
liche Konsultationen und Diagnostik) und 
die Entnahme von Untersuchungsmaterial 
durch Beauftragte des Gesundheitsamtes 
an sich vornehmen zu lassen. Dies betrifft 
insbesondere Abstriche von Schleimhäuten 
und Blutentnahmen.

4.4 Ist die Aufrechterhaltung des Geschäftsbe-
triebs in einem Unternehmen der kritischen 
Infrastruktur oder des Dienstbetriebs einer 
Behörde trotz Ausschöpfung aller organisa-
torischen Möglichkeiten, wie der Umsetzung 
von Personal aus anderen Bereichen, durch 
die Absonderung gefährdet, kann bei asym-
ptomatischen positiv getesteten Personen 
und Kontaktpersonen der Kategorie I die 
Ausübung der beruflichen Tätigkeit im 
Einzelfall unter Beachtung von Auflagen 
zur Einhaltung der Infektionshygiene zum 
Schutz anderer Mitarbeiter in der Anordnung 
der Absonderung zugelassen werden. Die 
Entscheidung trifft das zuständige Gesund-
heitsamt, ggf. nach Rücksprache mit dem 
betriebsärztlichen Dienst und der Betriebs- 
oder Behördenleitung. 

4.5 Nr. 4.4 gilt nicht für medizinisches und 
nicht-medizinisches Personal in Alten- und 
Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen und Kran-
kenhäusern, wenn bei der positiv getesteten 
Person oder dem Quellfall der Kontaktperson 
der Verdacht auf eine Infektion mit besorgnis-
erregenden SARS-CoV-2-Varianten (variants 
of concern, VOC) besteht bzw. eine solche 
Infektion nachgewiesen ist. 

5. Weitergehende Regelungen während der  
 Absonderung
5.1 Wenn Kontaktpersonen der Kategorie I 

Krankheitszeichen zeigen, die mit einer 
SARS-CoV-2-Infektion vereinbar sind, 
oder wenn sich bei Verdachtspersonen der 
Gesundheitszustand verschlechtert, haben 
sie das Gesundheitsamt unverzüglich te-
lefonisch, hilfsweise durch elektronische 
Kommunikationsmittel wie z. B. E-Mail oder 
andere digitale Medien zu kontaktieren.

5.2 Sollte während der Absonderung eine wei-
tergehende medizinische Behandlung oder 
ein Rettungstransport erforderlich werden, 
muss die betroffene Person vorab telefonisch 
die versorgende Einrichtung oder den Ret-
tungsdienst über den Grund der Absonde-
rung informieren. Das Gesundheitsamt ist 
zusätzlich zu unterrichten.

5.3 Ist die betroffene Person minderjährig oder ist 
eine Betreuerin oder ein Betreuer gesetzlich 
bestimmt, sind die Personensorgeberech-
tigten für die Einhaltung der Absonderung 
verantwortlich.

6. Beendigung der Maßnahmen
6.1 Bei Kontaktpersonen der Kategorie I, bei 

denen kein positives Testergebnis auf das 
Vorhandensein von Coronavirus SARS-
CoV-2 vorliegt, endet die Absonderung, 
wenn der enge Kontakt zu einem bestätigten 
COVID-19-Fall mindestens 14 Tage zurück-
liegt und während der Absonderung keine 
für COVID-19 typischen Krankheitszeichen 
aufgetreten sind, soweit das Gesundheitsamt 
nichts anderes angeordnet hat. Bei Hinweis 
auf oder Nachweis einer besorgniserregen-
den Variante von SARS-CoV-2 muss die 
Kontaktperson noch sieben Tage nach dem 
Ende der 14-tägigen Absonderungsdauer 
eine ergänzende Selbstbeobachtung auf 
Krankheitszeichen durchführen und bei Auf-
treten von Symptomen das Gesundheitsamt 
informieren. Treten Symptome auf, ist eine 
Testung vorzunehmen. Im Fall eines positi-
ven Testergebnisses gelten die Regelungen 
zur positiv getesteten Person (6.3). Das 
Gesundheitsamt kann eine Testung mittels 
Antigenschnelltest oder PCR-Untersuchung 
am Ende der Absonderungszeit anordnen.

 Die Absonderung endet, wenn bei dem 
Quellfall das positive Testergebnis des An-
tigenschnelltests bzw. der Verdacht auf eine 
SARS-CoV-2-Infektion nicht durch einen 
PCR-Test bestätigt wurde. 

6.2 Bei Verdachtspersonen endet die Abson-
derung mit dem Vorliegen eines negativen 
Testergebnisses (PCR-Test). Das negative 
Testergebnis ist auf Verlangen der Ver-
dachtsperson schriftlich oder elektronisch 
zu bestätigen. Ist das Testergebnis der Ver-
dachtsperson positiv, gelten die Regelungen 
zur positiv getesteten Person (6.3). 

6.3 Bei positiv getesteten Personen endet die 
Absonderung grundsätzlich nach 14 Tagen. 
Die Verkürzung der Absonderungszeit ist in 
Einzelfällen möglich, wenn nachgewiesen 
ist oder eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit 
besteht, dass keine Infektion mit einer besorg-
niserregenden Variante von SARS-CoV-2 
vorliegt. Hier trifft das Gesundheitsamt die 
notwendigen Anordnungen und entscheidet 
über die Beendigung der Absonderung. Bei 
Hinweis auf oder Nachweis einer Infektion 

Wiederholungsbekanntmachung*: Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig zum Vollzug des 
Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG)

Absonderung von Kontaktpersonen der Kategorie I, von Verdachtspersonen und  
von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen  

Bekanntmachung der Kreisfreien Stadt Leipzig vom 18.03.2021
mit besorgniserregenden SARS-CoV-2-Vari-
anten (variants of concern, VOC) kann das 
Gesundheitsamt zum Ende des Absonde-
rungszeitraums, frühestens am 13. Tag, die 
erneute Testung mittels Antigenschnelltest 
oder PCR-Untersuchung anordnen. Das 
Gesundheitsamt ist unverzüglich über das 
Testergebnis zu informieren.

 Bei fortbestehendem Nachweis von SARS-
CoV-2 über den Absonderungszeitraum 
hinaus, kann das Gesundheitsamt die Abson-
derung verlängern bzw. andere Maßnahmen 
ergreifen.

 Bei mittels Antigenschnelltest positiv getes-
teten Personen endet ihre Absonderung und 
ggfs. die der Hausstandsangehörigen mit 
dem Vorliegen eines negativen Testergeb-
nisses durch PCR-Test.

7. Zuwiderhandlungen
 Eine Zuwiderhandlung gegen diese Allge-

meinverfügung kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 
IfSG als Ordnungswidrigkeit geahndet wer-
den. Wird die Zuwiderhandlung vorsätzlich 
begangen und dadurch die Coronavirus-
Krankheit-2019 (COVID-19) verbreitet, kann 
dies gemäß § 74 IfSG als Straftat geahndet 
werden.

8. Sofortige Vollziehbarkeit, Inkrafttreten,  
 Außerkrafttreten
 Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes 

sofort vollziehbar. Sie tritt am Tag nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft und 
gilt bis auf Widerruf. Wird sie nicht wider-
rufen, so tritt sie mit Ablauf des 18.04.2021 
außer Kraft.

 Mit Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung 
wird gleichzeitig die Allgemeinverfügung 
der Stadt Leipzig zur Absonderung von 
Kontaktpersonen der Kategorie I, von 
Verdachtspersonen und von positiv auf 
das Coronavirus getesteten Personen vom 
10.02.2021 außer Kraft gesetzt. 

Hinweise:
Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 1 
Sächsisches Verwaltungsverfahrens- und Ver-
waltungszustellungsgesetz (SächsVwVfZG) i. 
V. m. § 41 Abs. 3 Verwaltungsverfahrens-gesetz 
(VwVfG) öffentlich bekannt gegeben, da eine 
Bekanntgabe an die Beteiligten aufgrund der 
Sachlage untunlich ist. 
Die öffentliche Bekanntgabe erfolgt gemäß §§ 
1 SächsVwVfZG, 41 Abs. 4 VwVfG i. V. m. §§ 
1, 3, 4 der Satzung der Stadt Leipzig über die 
Form der öffentlichen Bekanntmachung und der 
ortsüblichen Bekanntgabe (Bekanntmachungs-
satzung) vom 15.03.2000 durch ortsübliche 
Bekanntmachung des verfügenden Teils dieser 
Allgemeinverfügung in Form der Notbekannt-
machung. Eine Bekanntmachung im Leipziger 
Amtsblatt ist nicht rechtzeitig möglich. Eine 
weitere Verzögerung der Anordnungen ist 
aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht 
vertretbar. Die Notbekanntmachung erfolgt 
durch Einrücken in die Leipziger Volkszeitung 
und durch Aushang an der Bekanntgabestelle im 
Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 
Leipzig (Bekanntmachungstafeln in der Unteren 
Wandelhalle). Die Notbekanntmachung ist 
mit ihrer Durchführung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 
Bekanntmachungssatzung vollzogen. 
Diese Allgemeinverfügung und ihre Begrün-
dung können in den Zeiten von 9:00 bis 16:00 
Uhr als Aushang an der Bekanntmachungstafel 
in der Unteren Wandelhalle des Neuen Rat-
hauses, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
eingesehen werden.  
Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 
4 Satz 4 VwVfG am Tag nach der ortsüblichen 
Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
Diese Allgemeinverfügung und ihre Begrün-
dung können auch auf der Internetseite der 
Stadt Leipzig unter www.leipzig.de abgerufen 
und eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt 
Leipzig in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 
4-6, Sitzanschrift (Besucheranschrift: Gesund-
heitsamt, Friedrich-Ebert-Straße 19a, 04109 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form 
gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) eingelegt werden. Hierfür stehen fol-
gende Möglichkeiten zur Verfügung: 
1. Der Widerspruch kann unter rechtsamt@

leipzig.de durch E-Mail mit qualifizierter 
elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 
S. 2, 3 VwVfG erhoben werden. 

2. Der Widerspruch kann auch unter info@
leipzig.de-mail.de durch De-Mail in der 
Sendevariante mit bestätigter sicherer An-
meldung gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz 
erhoben werden. ■

Leipzig, 19.03.2021
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

www.leipzig.de/konzeptverfahren

Konzeptverfahren zur Bestellung eines Erbbaurechts  
am „Gewölbekeller“ für die Nutzung als gastronomische  

und kulturelle Einrichtung

Exposénummer:  0490-21
Lage:    Zschochersche Straße 12
Gemarkung:  Plagwitz
Flurstücke:  168/1, 168/2 (je Teilflächen)
Grundstücksgröße: ca. 1.711 m²
Eigentümer:  Stadt Leipzig

Die Stadt Leipzig stellt im Wege eines Konzeptver-
fahrens das o. g. Grundstück zur Bestellung eines 

Erbbaurechts bereit. Bewerbungen sind bitte mit 
den geforderten Unterlagen bis zum 21.06.2021 in 
einem verschlossenen Umschlag bei der Stadt Leipzig, 
Liegenschaftsamt, Terminstelle 1, Exposé 0490-21, 
Neues Rathaus, 04092 Leipzig einzureichen. ■ 

(Änderungen vorbehalten)

Mit der Förderung schwer zu erreichender junger 
Menschen (§ 16h SGB II) werden Jugendliche 
unter 25 Jahren gezielt angesprochen, die von 
den Regelangeboten der Sozialleistungssysteme 
nicht (mehr) erreicht werden. Die aktive Anspra-
che der jungen Hilfebedürftigen erfolgt, um ihre 
individuellen Schwierigkeiten zu überwinden und 
sie (zurück) auf den Weg in das Bildungs- und 
Beschäftigungssystem zu holen.
Damit bewegt sich diese Förderung des SGB II an 
der Schnittstelle zum SGB VIII (Jugendhilfe). Das 
Interessenbekundungsverfahren richtet sich an alle 
interessierten Projektträger. Das Jobcenter Leipzig 
ruft zur Einreichung von Projektvorschlägen auf. 
Ziel: Gegenstand dieser Projektförderung ist 
die bedarfsorientierte Unterstützung junger 
Menschen in schwierigen Lebenslagen am Über-
gang zwischen Schule und Beruf. Die (Wieder-) 
Eingliederung der Jugendlichen, die von der 
sozialen Grundsicherung nicht, noch nicht oder 
nicht mehr erreicht werden, sind erklärtes Ziel 
des Jobcenters Leipzig.
Zielgruppe: Die Zielgruppe umfasst grundsätzlich 
junge Menschen im Alter ab 15 und unter 25 Jahren, 
die aufgrund ihrer individuellen Problemlagen 
einen erschwerten Zugang zum Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt finden und (noch) keine Leistungen 
nach dem SGB II beantragt haben.
Inhalt: Gefördert werden niederschwellige Leis-
tungen, die den Prozess, junge Erwachsene in 
Ausbildung und Beschäftigung zu integrieren, un-
terstützen. Es muss sich um Angebote handeln, die 
deutlich über die gesetzlich verankerten Förder-
instrumente des SGB II, III und VIII hinausgehen 
und sich an den folgenden Inhalten orientieren:
• Aufsuchende Hilfen
• Heranführung an das Jobcenter und die Rege-

langebote des SGB II / SGB III
• Sozialpädagogische Beratungs- und Unterstüt-

zungsangebote
• Verbesserung des Arbeits- und Sozialverhal-

tens
• Stärkung von Eigeninitiative und individueller 

Belastbarkeit
• Berücksichtigung der persönlichen Lebens-

situation, der Wohnverhältnisse und der 
finanziellen Möglichkeiten

Die Förderung beginnt am 01.07.2021 und endet am 
30.06.2024. Die maximale Fördersumme beträgt bis 
zu 250.000 € pro Jahr. Über die komplette Projekt-
laufzeit beträgt das Gesamtbudget bis zu 750.000 €. 
Die Bieterfrist beginnt am Tag nach der Veröffent-
lichung und endet nach fünf Wochen, spätestens 
jedoch am 30.04.2021, 24:00 Uhr. 
Die Projektanträge sind an das Jobcenter Leip-
zig, Georg-Schumann-Straße 171-175, Team 572 
– Teamleitung, 04159 Leipzig, Stichwort „Inte-
ressenbekundung Projekt §16h SGB II“ oder an 
die E-Mailadresse Jobcenter-Leipzig.Team572@
jobcenter-ge.de zu richten.
Für weiterführende Informationen besuchen Sie 
bitte unsere Homepage unter: www.jobcenter-
leipzig.de. ■

Interessenbekundungs- 
verfahren  

Jobcenter Leipzig

Am 30. März sowie am 01., 06. und 08. April bietet 
die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Leipzig 
für alle Jugendlichen, die eine Lehrstelle suchen, 
ein individuelles Bewerbungstraining inklusive 
Bewerbungsmappencheck per Videoberatung an. 
Momentan kann die Agentur für Arbeit Leipzig 
persönliche Gespräche nicht wie bisher anbieten. 
Doch gerade in dieser Zeit sind Beratung, Infor-
mationen und Unterstützung für Jugendliche und 
Eltern wichtiger denn je.
Deshalb bieten die Leipziger Berufsberaterinnen 
und Berufsberater ein neues Angebot: Bewer-
bungstraining per Videoberatung. Ohne die 
Gefahr einer Ansteckung siehst und sprichst deine 
Berufsberaterin oder deinen Berufsberater und 
erhältst so wertvolle Tipps für deine Bewerbungen. 
Es gibt noch freie Termine. Also gleich anrufen 
und einen Termin festmachen: 91 3 333 33.
Der Kontakt zur Berufsberatung: Telefon 9 13 333 
33 (Mo.-Do. 10.00-15.00 Uhr); E-Mail: Leipzig.151-
Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeits-
agentur.de    
Internet: https://www.arbeitsagentur.de/vor-
ort/leipzig/ausbildung-und-studium ■

Woche der Ausbildung: 
Bewerbungsmappencheck 
und Bewerbungstraining –  
direkt von der Couch aus

Die Freifläche im Kreuzungsbereich der Wolf-
gang-Heinze- und Biedermannstraße südlich 
des Connewitzer Kreuzes soll auch künftig 
öffentliche Grünfläche bleiben. Dies geht aus 
den geänderten Sanierungszielen für das Ge-
biet Leipzig/Connewitz-Biedermannstraße 
hervor, die Oberbürgermeister Burkhard Jung 
jetzt auf Vorschlag von Baubürgermeister 
Thomas Dienberg auf den Weg gebracht hat. 
Auch ein entsprechender Bebauungsplan für 
den Bereich soll aufgestellt werden. Der Stadt-
rat entscheidet voraussichtlich noch im März 
abschließend darüber. Das betroffene Flurstück 
ist rund 940 Quadratmeter groß und wird seit 
Jahren als Parkplatz genutzt. Es grenzt nörd-
lich unmittelbar an die bestehende städtische 
Grünfläche an, auf der sich seit 1994 ein im 
Stadtteil sehr beliebter und stark frequentierter 
Streetballplatz befindet. Diese Grünfläche soll 
perspektivisch erweitert werden, um mehr 
quartiersnahe Sport- und Freiraumangebote 
zu schaffen. Ziel ist, das Gebiet nicht weiter 
baulich zu verdichten. 
Hintergrund der Änderung der Sanierungs-
ziele ist die bevorstehende Zwangsversteige-
rung des betroffenen Grundstücks, bei der 
die Stadt mitbieten möchte. Ein Erwerb der 
„Connewitzer Spitze“ durch die Stadt war in 
der Vergangenheit mehrfach gescheitert. ■

Stadt will Freifläche  
am Connewitzer Kreuz als 

Grünfläche sichern
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Die Stadt Leipzig beabsichtigt, gemäß § 7 Abs. 
1 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) 
vom 21. Januar 1993, in der aktuellen Fassung, 
die nachstehende Teilfläche des beschränkt 
öffentlichen Weges (Fußgänger- und Fahr-
radverkehr) in eine Ortsstraße unbeschränkt 
umzustufen.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßen-
klasse, 
OT Ost
Krönerstraße (Teilfläche), Teilflächen der Flur-
stücke 480, 481, 389 und 504 jeweils Gemarkung 
Crottendorf, zwischen Karl-Vogel-Straße bis 
Höhe Flurstück 467 Gemarkung Crottendorf, 
ca. 70 m, Ortsstraße unbeschränkt.
Die beabsichtigte Umstufung erfolgt auf der 

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes 
(SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 
93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert 
worden ist, wird die unten näher bezeichnete 
Straße dem öffentlichen Verkehr gewidmet.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßen-
klasse, Widmungsbeschränkung:
OT Anger-Crottendorf
Liselotte-Hermann-Straße (Teilfläche), Teil-
flächen der Flurstücke 505 und 481 jeweils 
Gemarkung Crottendorf von Krönerstraße bis 
Liselotte-Hermann-Straße, Gesamtlänge ca. 100 
m, Ortsstraße unbeschränkt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung der oben aufgeführten 
Straße kann innerhalb eines Monats nach 

Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Dieser kann schriftlich bei der Stadt Leipzig, 
Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager Straße 118, 
04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033), eingelegt 
werden. 
Der Widerspruch kann auch in qualifizierter 
elektronischer Form nach dem Signaturgesetz 
mittels absenderbestätigter De-Mail unter info@
leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begrün-
dung und Planauszug während dieser Zeit 
ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 1 23-76 73 an der 
vorgenannten Anschrift möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt  

Die Stadt Leipzig beabsichtigt, gemäß § 8 
(4) des Sächsischen Straßengesetzes vom 21. 
Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. August 
2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, 
die Teilfläche der Semmelweisstraße, gelegen 
zwischen Dösner Weg bis Semmelweisstraße, 
Höhe Flurstück 4622 Gemarkung Leipzig, ca. 
200 m, einzuziehen. 
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Fläche, Straßen-
klasse, Widmungsbeschränkung
OT Zentrum-Südost
Semmelweisstraße (Teilfläche), gelegen zwi-
schen Dösner Weg bis Semmelweisstraße, Höhe 
Flurstück 4622 Gemarkung Leipzig, ca. 200 m, 
Ortsstraße unbeschränkt.

Einziehung Semmelweisstraße  
(Teilfläche)

Hiermit wird die Absicht der Einziehung gemäß 
§ 8 (4) SächsStrG öffentlich bekannt gemacht, 
um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben. 
Die Unterlagen liegen drei Monate bei der Stadt 
Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager 
Straße 118 in 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 
5.033, in der Zeit Mo., Mi., Do. 8.00 -14.00 Uhr, 
Di. 8.00-17.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr, zur Ein-
sichtnahme aus.
Einsichtnahmen in die Unterlagen während 
dieser Zeit sind derzeit nur nach vorheriger 
telefonischer Terminvereinbarung unter  
1 23-76 73 an der vorgenannten Anschrift 
möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Verkehrs- und Tiefbauamt 

Herkunftsregion An- 
rede Name Vorname

Ge-
burts-
jahr

Stadt- 
bezirk Beruf

Süd- und Osteuropa Frau 
Dr.

Athanasopoulou 
Köpping Alexandra 1987 Südwest promovierte Politikwissenschaftlerin

Süd- und Osteuropa Herr Matusz Pawel 1988 Süd Soziologe, Journalist, Pädagoge 

Süd- und Osteuropa Herr Ziannis Stylianos 1959 Nordost Filmproduzent

Süd- und Osteuropa Herr Glezer Alon 1987 Nord wissenschaftlicher Mitarbeiter, Dokto-
rand

Süd- und Osteuropa Herr Braho Dorjan 1987 Südost Datenerfasser

Süd- und Osteuropa Herr Katyukha Oleksiy 1965 Mitte Dipl.-Ing. (TU) Informationstechnik

Süd- und Osteuropa Frau Krimmling Klaudia-Paulina 1984 Südwest Beraterin für Arbeits- und Sozialrecht

Süd- und Osteuropa Herr Wojslaw Grzegorz 1966 Südost
Projektleiter und Qualitätsmanage-
mentbeauftragter bei einem technischen 
Prüfinstitut

Süd- und Osteuropa Frau Lehmann Hanel Zuzana 1988 Mitte
Studentin der Rechtswissenschaften 
und Angestellte im Vertragsmanage-
ment

West- und Zentralasien Herr Alabdulah Ala-
mad Abdul Malek 1991 Ost

Sozialarbeiter/Sozialpädagoge und
Referent für Interkulturelle Bildung 
und Erziehung

West- und Zentralasien Herr Günes Abdullah Basit 
Hasimi 1972 Ost Sozialbetreuer, Masterstudiengang 

Juristische Fakultät

West- und Zentralasien Herr Amani Foad 1990 Alt-West Angestellter

West- und Zentralasien Herr Alwakaa Fayad 1997 Mitte Student

West- und Zentralasien Herr Mumcu Ömer 1976 Ost Fluggerätemechaniker

West- und Zentralasien Herr Alkhatib Anas 1997 Alt-West Abiturient am Abendgymnasium 
Leipzig

West- und Zentralasien Herr Najmeh Mohammad 1985 Mitte Fachinformatiker, Sozialbetreuer in der 
Ersteaufnahmeeinrichtung

West- und Zentralasien Herr Yasino Moustafa 1971 West Schulassistenz

West- und Zentralasien Herr Al Hallak Alhasan 1982 West Sprach- und Integrationsmittler

West- und Zentralasien Herr Khaitou Mohammad 1996 Südost Angestellter Projektmitarbeiter Wir sind 
Paten e. V.

West- und Zentralasien Herr Alhamed Wael 1988 Südost Projektkoordinator Mühlstraße 14 e. V.

West- und Zentralasien Herr Hourik Sardar 1984 West Student

West- und Zentralasien Herr Jabbar Rahman Sattar 1974 Mitte Religionswissenschaftler, Philosoph

West- und Zentralasien Herr Aslan Ilyas 1981 Ost Lehramt Berufsschule

West- und Zentralasien Frau Fathi Meimanat 1987 Mitte Doktorandin Biotechnologie

West- und Zentralasien Frau Hamoud Hafiza 1992 Mitte Studentin, Projektassistenz DOZ e. V.

West- und Zentralasien Herr Babayev Talish 1991 Mitte Risikomanager

Nordafrika Herr Okasha Mohamed 1985 Südwest Projektleiter, Referent für politische 
Bildung

Nordafrika Herr El Moutaouakkil Fouad 1979 Süd Gruppenleiter bei Hereos Projekt des 
Raa Leipzig e. V.

Nordafrika Frau
Tarek Moha-
mad Ezzeldin 
Mahmoud 
Moawad

Neam 1996 Mitte Harfenistin & Sozio-politische Künst-
lerin

Nordafrika Herr Alduwayb Aboubakr 1973 Nordwest Integrationskursteilnehmer

Nordafrika Herr Al-Ansarey Osman 1987 Ost Auszubildender, Fachinformatiker

Südostasien und  
sonstiges Asien Frau Vu Linh 1991 Ost

Sachbearbeiterin Standortmarketing / 
Öffentlichkeitsarbeit / Investorenbe-
treuung, Dolmetscherin, Moderatorin

Südostasien und  
sonstiges Asien Frau Goryacheva Margarita 1960 Nord Lehrerin, Dozentin

Südostasien und  
sonstiges Asien Herr Federer Vitali 1979 Alt-West Verkaufsleiter bei einem Online-Händ-

ler

Südostasien und  
sonstiges Asien

Herr 
Dr. Istyagin Yury 1976 Südost Übersetzer, Dolmetscher

Südostasien und  
sonstiges Asien Frau Oppitz Olga 1985 West Juristin und Managerin

Nordamerika,  
Australien, Ozeanien Frau Gomez Jimenez Yameli 1990 Alt-West Grafikdesignerin, Anthropologin, Mas-

terstudentin
Nordamerika,  
Australien, Ozeanien Frau Hoffert Jennifer Renee 1977 Nord Springpferdtrainerin, freiberufliche 

Autorin und Fotografin

Süd- und Mittelamerika Frau Batista dos Santos 
Hahne Nelma 1985 Südwest Projektleiterin Internationale Frauen 

Leipzig e.V.

Süd- und Mittelamerika Herr López Roldán Alejandro 1996 Ost Student im M.A. General Management

Süd- und Mittelamerika Herr Zamora Gil Whyrlin Rhygual 1988 West Kapitänleutnant, Jurist

Süd- und Mittelamerika Herr Freitas Oliveira Rafael 1985 Ost Literaturwissenschaftler und Philoso-
phielehrer

Süd- und Mittelamerika Frau Herrera Chacon Jennifer Andrea 1992 Ost Ausbildung als Hotelfachfrau

Süd- und Mittelamerika Herr Castro Colina Jorge Luis 1971 Mitte Altenpfleger, Jurist

Süd- und Mittelamerika Herr Pimentel Rondòn Antonio Alberto 1984 West Grafikdesigner, B.A.
Nord-, West- und  
Mitteleuropa Herr Chiarello Daniel Carmelo 

Chris 1991 West Student, Geschäftsführer Eiscafé

Nord-, West- und  
Mitteleuropa Frau Giannoni Elena 1995 Mitte Studentin

Nord-, West- und  
Mitteleuropa Herr Scarpelli Tommaso 1993 Ost Doktorand für Geschichte, Kunst- und 

Regionalwissenschaften

Nord-, West- und  
Mitteleuropa Frau Russo Francesca 1988 West

Ärztin in Weiterbildung für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Fachärztin für 
Neurologie, Notärztin

Nord-, West- und  
Mitteleuropa Herr Reakes-Williams Gordon Martin 1963 Mitte Pastor

Subsaharisches Afrika Frau Odor Chinonye 1980 Süd Bachelor Maschinenbau und Energie-
technik, Erneuerbare Energie

Subsaharisches Afrika Herr Olumuyiwa Joseph 1976 Süd Buchhalter, Projektmitarbeiter 

Bekanntmachung über die Zulassung der Kandidaten/
Kandidatinnen zur Wahl des Migrantenbeirats

Der Wahlausschuss zur Wahl des Migrantenbeirats hat in seiner Sitzung am 18.03.2021 folgende Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 7 Satzung 
über die Wahlordnung für die Mitglieder des Migrantenbeirates der Stadt Leipzig zur Wahl zugelassen.

Grundlage des § 7 Abs. 1 SächsStrG.
Hiermit wird die Absicht der Umstufung ge-
mäß § 7 Abs. 1 SächsStrG öffentlich bekannt 
gemacht, um Gelegenheit zu Einwendungen 
zu geben. Die Unterlagen liegen 3 Monate bei 
der Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, 
Prager Straße 118, Haus C, 5. Etage, Zi. 5.033 in 
04317 Leipzig zur Einsichtnahme aus.
Einsichtnahmen in die Unterlagen während 
dieser Zeit sind derzeit nur nach vorheriger 
telefonischer Terminvereinbarung unter  
1 23-76 73 an der vorgenannten Anschrift 
möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Verkehrs- und Tiefbauamt 

Absicht zur Umstufung Krönerstraße 
(Teilfläche)

Widmung Teilfläche  
Liselotte-Hermann-Straße

Auch in der aktuellen Pandemiephase und 
trotz des verschärften Lockdowns rund um die 
Ostertage bleibt das Blutspenden möglich und 
dringend notwendig. Das Blutspendewesen 
gilt als Einrichtung der kritischen Infrastruktur 
zur Krankenversorgung, die schwerkranken 
Patienten in den Kliniken auch über die Oster-
feiertage lebensrettende Blutpräparate jederzeit 
zur Verfügung stellen muss. 
Deshalb richtet der DRK-Blutspendedienst 
Sonder-Blutspendetermine am Gründonners-
tag, dem 1. April und am Ostersamstag, dem 
3. April 2021, ein. Allein in Sachsen werden an 
jedem Werktag rund 650 Blutspenden benötigt, 
um die Patientenversorgung zu sichern. Einige 
Blutbestandteile (Blutplättchen), die als Medika-
ment aus dem Spenderblut gewonnen werden, 
sind nur maximal fünf Tage haltbar, deshalb ist 
es wichtig, dass kontinuierlich gespendet wird. 
Um den Frühling und die bevorstehende Grillsai-
son zu begrüßen, erhalten alle BlutspenderInnen 
am Gründonnerstag und Ostersamstag eine 
exklusive Grillzange als Dankeschön für ihren 
lebensrettenden Einsatz. 
Alle Termine unter: https://www.blutspende-
nordost.de/blutspendetermine/
Eine Terminreservierung ist vorab erforderlich 
unter: https://terminreservierung.blutspende-
nordost.de   
Hinweis: Nach einer Impfung mit den in 
Deutschland zugelassenen Impfstoffen gegen 
das Coronavirus ist eine Blutspende am Tag nach 
der Impfung möglich, sofern sich der Geimpfte 
gesund fühlt. 
Mit Sicherheit Blut spenden
Um das Ansteckungsrisiko für Blutspender, 
Personal und Ehrenamt auf Blutspendetermi-
nen so gering wie möglich zu halten, werden 
die entsprechenden Maßnahmen der aktuellen 
Pandemiephase ständig angepasst. Aktuell 
bestehen die Maßnahmen in Zugangskontrolle, 
Kurzanamnese, messen der Körpertemperatur, 
Hand- und Flächendesinfektion sowie dem 
Tragen von medizinischem Mundschutz von 
Personal, Ehrenamt und SpenderInnen und  

grösstmöglicher Vereinzelung durch Abstände 
im gesamten Ablauf der Blutspende. Allen 
Spendern wird eine FFP2-Maske ausgehändigt, 
die im gesamten Ablauf getragen werden sollte.
Eine verpflichtende Online-Terminreservierung 
vorab ist Teil des Sicherheitskonzeptes. https://
terminreservierung.blutspende-nordost.de/  Sie 
hilft, die Anzahl von Anwesenden auf Terminen 
zu steuern und die Abstandsregeln einhalten zu 
können. Alle angebotenen Termine sind im In-
ternet einsehbar unter www.blutspende-nordost.
de. Weitere Auskünfte erteilt die kostenlose 
Hotline unter 0800 11 949 11. 
Personen mit Erkältungssymptomen, Fieber und 
Durchfall werden nicht zur Blutspende zugelas-
sen. Ebenso Personen, die in den vergangenen 
zwei Wochen Kontakt zu Covid-19-Erkrankten 
hatten oder im Ausland waren. Es wird gebeten, 
dass sie die Termine gar nicht erst aufsuchen. 
BlutspenderInnen sollen bitte den Personalaus-
weis, den Blutspendeausweis (wenn vorhanden) 
und ggf. das Einladungsschreiben des DRK-Blut-
spendedienstes bzw. die Terminbestätigung mit 
sich führen und auf Nachfrage vorweisen können
Alle Fragen zum Thema Blutspende und Corona-
Virus: https://www.blutspende-nordost.de/
informationen-zum-coronavirus/
Wer darf Blut spenden?
Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt 
und gesund sein. Spendewillige mit Symptomen 
werden nicht zur Blutspende zugelassen und 
gebeten, nicht auf Terminen zu erscheinen. Bei 
der ersten Spende sollte ein Alter von 65 nicht 
überschritten werden. Bis zum 73. Geburtstag ist 
derzeit eine Blutspende möglich, vorausgesetzt 
der Gesundheitszustand lässt dies zu. Bei einer 
ärztlichen Voruntersuchung wird die Eignung 
zur Blutspende jeweils tagesaktuell geprüft. 
Bis zu sechs Mal innerhalb eines Jahres dürfen 
gesunde Männer spenden, Frauen bis zu vier 
Mal innerhalb von 12 Monaten. Zwischen zwei 
Spenden liegen mindestens acht Wochen. Bitte 
zur Blutspende den Personalausweis mitbringen!
Folgen Sie uns auf Facebook http://www.
facebook.com/drk.blutspendedienst.nordost ■

Blutspenden zu Ostern: DRK sichert Patientenversorgung  
mit Blutpräparaten in Sachsen über die Feiertage mit  

Sonderterminen ab – Alle DRK-Blutspendetermine  
finden trotz Lockdowns wie geplant statt 

Für die noch in diesem Jahr im Rahmen des 
Förderprogrammes „Soziale Stadt“ geplante 
Sanierung des Spielplatzes „Alte Salzstraße 
– Kletterplatz“ und dessen Umfeld sind bis 
1. April weitere Bürgerideen gefragt. Bereits 
im Jahr 2020 waren Kinder und Jugendliche 
aus Grünau durch das Leipziger Kinderbüro 
zu ihren Anregungen befragt worden. Unter 

Telefon 1 23-61 84 sowie per E-Mail an antje.
schuhmann@leipzig.de nimmt das Amt für 
Stadtgrün und Gewässers gern weitere Ideen 
entgegen. Der Entwurf für das Areal zwischen 
Alte Salzstraße 103-115 und Breisgaustraße 1-3 
kann aktuell im Schaukasten des Quartier-
managements Grünau, Stuttgarter Allee 19, 
eingesehen werden. ■

Grünau-Mitte: Ideen für Spielplatz in der Alten Salzstraße gefragt
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Aktuelle Ausschreibungen

Nationale Vergabeverfahren 
(nach VOB/A)

Straßenbau
Vergabenummer: L-66.3-2021-00066
Bezeichnung des Auftrags: Neubau Fußgängersi-
gnalanlage Hans-Driesch-Straße/Am Sportforum, 
TO Straßenbau �

Elektrotechnik
Vergabenummer: L-65.3-2021-00144
Bezeichnung des Auftrags: Schauspiel Leipzig, 
Bosestraße 1, 04109 Leipzig, Los 1: Elektrotechnik, 
Umrüstung Hausbeleuchtung auf LED, 2. BA �

Tischlerarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00135
Bezeichnung des Auftrags: Teilmodernisierung 
Friedhof Riesaer Straße 1, 04328 Leipzig, Los 4: 
Tischlerarbeiten �

Bodenbelagsarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00149
Bezeichnung des Auftrags: Kindertagesstätte Fer-
dinand-Rhode-Straße 17/17a, 04107 Leipzig, Los 
13: Bodenbelagsarbeiten �

Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VgV, VOB/A und VgV, VOL/A
EU-weite Offene Vergabeverfahren 

(nach VgV)

Trockenbau
Vergabenummer: L-65.3-2021-00118
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grün-
au,  Miltitzer Weg 1-6a, 04205 Leipzig, Moderni-
sierung Gymnasium Haus 2, Miltitzer Weg 2, Los 
313: Trockenbau �

Dacharbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00158
Bezeichnung des Auftrags: Quartiersschule Ih-
melsstraße 14, 04315 Leipzig, Neubau Sechs-
fachsporthalle, Los 016B: Dacharbreiten �

Bodenbelagsarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00147
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Schulstra-
ße 6, 04316 Leipzig, Los 17.2: Bodenbelagsarbeiten �

Außenanlagen
Vergabenummer: L-65.3-2021-00156
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Schulst-
raße 6, 04316 Leipzig, Los 52.2: Außenanlagen �

Trockenbau
Vergabenummer: L-65.3-2021-00146
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Hainbu-
chenstraße 13, 04329 Leipzig, Los 312: Trockenbau �

Heizung/Sanitär
Vergabenummer: L-65.3-2021-00132
Bezeichnung des Auftrags: Zoo Leipzig, Pfaffen-
dorfer Straße 29, 04105 Leipzig, Neubau Südameri-
kaanlage 2. BA, Los 22: Heizung/Sanitär �

Lüftung/Kälte
Vergabenummer: L-65.3-2021-00134
Bezeichnung des Auftrags: Zoo Leipzig, Pfaffen-
dorfer Straße 29, 04105 Leipzig, Neubau Südame-
rikaanlage 2. BA, Los 23: Lüftung/Kälte �

Trockenbau
Vergabenummer: L-65.3-2021-00140
Bezeichnung des Auftrags: Kinderheim Lilienst-
einstraße 1, 04207 Leipzig, Los 11: Trockenbau �

Aufzug
Vergabenummer: L-65.3-2021-00139
Bezeichnung des Auftrags: Kinderheim Lilienst-
einstraße 1, 04207 Leipzig, Los 06: Aufzug �

Dachabdichtungs- und 
Klempnerarbeiten

Vergabenummer: L-65.3-2021-00073
Bezeichnung des Auftrags: Neubau Kindertages-
stätte Tarostraße 9a, 04103 Leipzig, Los 5: Dachab-
dichtungs- und Klempnerarbeiten �

Sportboden
Vergabenummer: L-65.3-2021-00150
Bezeichnung des Auftrags: Zweifachsporthalle 
Edisonstraße 6, 04319 Leipzig, Los 23: Sportboden �

Trockenbau
Vergabenummer: L-65.3-2021-00145
Bezeichnung des Auftrags: Zweifachsporthal-
le Franckestraße 15, 04318 Leipzig, Los 309: Tro-
ckenbau �

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOB/A
1. Ausschreibungen zu nationalen Vergabeverfahren (nach VOB/A) und zu EU-weiten Vergabe-

verfahren (nach VgV ) werden unter www.evergabe.de veröffentlicht. Sollte der Download nicht 
erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist entsprechend der vom Auftraggeber vorgegebenen Anforde-
rungen an Form, Übermittlung und Inhalt einzureichen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

3.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas@leipzig.de 
oder Tel. (0341) 123-7775 bzw. -7776. Bei fachlichen Fragen zum Verfahren, wenden Sie sich bitte 
an den/die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannte/n Bearbeiter/in.

eVergabe.de, Ausschreibungsverzeichnis, Liste nach Vergabestellen: Stadt Leipzig 
https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Erfassung der Parkraum-
belegung mit sensorgestützter 

Messtechnik
Vergabe-Nr.: L-10.2-2021-00112 
Art und Umfang der Leistung: Pilotprojekt 
zur Erfassung der Parkraumbelegung an aus-
gewählten P+R Standorten mittels sensorge-
stützter Messtechnik (Lieferung / Montage 
von Hardware und Bereitstellung von Da-
ten) �

Instandsetzung, Umsetzung 
und Reinigung von Tafeln und 

Projektionsfl ächen
Vergabe-Nr.: L-51-2021-00115 
Art und Umfang der Leistung: Instandsetzung, 
Umsetzung und Reinigung von Tafeln und Pro-
jektionsfl ächen an kommunalen Schulen der Stadt 
Leipzig �

ergonomische Monitore (27 Zoll)
Vergabe-Nr.: L-37-2021-00142 

Art und Umfang der Leistung: Lieferung von 94 
ergonomischen Monitoren (27 Zoll) für die Ein-
satzleitsystem-Arbeitsplätze (ELS-Arbeitsplät-
ze) in der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) 
Leipzig �

Waschen, Imprägnieren 
und Desinfi zieren 

von Schutzbekleidung
Vergabe-Nr.: L-37-2021-00127 
Art und Umfang der Leistung: Waschen, Imprä-
gnieren und Desinfi zieren von Schutzbekleidung 
sowie Reinigung von textiler Oberbekleidung und 
Kochwäsche für Feuerwehr und Rettungsdienst der 
Branddirektion Leipzig �

Ausstattung für 
die Atemschutzwerkstatt

Vergabe-Nr.: L-37-2021-00151 
Art und Umfang der Leistung: Lieferung und 
Montage von Ausstattung für die Atemschutz-
werkstatt und Demontage und Entsorgung der 
Altausstattung �

1.  Ausschreibungen nach VgV und VOL/A werden unter www.evergabe.de veröffentlicht.  Sollte 
der Download nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.
de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist ausschließlich elektronisch bis zum geforderten Termin 
einzureichen. Das Ende der Angebotsfrist ist in jedem Fall der späteste Eingangstermin.

3.  Zahlungsbedingungen: nach VOL/B § 17; weiterhin gelten die Zusätzlichen Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen der Stadt Leipzig für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen 
ohne freiberufl iche Leistungen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

4.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas-vol@leipzig.
de oder Tel. (0341) 123-2386 bzw. -2376.

https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOL/A
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Das Radio von heute
Digitalradio für Küche und unterwegs
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Entrümpelung

Suche Eigentumswohnung von Privat,  
( 01579-2342413

Immobilienkaufgesuche

Die Plattform aus Leipzig und Umgebung mit 
spannenden Themen und wissenswerten
Geschichten für die ganze Familie. 

familien-newsletter.lvz.de
Jetzt 

Newsletter 

abonnieren

Ihre Ansprechpartner 
für Werbung im 
Leipziger Amtsblatt

Sarah Lorek & 
Sarah Steppat 

Telefon: 0341/2181 1100
E-Mail: info@
leipziger-amtsblatt.de

VERBRAUCHERTIPPS

IMMOBILIENMARKT

Das LEIPZIGER Amtsblatt im Internet lesen! 

www.leipzig.de/amtsblatt

Modernisierung  
mit Weitblick 

(djd). Gut geplant und kor-
rekt ausgeführt, leisten sanierte 
Immobilien einen wichtigen 
Beitrag zur Erreichung des Kli-
maschutzziels, den Gebäudebe-
stand bis 2050 klimaneutral zu 
machen. Daher setzt der Staat 
mit Förderkrediten über die KfW 
Förderbank sowie mit Steuerer-
leichterungen Anreize für Haus- 
und Wohnungsbesitzer.  Unter 
www.bsb-ev.de gibt es einen 
kostenlosen, umfangreichen 
„Ratgeber Bestandsimmobilie“.

Schluss mit der Wegwerfgesellschaft
Kühlgeräte mit großer Lagerkapazität können Lebensmittelverschwendung verringern

(djd). Die bekannte Wendung 
„zu Hause ist es doch am 
schönsten“ erlebte 2020 ein 
unerwartetes Revival. Wegen 
der Coronakrise haben viele 
Menschen in den eigenen vier 
Wänden gearbeitet, die Kinder 
unterrichtet und gemeinsam 
mit der Familie oder den Mit-
bewohnern gekocht. Damit 
verbunden hat auch ein Umden-
ken hinsichtlich des Lebens-
mitteleinkaufs und dessen 
Aufbewahrung stattgefunden. 
Das ergab eine im Juli durch-
geführte Umfrage im Auftrag 
von Bauknecht.

Viele Lebensmittel werden  
noch immer weggeworfen

Während des Lockdowns waren 
die Einkaufskörbe der Menschen 
hierzulande voller als sonst, 
und zwar nicht nur mit Toilet-
tenpapier, sondern vor allem 
mit Lebensmitteln. Aber: Nicht 
alles, was gekauft wurde, wurde 
auch verwendet. 42 Prozent der 
Befragten haben während des 
Lockdowns Lebensmittel weg-
geschmissen, bei zwölf Prozent 
waren es der Umfrage zufolge 
mehr Lebensmittel als üblich, 
die in den Müll wanderten. 
Weggeworfen wurden in erster 

Linie Gemüse, Obst und Milch-
produkte. Die gute Nachricht: 
Die Menschen haben offensicht-
lich aus dem Corona-Lockdown 
gelernt. 87 Prozent der Befragten 
wollen künftig verantwortungs-
voller mit Lebensmitteln umge-
hen. Während des Lockdowns 
haben 33 Prozent beispiels-
weise Speisereste vom Vortag 

hatten, sie wünschten sich Haus-
geräte mit größerer Lagerkapa-
zität. Auf diesen Wunsch gehen 
einige Hersteller längst ein, ein 
Beispiel sind die Multi Door 
Kühl-/Gefrierkombinationen 
Active Quattro von Bauknecht, 
die mit ihren Nutzinhalten von 
bis zu 591 Litern viel Stauraum 
bieten. Denn das richtige Lagern 
und Aufbewahren der Einkäufe 
spielt auch eine wichtige Rolle, 
um Lebensmittelverschwen-
dung zu reduzieren. Dank des 
Food Care Systems etwa bleiben 
Obst und Gemüse sogar bis zu 
15 Tage länger frisch. Und eine 
Convertible Zone mit sechs 
unterschiedlichen Temperatur-
einstellungen ermöglicht eine 
schnelle Umfunktionierung vom 
Gefrier- zum Kühlfach. Dank 
der smarten Home Net App 
erhalten Nutzer zusätzlich hilf-
reiche Tipps und Anleitungen 
für eine optimale Lebensmittel-
versorgung und der Inhalt des 
Active Quattro kann verwaltet 
und später eingesehen werden. 
Besonders praktisch: Die App 
erinnert den Nutzer daran, 
Lebensmittel zu verwenden, die 
bereits vor einiger Zeit gekauft 
wurden, um Lebensmittelver-
schwendung zu vermeiden.

(wieder-)verwendet, anstatt sie 
wegzuschmeißen.

Kühl-und-Gefrier-Lager- 
kapazität ist wichtig

21 Prozent der Umfrageteilneh-
mer gaben an, dass sie während 
des Lockdowns nicht genügend 
Platz für ihre Einkäufe in ihren 
Kühl- und Gefrierschränken 

Die Menschen hierzulande wünschen sich laut einer Umfrage 
Kühl- und Gefrierschränke mit  größerer Lagerkapazität.

Foto: djd/Bauknecht
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■ Notrufe: 
Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Polizei ✆ 1 10
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 07:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  07:00 — 07:00 Uhr
Vermittlung dringender Hausbesuche über ✆ 116117
Info zu geöffneten Bereitschaftspraxen und fachärztlichen 
Bereitschaftsdiensten (Chirurgie, Augen, HNO) zusätzlich 
über Internetveröffentlichung www.kvs-sachsen.de
■ Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 22, Haus 7/7.1, 04103 Leipzig 
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 12, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus, 
Georg-Schwarz-Str. 49, 04177 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Kindernotfallzentrum, Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 2132202
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 14:00 — 24:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 08:00 — 24:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 20, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag  14:00 — 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  09:00 — 19:00 Uhr
■ Allgemein-Chirurgischer Bereitschaftsdienst
Thonbergklinik-Notfallzentrum, Riebeckstr. 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 963670
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 24:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  08:00 — 24:00 Uhr
■ Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig,
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr 
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/ 
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ HNO-Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117
■ Erreichbarkeit geöffneter Praxen
Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie 
über das Internet unter www.kvs-sachsen.de (Suche nach Ärzten 
und Psychotherapeuten).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 116 117
■ Notdienst an den Uni-Kliniken: Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstr. 20 (An-
fahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), ✆ 0341 / 97 17 800
UMBAU DER ZENTRALEN NOTFALLAUFNAHME, Neuer Eingang 
zur Zentrale Notfallaufnahme ab 24.05.2018 über den Haupteingang 

in Haus 4, Liebigstraße 20, Parkmöglichkeit im Parkhaus Brüderstraße
- Notfallaufnahme für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344
■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenenden und 

Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404 
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme 

einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und 
Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, 
✆ 0341/909-3404 

- Standort Grünau: Notfallaufnahme, 04207 Leipzig, Nikolai-
Rumjanzew-Straße 100, Haus 8, ✆ 0341/4 2316 14 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341/865-252222
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags u. samstags 18–8 Uhr des Folgetages, 
sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92
Dienstbereite Apotheken:
27.03.2021
• Elster-Apotheke, Grassistraße 9, 04107 Leipzig
• Arkaden-Apotheke, Holzhäuser Straße 112, 04299 Leipzig
• Lipsia Apotheke im Westwerk, Karl-Heine-Str. 87, 04229 Leipzig
• Mohren-Apotheke, Delitzscher Landstr. 55, 04158 Leipzig
• Richard-Wagner-Apotheke, Ratzelstraße 14, 04207 Leipzig
28.03.2021
• Mozart-Apotheke, Karl-Liebknecht-Straße 10, 04107 Leipzig
• Scheffel-Apotheke, Bästleinstraße 6, 04347 Leipzig
• Apotheke Möckern, Knopstraße 21, 04159 Leipzig
• Hirsch-Apotheke, Zschampertaue 2, 04207 Leipzig
02.04.2021
• Johannes-Apotheke, Nordstraße 21, 04105 Leipzig
• Greif-Apotheke, Riebeckstraße 9 - 11, 04317 Leipzig
• Flora-Apotheke, Merseburger Straße 92, 04177 Leipzig
• Apotheke im Sachsenpark, An der Passage 1, 04356 Leipzig
03.04.2021
• Columbus Apotheke International, Dresdner Str. 63 a, 04317 Leipzig
04.04.2021
• Europa Apotheke, Dresdner Straße 78 - 80, 04317 Leipzig
• Carola-Apotheke, Marktstr. 2 - 6, 04177 Leipzig
• Rosen-Apotheke am Auwald, Rödelstraße 24, 04229 Leipzig
• Apotheke am Wasserturm, Tauchaer Straße 12, 04357 Leipzig
05.04.2021
• Apotheke Reudnitz, Dresdner Straße 53, 04317 Leipzig
• Apotheke Mockauer Post, Mockauer Str. 121, 04357 Leipzig
• Apotheke Marienbrunn, Zwickauer Straße 99 a, 04277 Leipzig
• Ahorn-Apotheke, Zschochersche Allee 68, 04207 Leipzig
Apotheken-Notdienst im Internet unter: https://www.apotheken-
umschau.de/Apotheken-Notdienst
■  Kinder- und Jugendnotdienst Leipzig
-  Tag und Nacht Aufnahme und Betreuung für Kinder 
 von 0 bis 12 Jahren, Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 12 09 20
- Verständnis-Beratung-Notbleibe (ab 12 J.); 
 Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 11 21 30
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.:  
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, ✆ 23 23 126, 
info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig: 
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familienberatung, 
✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, 
Freitag 8–13 Uhr
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): 
✆  08 00 11 10  550, Montag–Freitag 9–11 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr

■ Frauen- und Kinderschutzhaus: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ Mädchenwohngruppe:  
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von Mädchen 
in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21
■ Kinder- u. Jugendtelefon (kostenlos / anonym): 
✆ 08 00 11 10  333 Montag-Samstag 14–20 Uhr, 
europaweite Rufnummer ✆ 116 111
■ Notruf  für Frauen:  
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 4 79 81 79
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Montag: 18:00 – 19:30 Uhr Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der 
„Alternative II“ Tram 4/7 Reudnitz/Köhlerstr.; Kontakt: Chrissi 
0163 9092741, leipzig@na-ost.de; Mittwoch: 17:00 Uhr – 18:30 Uhr 
Frauenmeeting Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der „Alternative 
II“; Kontakt: 0174 9439640/ na.frauenmeeting.leipzig @ gmx.de; 
Mittwoch: 19:00 – 20:30 Uhr Gruppe: „Unser Fundament“, Ring 
Café, Roßplatz 8, 04103 Leipzig; Kontakt: Chrissi 0163 9092741, 
leipzig@na-ost.de; Donnerstag: 19:00 – 20:30 Uhr Männermeeting 
Karl-Heine-Str. 54, 04229 Leipzig im Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.
de; Freitag: 18:15 – 19:30 Uhr Persisches Meeting Karl-Heine-Str. 
54, 04229 Leipzig im Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.de; Samstag: 
18:15 – 19:45 Uhr Möckernsche Str. 3, 04155 Leipzig, Suchtbera-
tung „IMPULS“, leipzig@na-ost.de; Sonntag: 15:30 – 17:00 Uhr 
Lindenauer Markt 13, 04177 Leipzig im Nachbarschaftszentrum 
(Innenhof),leipzig@na-ost.de
■ Suchtberatungsstelle / Notschlafstelle / 
Übergangswohnen für Alkoholabhängige: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, ✆ 23 41 90
■ Alternative  Drogenhilfe: 
Chopinstr. 13,  04103 Leipzig, ✆ 91 35 60, Beratung für Drogen- 
und Medikamentenabhängige, Mo., Di., Do., Fr. 11:00 – 18:00 Uhr, 
Mi. 16:00 – 18:00 Uhr, Sa., So. 11:00 – 18:00 Uhr oder 
nach Vereinbarung, Notschlafstelle täglich 18:00 – 10:00 Uhr
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73 97 30 12 o.  ✆ 0345/1 92 95, Mo., 17–19 Uhr, Pr.-Eugen-Str. 
21; Mo., 18–19 Uhr, Bahnhofsmission HBF-Westseite; Di.18.30–20.30 
Uhr, Konradstr. 60a; Mi., 18-19.30 Uhr, Breisgaustr. 53; Do. 18–20 
Uhr, K.-Eisner-Str. 22; Fr.18–20 Uhr, Teekeller Nordkirche; Sa.,18–20 
Uhr, Oase Karlsruherstr. 29; So. 10–11.30 Uhr, Möckernsche Str. 3;  
Englischsprachige AA: ✆ 030/7 87 51 88: Di., 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr 
in der Bahnhofsmission des Hauptbahnhofs (Westseite); Sa., 11–12 
Uhr, Möckernsche Str. 3
■ Telefonseelsorge (kostenlos): ✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer: 
Rückmarsdorfer Str. 7, 04179 Leipzig, ✆ 0341 / 1 23 - 45 04, 
Fax: 0341 / 1 23 - 45 05
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.: ✆ 01 72 / 3 64 10 41, 
Montag–Freitag 18–8 Uhr und Freitag 12 bis Montag 8 Uhr 
■ Psychosoziales Beratungstelefon: 
an Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr, 
✆ 0341 99990000
■ Weißer Ring (Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer), 
✆ 0151 / 55 16 48 50, E-Mail: weisserring.leipzig@gmail.com
■ Obdachlosen-Notquartier:  
Heilsarmee „Die Brücke“, ✆ 2 51 88 80 oder 2 51 23 33, 
Anmeldung durchgehend möglich.
■ Leipziger Bündnis gegen Depression  
Infotelefon über Leipziger Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema 
Depression dienstags 16:00 – 17:00 Uhr, ✆ 0341 566 866 00, www.
buendnis-depression-leipzig.de
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen öffentlich-
rechtlichen Tierfahrdienst ist über die Integrierte Rettungsleitstelle 
Leipzig (0341/55004-4000) zu erreichen.

HIER BEKOMME ICH HILFE!

Standorte Schadstoffmobil 
zur Schadstoffannahme aus Haushalten

Montag, 29.03. Probstheida, Holzhausen, Liebertwolkwitz
08.45-09.30 Uhr Seidelstraße
09.45-10.30 Uhr Eisenschmidtplatz (Umformstation)
10.45-11.30 Uhr Augustinerstraße 8 (Wertstoffhof)
12.15-13.00 Uhr Roßmarkt (vor dem Bauhof)
13.15-14.00 Uhr Störmthaler Straße/August-Scheibe-Straße
Dienstag, 30.03. Möckern, Gohlis-Süd,- Mitte, -Nord
08.45-09.30 Uhr Yorckstraße/Dantestraße
09.45-10.30 Uhr Breitenfelder Straße/Ludwig-Beck-Straße
10.45-11.30 Uhr Landsberger Straße/Hans-Oster-Straße
12.15-13.00 Uhr Max-Liebermann-Straße 97 (Wertstoffhof)
13.15-14.00 Uhr Bremer Straße (Heizwerk)
Mittwoch, 31.03. Mockau-Süd, -Nord
08.45-09.30 Uhr Gontardweg/Kleeweg
09.45-10.30 Uhr Leonhardtstraße/Wilhelm-Busch-Straße
10.45-11.30 Uhr W.-Albrecht-Weg/Friedrichshafner Straße
12.15-13.00 Uhr Friedrichshafner Straße/Gogolstraße
13.15-14.00 Uhr Komarowstraße/Otto-Heinze-Straße
Donnerstag, 01.04. Schönefeld-Abtnaundorf, -Ost, 
 Sellerhausen-Stünz
08.45-09.30 Uhr Kohlweg/Ploßstraße
09.45-10.30 Uhr Volksgartenstr. (Parkpl. Nähe Jugendherberge)
10.45-11.30 Uhr Bautzner Straße/Bertolt-Brecht-Straße
12.15-13.00 Uhr Leonhard-Frank-Straße/Alfred-Schurig-Straße
13.15-14.00 Uhr Elisabeth-Schumacher-Straße/Weidlichstraße
Montag, 05.04. Feiertag Ostermontag
Dienstag, 06.04. Connewitz, Lößnig, Dölitz-Dösen, Meusdorf
11.45-12.30 Uhr Siedlg. Wolfswinkel: Waldweg/Koburger Straße
13.15-14.00 Uhr Liechtensteinstraße/Lobstädter Straße
14.15-15.00 Uhr Giebnerstraße/Johann-Adolf-Straße
15.15-16.00 Uhr Leinestraße/Johannastraße
16.15-17.00 Uhr Romain-Rolland-Weg/Bernadotteweg
Mittwoch, 07.04. Knautkleeberg-Knauthain, Hartmannsdorf- 
 Knautnaundorf, Rehbach
11.45-12.30 Uhr Hubmaierweg/Knautnaundorfer Straße
13.15-14.00 Uhr Rehbacher Anger (Feuerwehr)
14.15-15.00 Uhr Rundkapellenweg/Eythraer Weg
15.15-16.00 Uhr Erikenstraße (Nähe Nr. 20, Feuerwehr)
16.15-17.00 Uhr Ritter-Pflugk-Straße/Knuthstraße
Donnerstag, 08.04. Großzschocher, Knautkleeberg-Knauthain
11.45-12.30 Uhr Kloßstraße/Barbussestraße
13.15-14.00 Uhr Brauereistraße/Buttergasse
14.15-15.00 Uhr Zur alten Bäckerei (Nähe Nr. 13)/Brückenstraße
15.15-16.00 Uhr Göhrenzer Straße/Seumestraße
16.15-17.00 Uhr Nimrodstraße/Fasanenpfad
Montag, 12.04. Lausen-Grünau, Grünau-Siedlung, 
 Kleinzschocher
08.45-09.30 Uhr Lausener Dorfplatz
09.45-10.30 Uhr Schweinfurter Straße/Würzburger Straße
10.45-11.30 Uhr Krakauer Straße 2 (Wertstoffhof)
12.15-13.00 Uhr Schönauer Str./ggü. Goldrutenweg 
 (Zufahrt Berufsakademie)
13.15-14.00 Uhr Eythraer Straße/Kötzschauer Straße
Dienstag, 13.04. Lausen-Grünau, Grünau-Mitte, -Ost
08.45-09.30 Uhr Straße am See/Zingster Straße
09.45-10.30 Uhr Miltitzer Allee (Nähe Nr. 42)
10.45-11.30 Uhr Breisgaustraße (hinter Seniorenwohnpark, 
 Höhe Garagenhof)
12.15-13.00 Uhr Ringstraße (Nähe Nr. 123)
13.15-14.00 Uhr Gärtnerstraße 36 (Wertstoffhof)
Mittwoch, 14.04. Lindenau, Burghausen-Rückmarsdorf, 
 Böhlitz-Ehrenberg, Miltitz
08.45-09.30 Uhr verl. Jordanstr. (Streetball-Feld-Henriettenpark)
09.45-10.30 Uhr Zum Bahnhof/Vorplatz Bhf. Rückmarsdorf
10.45-11.30 Uhr Südstraße/Waldmeisterweg
12.15-13.00 Uhr Sandberg/Weinberg
13.15-14.00 Uhr Auenweg (Nähe Nr. 28, Glascontainer)
Donnerstag, 15.04. Altlindenau, Leutzsch, Böhlitz-Ehrenberg
08.45-09.30 Uhr Rietschelstraße/Hempelstraße
09.45-10.30 Uhr Sattelhofstraße/Wohlgemuthstraße
10.45-11.30 Uhr Pfingstweide/Heimteichstraße
12.15-13.00 Uhr Philipp-Reis-Straße/Hellerstraße
13.15-14.00 Uhr Feldlerchenweg/Obere Mühlenstraße
Da sich kurzfristig Änderungen ergeben können, informieren 
Sie sich bitte im Internet unter www.stadtreinigung-leipzig.de 
oder bei der Fachberatung unter Tel. 6 57 11 11, E-Mail: fachbe-
ratung@srleipzig.de

Zusätzliche Samstagsöffnung  
Wertstoffhof Krakauer Straße

Der Wertstoffhof in der Krakauer Straße 2 öffnet bis 24. April 2021 
zusätzlich auch samstags. Die Leipzigerinnen und Leipziger können 
Sperrmüll, Schrott und andere Wertstoffe an den sechs Samstagen von  
8.30 Uhr bis 14 Uhr vor Ort abgeben.
Der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig bietet diese zusätzliche Ent-
sorgungsmöglichkeit aufgrund der Schließzeit des Wertstoffhofes 
Ludwig-Hupfeld-Straße 9. Dort verzögern sich die Bauarbeiten auf-
grund des Wintereinbruchs. Die Wiedereröffnung des Hofes ist für den  
26. April 2021 geplant. ■

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 
hat folgende Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr. 10.00-12.45 Uhr und 13.30-
18.00 Uhr, Do. 10.00-12.45 Uhr und 13.30-19.00 Uhr sowie Sa. 08.30-
14.00 Uhr. Nur in dieser Zeit können Schadstoffe abgegeben werden.

Vorgezogene Abfallentsorgung bzw. -ver-
schiebung rund um Ostern

Aufgrund der Feiertage Karfreitag und Ostermontag ändern sich die Ter-
mine zur Abfallentsorgung. In der gesamten Karwoche vor Ostern er-
folgt eine Vorentsorgung aller Abfallbehälter. Das heißt, die Müllwerker 
leeren die Tonnen bereits einen Werktag früher als gewohnt. Das gilt 
sowohl für die Restabfall- und Bioabfallbehälter als auch für die Blau-
en und Gelben TonnenPLUS.
Karfreitag: 
Montag, 29.03. vorgezogen auf Samstag 27.03.
Dienstag, 30.03. vorgezogen auf Montag 29.03.
Mittwoch, 31.03. vorgezogen auf Dienstag 30.03.
Donnerstag, 01.04. vorgezogen auf Mittwoch 31.03.
Freitag, 02.04.  vorgezogen auf Donnerstag 01.04.
In der Woche nach Ostern werden die Abfallbehälter aufgrund des Fei-
ertages Ostermontag jeweils einen Werktag später geleert:
Ostermontag: 
Montag 05.04. verlegt auf Dienstag 06.04.
Dienstag 06.04. verlegt auf Mittwoch 07.04.
Mittwoch 07.04. verlegt auf Donnerstag 08.04.
Donnerstag 08.04. verlegt auf Freitag 09.04.
Freitag 09.04. verlegt auf Samstag 10.04.
Auch diese Verschiebungsregelung übernimmt die Abfall-Logistik Leipzig 
GmbH als Entsorger der Blauen Tonnen und Gelben Tonnen/SäckePLUS. 
Im Abfallkalender unter www.Stadtreinigung-Leipzig.de kann sich je-
der die Entsorgungstermine für seine Straße anzeigen lassen und auch 
direkt in seinen Kalender importieren. Die Verschiebungstermine wer-
den rot angezeigt.
Rückfragen rund um die Abfallentsorgung beantwortet die Fachbera-
tung der Stadtreinigung Leipzig telefonisch unter 0341 6571-111 oder 
per E-Mail an fachberatung@srleipzig.de. ■

■ Bekanntmachung der Stadtreinigung

Anwohner - Information
LVB-Verkehrsbaumaßnahme der Stötteritzer Straße

Von Riebeckstraße bis Breslauer Straße
Im Vorfeld der Baumaßnahme werden Erkundungen im Gleis-, Fahr-
bahn- und Gehwegbereich ausgeführt (Baggerarbeiten, Rammkern-
sondierungen).
Für diese Arbeiten ist folgender Zeitraum vorgesehen:
Gesamt: Die., den 06.04.2021 bis Fr., den 16.04.2021
Nachtzeitraum: Die., den 06.04.2021 bis Fr., den 09.04.2021
jeweils von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr
In diesem Zeitraum kann es zu erhöhter Lärmbelästigung kommen.
Wir bitten um Verständnis und Entgegenkommen.
Bei eventuellen Rückfragen können Sie uns unter folgender Telefon-
nummer erreichen:

034 297/678 10

i. A. Dipl.-Ing Frank Richter (Prokurist)
Prüfstellenleiter RAP Stra
Erdbaulabor Leipzig GmbH
Magdeborner Straße 9
04416 Markkleeberg

HILFE IM TRAUERFALL

Trinkwasser vom Zweckverband DERAWA
Ausgewählte Gütemerkmale (Durchschnittswerte) der ständigen Laboruntersuchungen aus dem 
Jahr 2020
Versorgungsbereich Niederzone / WW DZ (A)
Badrina, Beerendorf, Beerendorf-Ost, Benndorf, Biesen, Brinnis, Brodau, Delitzsch, Döbernitz, 
Doberstau, Gollmenz, Hohenroda, Klitschmar, Kreuma, Kyhna, Laue, Lindenhayn, Lissa, Löb-
nitz, Luckowehna, Mocherwitz, Peterwitz, Pohritzsch, Poßdorf, Quering, Reibitz, Rödgen, Ro-
itzschjora, Sausedlitz, Scholitz, Schenkenberg, Selben, Serbitz, Spröda, Storkwitz, Wannewitz, 
Wölkau, Zaasch, Zschepen, Zschernitz, Zschortau
Versorgungsbereich Hochzone / FWV (B)
Beuden, Boyda, Brodenaundorf, Freiroda, Gerbisdorf, Glesien, Grebehna, Hayna, Hohenossig, 
Kletzen, Kölsa, Krensitz, Krostitz, Kupsal, Leipzig-Güterverkehrszentrum Quartier A + B, Leipzig-
Seehausen Gewerbegebiet I und II, Lehelitz, Lemsel, Mutschlena, Niederossig, Podelwitz, Prie-
ster, Pröttitz, Rabutz, Rackwitz, Radefeld, Werlitzsch, Wiedemar, Wiesenena, Wolteritz, Zschöl-
kau, Zwochau

 Komponente Grenzwert  Mittelwert Mittelwert  Einheit
  nach Versorgungsbereich  Versorgungsbereich
  TrinkwV WW DZ (A) FWV (B)
1.  bakteriologische Proben 0 keine Beanstandungen keine Beanstandungen -
2.  freies wirksames Chlor* 0,3 0,11 < 0,02 mg/l
3.  pH-Wert 6,5 − 9,5 7,75 7,85 
4.  Leitfähigkeit bei 25° C 2790 462 544 µS/cm
5.  Gesamthärte --- 12,1 (Härtestufe 2) 11,4 (Härtestufe 2) °d H
   --- 2,2 2,0 mmol/l
6.  Basenkapazität Kb/pH 8.2 --- 0,175 < 0,1 mmol/l
7.  Säurekapazität Ks/pH 4.3 --- 4,22 1,60 mmol/l
8.  Nitrat 50 < 2,7 < 2,7 mg/l
9.  Sulfat 250 22 120 mg/l
10.  Eisen 0,2 < 0,010 < 0,022 mg/l
11.  Mangan 0,05 < 0,002 < 0,002 mg/l
12.  Calcium --- 65,0 65,0 mg/l
13.  Magnesium --- 13,0 10,0 mg/l
14.  Natrium 200 16,0 23,0 mg/l
15.  Cadmium 0,003 < 0,0003 < 0,0003 mg/l
16.  Uran 0,010 < 0,0005 < 0,0005 mg/l
17.  Fluorid 1,5 0,20 0,096 mg/l
* Veröffentlichung der Zusatzstoffe nach § 11 (1) Trinkwasserverordnung 
In den Wasserversorgungsanlagen des DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasser-
versorgung und der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH werden entsprechend des 
Umweltbundesamtes nach § 11 (1) der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 – in der 
jeweils gültigen Fassung – die angegebenen Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren 
verwendet. WW DZ (A) Chlor zur Desinfektion (siehe Tabelle unter Komponente 2) / FWV (B) 
Calciumhydroxid zur Einstellung des ph-Wertes, Aluminiumsulfat zur Flockung nur bei Bedarf, 
Chlor zur Desinfektion

Öffentliche Bekanntgabe des DERAWA  
Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung
Die 1. Verbandsversammlung 2021 findet am 12.04.2021, um 9 Uhr in  
04509 Delitzsch, Markt 3, Rathaussaal der Stadtverwaltung Delitzsch statt. 
Die Sitzung ist öffentlich. 
Vorgeschlagene Tagesordnung:
1. Feststellung Beschlussfähigkeit, Bestätigung Tagesordnung  

und Niederschrift 
Beratung und Beschlussfassung
2. Wahl stellvertretender Verbandsvorsitzender 
3. 3. Änderung der Neufassung der Verbandssatzung
4. Durchführung der örtlichen Prüfung 
5. Genehmigung / Nachgenehmigung Erschließungsverträge
6. Informationen der Geschäftsführung 
7. Anfragen, Sonstiges 

gez. Dr. W i l d e
Verbandsgeschäftsführer

Wohnmobile /-wagen

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160, Fa. www.wm-aw.de

Bücher
+++ BÜCHER wegwerfen? Nein bitte nicht! 
Wir nehmen jedes Buch kostenlos an. Nun auch 
Postkarten, CDs, DVDs, alte Fotos, Grafiken 
+++ Antiquariat Central W33 Georg Schwarz 
Str. 12 / Mo-Frei 12-18 / Leipzig - 24842370

Urlaub Rügen

BEKANNTMACHUNGEN
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